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RESOLUTION 59/13 B

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/531/Add.1, Ziffer 6)1.

59/13. Finanzierung der Unterstützungsmission der
Vereinten Nationen in Osttimor

B2

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Unterstützungsmission der Vereinten
Nationen in Osttimor3 und der entsprechenden Berichte des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen4,

unter Hinweis auf die Resolution 1272 (1999) des Sicher-
heitsrats vom 25. Oktober 1999 betreffend die Einrichtung
der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor
und auf die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das
Mandat der Übergangsverwaltung verlängerte, zuletzt Reso-
lution 1392 (2002) vom 31. Januar 2002, mit der das Mandat
bis zum 20. Mai 2002 verlängert wurde,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1410 (2002) des
Sicherheitsrats vom 17. Mai 2002, mit der der Rat die Unter-
stützungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor für ei-
nen anfänglichen Zeitraum von zwölf Monaten ab dem
20. Mai 2002 einrichtete, und auf die späteren Resolutionen,
mit denen der Rat das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt
Resolution 1573 (2004) vom 16. November 2004, mit der der
Rat das Mandat der Mission um einen abschließenden Zeit-
raum von sechs Monaten bis zum 20. Mai 2005 verlängerte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 54/246 A vom
23. Dezember 1999 über die Finanzierung der Übergangsver-
waltung der Vereinten Nationen in Osttimor und auf ihre spä-
teren Resolutionen über die Finanzierung der Unterstützungs-
mission der Vereinten Nationen in Osttimor, zuletzt Resolu-
tion 59/13 A vom 29. Oktober 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission und den Treuhandfonds für die Übergangsver-
waltung der Vereinten Nationen in Osttimor entrichtet wor-
den sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihre
administrative Liquidation abschließen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor
und der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in
Osttimor per 15. April 2005, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 66,4 Millionen US-Dollar, was
etwa 4 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur einundfünfzig Mitgliedstaa-
ten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle
anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Bei-
tragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer
noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Übergangsverwaltung und die
Mission vollständig entrichtet werden;

3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

7. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen5 an;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 20046;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

9. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor den Betrag

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertrendenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
2 Damit wird die Resolution 59/13 in Abschnitt VI des Offiziellen Proto-
kolls der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 49
(A/59/49 und A/59/49 (Vol. I)/Corr.1), Vol. I, zu Resolution 59/13 A.
3 A/59/637 und A/59/655.
4 A/59/736 und Add.17.

5 A/59/736/Add.17.
6 A/59/655.
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von 1.757.800 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
1.662.200 Dollar für die administrative Liquidation der Mis-
sion für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Oktober 2005, der
Betrag von 78.200 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonder-
haushalt und der Betrag von 17.400 Dollar für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen für den Zeitraum vom
1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
10. beschließt außerdem, den Betrag von 1.662.200 Dol-

lar für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Okto-
ber 2005 entsprechend den in der Resolution 58/256 der Ge-
neralversammlung vom 23. Dezember 2003 aktualisierten
Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitrags-
schlüssels für das Jahr 2005 unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

11. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 119.400 Dollar, die für die Mission für den Zeit-
raum vom 1. Juli bis 31. Oktober 2005 bewilligt wurden, auf
ihre Veranlagung nach Ziffer 10 anzurechnen ist;

12. beschließt, den Betrag von 78.200 Dollar für den
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und den Betrag von
17.400 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Natio-
nen für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 ent-
sprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversamm-
lung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung
des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels
für die Jahre 2005 und 2006 unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen;

13. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an
den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
12.400 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni
2006 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 12 anzurechnen ist; die
Höhe des Guthabens errechnet sich aus dem jeweiligen Anteil
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Hö-
he von 11.000 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonder-
haushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
1.400 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen bewilligt wurden;

14. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 18.065.900 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256
aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in
ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 10 anzurech-
nen ist;

15. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht erfüllt

haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 18.065.900 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode nach dem in Ziffer 14 festgelegten Schema auf
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

16. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehrein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 392.100 Dollar
für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode den Gut-
haben aus dem in den Ziffern 14 und 15 genannten Betrag von
18.065.900 Dollar hinzuzurechnen sind;

17. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

18. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Zif-
fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

19. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

20. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen in Osttimor" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men. 

RESOLUTION 59/14 B

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/527/Add.1, Ziffer 7)7.

59/14. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
in Sierra Leone

B8

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Sier-
ra Leone9 und der entsprechenden Berichte des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen10,

eingedenk der Resolution 1270 (1999) des Sicherheitsrats
vom 22. Oktober 1999, mit der der Rat die Mission der Ver-
einten Nationen in Sierra Leone einrichtete, sowie der späte-
ren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission

7 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
8 Damit wird die Resolution 59/14 in Abschnitt VI des Offiziellen Proto-
kolls der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 49
(A/59/49 und A/59/49 (Vol. I)/Corr.1), Vol. I, zu Resolution 59/14 A.
9 A/59/635 und Corr.1, A/59/758 und Corr.1 und A/59/759.
10 A/59/736 und Add.9.
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änderte und verlängerte, zuletzt Resolution 1562 (2004) vom
17. September 2004,

unter Hinweis auf ihre Resolution 53/29 vom 20. Novem-
ber 1998 über die Finanzierung der Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone sowie auf ihre späteren
Resolutionen über die Finanzierung der Mission der Verein-
ten Nationen in Sierra Leone, zuletzt Resolution 59/14 A vom
29. Oktober 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra Leone
und der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone per
15. April 2005, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 94,5 Millionen US-Dollar, was etwa
3 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, ver-
merkt mit Besorgnis, dass nur dreiundvierzig Mitgliedstaaten
ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitrags-
rückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen11 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 200412;

14. beschließt, die gemäß ihrer Resolution 57/291 B
vom 18. Juni 2003 für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis
30. Juni 2004 für die Mission bewilligten Haushaltsmittel von
543.489.900 Dollar auf 509.436.300 Dollar zu verringern, das
heißt auf den Betrag, der für denselben Zeitraum unter den
Mitgliedstaaten veranlagt wurde;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

15. beschließt außerdem, auf dem Sonderkonto für die
Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone den Betrag
von 113.216.400 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag
von 89.606.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission
im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2005, der Betrag
von 17.932.900 Dollar für die Liquidation der Mission im
Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2006, der Betrag von
4.642.100 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt
und der Betrag von 1.035.000 Dollar für die Versorgungsba-
sis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

11 A/59/736/Add.9.
12 A/59/635 und Corr.1.
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Finanzierung der bewilligten Mittel

16. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses
des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern,
den Betrag von 113.216.400 Dollar entsprechend den in der
Resolution 58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezem-
ber 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichti-
gung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003
festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006
zu einem monatlichen Satz von 9.434.700 Dollar unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution
973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der Mit-
gliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 4.047.700 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 16 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 3.307.800 Dollar, die für die Mission für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 bewilligt wurden,
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der
Personalabgabe in Höhe von 656.100 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 83.800 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

18. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission er-
füllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 54.054.600 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 58/256 der
Generalversammlung aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten
Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

19. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht er-
füllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 54.054.600 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode nach dem in Ziffer 18 festgelegten Schema auf
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

20. beschließt, dass die geschätzten Mehreinnahmen aus
der Personalabgabe in Höhe von 239.200 Dollar für die am
30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode den Guthaben aus
dem in den Ziffern 18 und 19 genannten Betrag von
54.054.600 Dollar hinzuzurechnen sind;

Spende von Material an die Regierung Sierra Leones

21. genehmigt die Spende des Materials der Mission mit
einem Gesamtinventarwert von 8.406.072 Dollar und einem
entsprechenden Restwert von 3.829.178 Dollar an die Regie-
rung Sierra Leones;

22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Zif-
fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/15 B

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/528/Add.1, Ziffer 6)13.

59/15. Finanzierung der Operation der Vereinten Natio-
nen in Burundi

B14

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Bu-
rundi15 und der entsprechenden Berichte des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen16,

unter Hinweis auf die Resolution 1545 (2004) des Sicher-
heitsrats vom 21. Mai 2004, mit der der Rat für einen An-
fangszeitraum von sechs Monaten ab dem 1. Juni 2004, mit
der Absicht, weitere Verlängerungen vorzunehmen, einen
Friedenssicherungseinsatz mit der Bezeichnung Operation
der Vereinten Nationen in Burundi genehmigte, sowie auf die
spätere Resolution 1577 (2004) vom 1. Dezember 2004, mit
der der Rat das Mandat der Operation bis zum 1. Juni 2005
verlängerte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/312 vom
18. Juni 2004 über die Finanzierung der Operation und ihre
spätere Resolution 59/15 A vom 29. Oktober 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
14 Damit wird die Resolution 59/15 in Abschnitt VI des Offiziellen Pro-
tokolls der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 49 (A/59/49 und A/59/49 (Vol. I)/Corr.1), Vol. I, zu Resolution
59/15 A.
15 A/59/748.
16 A/59/736 und Add.12.
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eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Operation
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie
ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Operation der Vereinten Nationen in Burundi per 15. April
2005, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 88,7 Millionen US-Dollar, was etwa 25 Prozent der
gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Be-
sorgnis, dass nur dreiundvierzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückstän-
den, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehen-
den Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Operation vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Operation auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen17 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. stellt mit Besorgnis fest, dass das Abkommen über
die Rechtsstellung der Truppen immer noch nicht unterzeich-
net wurde, und ersucht darum, dass diese Angelegenheit drin-
gend abgeschlossen wird;

12. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Operation so effi-
zient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Operation Ortskräfte auf Stellen
des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den
Erfordernissen der Operation;

Bericht über die Ausgaben für den Zeitraum vom 
21. April bis 30. Juni 2004

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht über die Ausgaben
der Operation im Zeitraum vom 21. April bis 30. Juni 200418;

15. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Operation
der Vereinten Nationen in Burundi den gemäß ihrer Resolu-
tion 58/312 für die Einrichtung der Operation während des
Zeitraums vom 21. April bis 30. Juni 2004 bereits genehmig-
ten und veranlagten Betrag von 49.709.300 Dollar zu veran-
schlagen;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

16. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli
2005 bis 30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Opera-
tion der Vereinten Nationen in Burundi den Betrag von
307.693.100 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
292.272.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Operation,
der Betrag von 12.609.400 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 2.811.300 Dollar
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
17. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses

des Sicherheitsrats, das Mandat der Operation zu verlängern,
den Betrag von 307.693.100 Dollar entsprechend den in der
Resolution 58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezem-
ber 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichti-
gung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003
festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006
zu einem monatlichen Satz von 25.641.091 Dollar unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

18. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution
973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der Mit-
gliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 10.306.800 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-

17 A/59/736/Add.12. 18 A/59/748, Abschnitt IV.
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fer 17 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 8.297.100 Dollar, die für die Operation für den
Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 bewilligt wur-
den, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 1.782.300 Dollar, die für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, so-
wie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus
der Personalabgabe in Höhe von 227.400 Dollar, die für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

19. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Operation
erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpf-
ten Haushaltsmitteln und den Zinseinnahmen in Höhe von
insgesamt 9.470.200 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelau-
fene Finanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution
58/256 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung
des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels
für das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzu-
rechnen ist;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Operation nicht
erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpf-
ten Haushaltsmitteln und den Zinseinnahmen in Höhe von
insgesamt 9.470.200 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelau-
fene Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Sche-
ma auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

21. beschließt, dass die geschätzten Mindereinnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 33.900 Dollar für die am
30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode auf die Guthaben
aus dem in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag von
9.470.200 Dollar anzurechnen sind;

22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Operation beteiligt ist, eingedenk der Zif-
fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Operation in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Operation
der Vereinten Nationen in Burundi" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/16 B
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/529/Add.1, Ziffer 6)19.

59/16. Finanzierung der Operation der Vereinten Natio-
nen in Côte d'Ivoire

B20

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in
Côte d'Ivoire21 und der entsprechenden Berichte des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen22,

unter Hinweis auf die Resolution 1528 (2004) des Sicher-
heitsrats vom 27. Februar 2004, mit der der Rat die Operation
der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire für einen Anfangs-
zeitraum von zwölf Monaten ab dem 4. April 2004 einrichte-
te, sowie auf die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das
Mandat der Operation verlängerte, zuletzt Resolution 1600
(2005) vom 4. Mai 2005,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/310 vom
18. Juni 2004 über die Finanzierung der Operation und ihre
spätere Resolution 59/16 A vom 29. Oktober 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Operation
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie
ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des
Sicherheitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Operation der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire per
15. April 2005, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 43,8 Millionen US-Dollar, was etwa
11 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, ver-
merkt mit Besorgnis, dass nur dreiundfünfzig Mitgliedstaaten
ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitrags-
rückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-

19 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

20 Damit wird die Resolution 59/16 in Abschnitt VI des Offiziellen Pro-
tokolls der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 49 (A/59/49 und A/59/49 (Vol. I)/Corr.1), Vol. I, zu Resolution
59/16 A.
21 A/59/750.
22 A/59/736 und Add.15.
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len, dass ihre Beiträge für die Operation vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Operation auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen23 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Operation Ortskräfte auf Stellen
des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den
Erfordernissen der Operation;

Bericht über die Ausgaben für den Zeitraum vom 4. April 
bis 30. Juni 2004

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht über die Ausgaben
der Operation für den Zeitraum vom 4. April bis 30. Juni
200424;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

14. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Operation der
Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire den Betrag von
386.892.500 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
367.501.000 Dollar für die Aufrechterhaltung der Operation,
der Betrag von 15.856.300 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 3.535.200 Dollar
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
15. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlus-

ses des Sicherheitsrats, das Mandat der Operation zu verlän-
gern, den Betrag von 386.892.500 Dollar entsprechend den in
der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom 23. De-
zember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksich-
tigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003
festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006
zu einem monatlichen Satz von 32.241.041 Dollar unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 10.150.900 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 15 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 7.623.600 Dollar, die für die Operation für den
Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 bewilligt wur-
den, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 2.241.300 Dollar, die für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, so-
wie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus
der Personalabgabe in Höhe von 286.000 Dollar, die für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

17. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Operation erfüllt ha-
ben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt
13.328.900 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in ihrer Resolution 58/256 ak-
tualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ih-
rer Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für das
Jahr 2004 auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen
ist;

18. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Operation
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe
von insgesamt 13.328.900 Dollar für die am 30. Juni 2004 ab-
gelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 17 festgelegten
Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen
ist;

19. beschließt ferner, dass die geschätzten Minderein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 219.600 Dollar
für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode auf die

23 A/59/736/Add.15.
24 A/59/750, Abschnitt IV.
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Guthaben aus dem in den Ziffern 17 und 18 genannten Betrag
von 13.328.900 Dollar anzurechnen sind;

20. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Operation beteiligt ist, eingedenk der Zif-
fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

22. bittet um freiwillige Beiträge für die Operation in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

23. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Operation
der Vereinten Nationen in Côte d'Ivoire" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 59/17
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/530/Add.1, Ziffer 7)25.

59/17. Finanzierung der Stabilisierungsmission der Ver-
einten Nationen in Haiti

B26

Die Generalversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Stabilisierungsmission der Vereinten
Nationen in Haiti27 und der entsprechenden Berichte des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen28,

unter Hinweis auf die Resolution 1529 (2004) des Sicher-
heitsrats vom 29. Februar 2004, mit der der Rat seine Bereit-
schaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Na-
tionen einzurichten, um die Fortsetzung eines friedlichen und
verfassungsmäßigen politischen Prozesses und die Aufrecht-
erhaltung eines sicheren und stabilen Umfelds in Haiti zu un-
terstützen,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1542 (2004) des
Sicherheitsrats vom 30. April 2004, mit der der Rat beschloss,
die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti für
einen Anfangszeitraum von sechs Monaten einzurichten, und
auf seine spätere Resolution 1576 (2004) vom 29. November

2004, mit der der Rat das Mandat der Mission bis zum 1. Juni
2005 verlängerte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/311 vom
18. Juni 2004 über die Finanzierung der Mission und ihre spä-
tere Resolution 59/17 A vom 29. Oktober 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Haiti per
15. April 2005, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 80,8 Millionen US-Dollar, was etwa
35 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, ver-
merkt mit Besorgnis, dass nur achtundvierzig Mitgliedstaaten
ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitrags-
rückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-

25 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Be-
richterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
26 Damit wird die Resolution 59/17 in Abschnitt VI des Offiziellen Pro-
tokolls der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 49 (A/59/49 und A/59/49 (Vol. I)/Corr.1), Vol. I, zu Resolution
59/17 A.
27 A/59/745.
28 A/59/736 und Add.13.
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den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen29 an und ersucht den Generalse-
kretär, vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution ih-
re vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. nimmt Kenntnis von Ziffer 20 des Berichts des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen29;

12. ersucht den Generalsekretär, dringend die von der
Generalversammlung bereits benannten Struktur- und Ma-
nagementprobleme anzugehen, deren umfassende Lösung
noch aussteht;

13. beschließt, dass die Protokollaufgaben im Rahmen
der bestehenden Personalstärke der Mission wahrzunehmen
sind;

14. ersucht den Generalsekretär, den innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen vorhandenen Sachverstand zur
Unterstützung der Mission bei der Durchführung der ihr vom
Sicherheitsrat übertragenen Sachtätigkeiten zu nutzen;

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

16. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Bericht über die Ausgaben für den Zeitraum vom 1. Mai 
bis 30. Juni 2004 

17. nimmt Kenntnis von dem Bericht über die Ausgaben
der Mission für den Zeitraum vom 1. Mai bis 30. Juni 200430;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

18. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Stabilisierungs-
mission der Vereinten Nationen in Haiti den Betrag von
494.887.000 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
470.073.600 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission,
der Betrag von 20.289.800 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 4.523.600 Dollar
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
19. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlus-

ses des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlän-
gern, den Betrag von 494.887.000 Dollar entsprechend den in
der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom 23. De-
zember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksich-
tigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003
festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006
zu einem monatlichen Satz von 41.240.583 Dollar unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

20. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 13.303.300 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 19 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 10.069.500 Dollar, die für die Mission bewilligt
wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 2.867.900 Dollar,
die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wur-
den, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 365.900 Dollar, die
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt
wurden;

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt haben,
ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln in Höhe von 14.703.700 Dollar für die am 30. Juni
2004 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Re-
solution 58/256 der Generalversammlung aktualisierten Kate-
gorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution
58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf
ihre Veranlagung nach Ziffer 19 anzurechnen ist;

22. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln in Höhe von 14.703.700 Dollar
für die am 30  Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode nach dem
in Ziffer 21 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Ver-
pflichtungen anzurechnen ist;

23. beschließt ferner, dass die geschätzten Minderein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 326.300 Dollar
für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode auf die
Guthaben aus dem in den Ziffern 21 und 22 genannten Betrag
von 14.703.700 Dollar anzurechnen sind;

24. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

25. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Zif-
fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

26. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-

29 A/59/736/Add.13.
30 A/59/745, Abschnitt IV.
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sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

27. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Stabilisie-
rungsmission der Vereinten Nationen in Haiti" in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/264 B

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/588/Add.1, Ziffer 6)31.

59/264. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsab-
schlüsse sowie Berichte des Rates der Rechnungs-
prüfer

B32

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Finanzberichts und der geprüften
Rechnungsabschlüsse für den Zwölfmonatszeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 sowie des Berichts des Rates der
Rechnungsprüfer über die Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen33, des entsprechenden Abschnitts in dem
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen34 und des Berichts des Generalsekretärs über
die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungs-
prüfer über die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen für diesen Zeitraum35,

1. billigt die geprüften Rechnungsabschlüsse für die
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen im Zeit-
raum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 200436;

2. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen und befür-
wortet die Empfehlungen im Bericht des Rates der Rech-
nungsprüfer37;

3. nimmt außerdem vorbehaltlich der Bestimmungen
dieser Resolution Kenntnis von den Bemerkungen und befür-
wortet die Empfehlungen im Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen34 im Zusam-
menhang mit dem Bericht des Rates der Rechnungsprüfer37;

4. lobt den Rat der Rechnungsprüfer für die Qualität
und die gestraffte formale Gestaltung seines Berichts;

5. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der
Rechnungsprüfer über die Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode35;

6. ersucht den Generalsekretär, den voraussichtlichen
Zeitrahmen für die Umsetzung der Empfehlungen des Rates
der Rechnungsprüfer sowie die Prioritäten für ihre Umset-
zung anzugeben und dabei auch die rechenschaftspflichtigen
Amtsträger zu benennen;

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über die zur
Durchführung der Ziffer 6 ergriffenen Maßnahmen Bericht zu
erstatten;

8. ersucht den Generalsekretär ferner, die vollinhaltli-
che und zügige Umsetzung der Empfehlungen des Rates der
Rechnungsprüfer, einschließlich der Empfehlungen zur Frage
der Verwaltung der Verpflegungsrationen bei Friedenssiche-
rungseinsätzen insgesamt und des Managements der Luftope-
rationen, sowie der entsprechenden Empfehlungen des Bera-
tenden Ausschusses sicherzustellen;

9. ersucht den Generalsekretär, bei der Umsetzung der
in Ziffer 81 des Berichts des Rates der Rechnungsprüfer37 ge-
nannten Empfehlungen zu berücksichtigen, dass es sich dabei
ausschließlich um von der Generalversammlung verabschie-
dete Empfehlungen der Sachverständigengruppe für die Frie-
densmissionen der Vereinten Nationen handelt, die bislang
noch nicht vollständig umgesetzt wurden.

RESOLUTION 59/282
Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/448/Add.3, Ziffer 12)38.

59/282. Besondere Fragen im Zusammenhang mit dem
Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeit-
raum 2004-2005

Die Generalversammlung,
I

Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missio-
nen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Ge-
neralversammlung und/oder dem Sicherheitsrat ge-
nehmigte politische Initiativen
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

die Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missio-
nen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Generalver-
sammlung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigte politische
Initiativen39 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen40,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Haushaltsvoranschläge für besondere politische

31 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
32 Damit wird die Resolution 59/264 in Abschnitt VI des Offiziellen Pro-
tokolls der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Tagung, Beila-
ge 49 (A/59/49 und A/59/49 (Vol. I)/Corr.1), Vol. I, zu Resolution
59/264 A.
33 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 5 (A/59/5 und A/59/5 (Vol. II)/Corr.1), Vol. II.
34 A/59/736, Abschnitt II.
35 A/59/704.
36 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 5 (A/59/5 und A/59/5 (Vol. II)/Corr.1), Vol. II., Kap. V.
37 Ebd., Kap. II.

38 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
39 A/59/534/Add.3. und Corr.1
40 A/59/569/Add.3.
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Missionen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Ge-
neralversammlung und/oder dem Sicherheitsrat genehmigte
politische Initiativen39 und von dem entsprechenden Bericht
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen40;

2. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen
im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen an;

3. ersucht den Generalsekretär, zu prüfen, welche
Möglichkeiten bestehen, die Haushaltspläne großer Missio-
nen auf eine für ihre Größe und Komplexität besser geeignete
Weise vorzulegen;

4. erklärt erneut, dass die Verrechnung der Ausgaben
mit den Haushaltsmitteln für besondere politische Missionen
vorbehaltlich der Verlängerung des jeweiligen Mandats er-
folgt;

5. stellt fest, dass ein zusätzlicher Betrag von
82.472.600 US-Dollar für die Hilfsmission der Vereinten Na-
tionen für Irak für den Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Dezember
2005 sowie ein zusätzlicher Betrag von 701.800 Dollar für die
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Bougainville
für den Zeitraum vom 16. Februar bis 15. August 2005, der
den Liquidationszeitraum einschließt, beantragt wird;

6. billigt die in Tabelle l des Berichts des Generalsekre-
tärs dargelegten Haushaltspläne für die Hilfsmission der Ver-
einten Nationen für Irak und für die Beobachtermission der
Vereinten Nationen in Bougainville;

7. beschließt, gemäß dem Verfahren in Ziffer 11 der
Anlage I ihrer Resolution 41/213 vom 19. Dezember 1986
den Betrag von 83.174.400 Dollar für die Hilfsmission der
Vereinten Nationen für Irak und für die Beobachtermission
der Vereinten Nationen in Bougainville in Kapitel 3 (Politi-
sche Angelegenheiten) des Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005 zu veranschlagen;

8. beschließt außerdem, den Betrag von
4.131.200 Dollar in Kapitel 34 (Personalabgabe) des Pro-
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005
zu veranschlagen, der mit einem Betrag gleicher Höhe in
Einnahmenkapitel 1 (Einnahmen aus der Personalabgabe) zu
verrechnen ist;

II

Strategie für Informations- und
Kommunikationstechnologien

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/295 vom 20. De-
zember 2002, 58/270 vom 23. Dezember 2003, 59/126 B vom
10. Dezember 2004 und 59/265 vom 23. Dezember 2004,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Strategie für Informations- und Kommunikationstechno-
logien41 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen42,

in der Erkenntnis, dass Investitionen in Informations- und
Kommunikationstechnologien kein Selbstzweck sind, son-
dern darauf abzielen sollten, die Qualität und die rechtzeitige
Erfüllung der Mandate auf kostenwirksame Weise zu verbes-
sern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie für In-
formations- und Kommunikationstechnologien41 und von dem
entsprechenden Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen42;

2. ersucht den Generalsekretär, die Ausarbeitung und
Durchführung kostenneutraler Maßnahmen zu veranlassen,
um den Mitgliedstaaten den sicheren Zugriff auf die derzeit
nur über das Sekretariats-Intranet ("iSeek") zugänglichen In-
formationen in den Arbeitssprachen der Vereinten Nationen
zu ermöglichen; 

3. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten der neu-
en Sekretariats-Hauptabteilung Sicherheit und der Abteilung
Informationstechnische Dienste des Bereichs Zentrale Unter-
stützungsdienste der Hauptabteilung Management auf dem
Gebiet der Datenrettung und der Sicherheitsbedrohungen und
ermutigt alle beteiligten Entscheidungsträger, diesbezüglich
einen umfassenden Ansatz zu erarbeiten; 

4. ersucht um eine detailliertere Analyse der Investi-
tionsrendite und der Auswirkungen solcher Investitionen auf
die Qualität und die Rechtzeitigkeit der Leistungserbringung
sowie des Mittelbedarfs für die im Anhang des Berichts des
Generalsekretärs41 beschriebenen Projekte auf dem Gebiet der
Informations- und Kommunikationstechnologien im Rahmen
des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijah-
reszeitraum 2006-2007 und künftiger Haushaltspläne;

5. nimmt Kenntnis von den laufenden Arbeiten an einer
umfassenden Strategie für Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und erklärt erneut, dass es notwendig ist, die
Integration und Kompatibilität der administrativen Plattfor-
men des interinstitutionellen Netzwerks weiter zu verbessern,
und bittet in diesem Zusammenhang den Koordinierungsrat
der Leiter der Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, dieser Frage gebührende Aufmerksamkeit zu widmen;

6. erkennt an, dass die technologischen Infrastrukturen
und unterstützenden Anwendungen bei den Vereinten Natio-
nen auf der lateinischen Schrift beruhen, was die Verarbei-
tung nichtlateinischer und bidirektionaler Schriften er-
schwert, und ersucht den Generalsekretär, weiterhin darauf
hinzuwirken, dass die technologischen Infrastrukturen und
unterstützenden Anwendungen bei den Vereinten Nationen
lateinische, nichtlateinische und bidirektionale Schriften voll
unterstützen, und so die Gleichberechtigung der Amtsspra-
chen der Vereinten Nationen zu stärken; 

7. nimmt davon Kenntnis, dass einige der im Anhang
des Berichts des Generalsekretärs aufgeführten Projekte ru-
hen, und ersucht den Generalsekretär, ihre Durchführung so-
weit möglich sicherzustellen;

8. verweist auf Abschnitt II Ziffern 9 und 10 ihrer Re-
solution 59/266 vom 23. Dezember 2004, nimmt Kenntnis
von Ziffer 5 des Berichts des Beratenden Ausschusses für

41 A/59/265.
42 A/59/558, Ziffern 2-18.
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Verwaltungs- und Haushaltsfragen42 und ersucht den General-
sekretär, über Maßnahmen zur Verbesserung des "Galaxy"-
Programms zu berichten;

9. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass im Se-
kretariatsgebäude öffentliche drahtlose Internet-Zugangs-
punkte (Wi-Fi-Hotspots) eingerichtet wurden, und nimmt
Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, das drahtlose
Netzwerk auf den gesamten Komplex der Vereinten Nationen
auszuweiten;

III

Beschäftigungsbedingungen und Bezüge von Amtsträ-
gern, die nicht Sekretariatsbedienstete sind: Mitglie-
der des Internationalen Gerichtshofs sowie Richter
und Ad-litem-Richter des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und des In-
ternationalen Strafgerichtshofs für Ruanda

unter Hinweis auf Abschnitt VIII ihrer Resolution 53/214
vom 18. Dezember 1998, ihre Resolution 56/285 vom 27. Ju-
ni 2002 und ihre Resolution 57/289 vom 20. Dezember 2002, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 32 des Statuts des Inter-
nationalen Gerichtshofs sowie die einschlägigen Resolutio-
nen der Generalversammlung über die Beschäftigungsbedin-
gungen und Bezüge der Mitglieder des Internationalen Ge-
richtshofs und der Richter des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und der
Richter des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung
der Personen, die für Völkermord und andere schwere Verstö-
ße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruan-
das zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember
1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsangehöri-
ger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet
von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere der-
artige Verstöße verantwortlich sind,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs43 und
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen44,

1. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Empfehlungen in dem Bericht des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen44 an;

2. bekräftigt den Grundsatz, wonach die Beschäfti-
gungsbedingungen und die Bezüge der Amtsträger, die nicht
Sekretariatsbedienstete sind, sich von denen der Sekretariats-
bediensteten unterscheiden und von diesen getrennt sein sol-
len;

3. ersucht den Generalsekretär, in künftigen Berichten
über die Beschäftigungsbedingungen der Mitglieder des Ge-
richtshofs und der Richter der Strafgerichtshöfe klare Infor-
mationen über die zu zahlenden Jahresgehälter in US-Dollar

sowie in der jeweiligen Lokalwährung vorzulegen und dabei
vollständige Angaben zu den Dollarbeträgen zu machen, die
für den betreffenden Haushalt tatsächlich erforderlich sind; 

4. beschließt, als einstweilige Maßnahme und bis zur
Fassung eines Beschlusses auf der Grundlage des in Ziffer 8
angeforderten Berichts das Jahresgehalt der Mitglieder des
Gerichtshofs sowie der Richter und Ad-litem-Richter der
Strafgerichtshöfe rückwirkend ab dem 1. Januar 2005 um
6,3 Prozent zu erhöhen;

5. beschließt außerdem, als einstweilige Maßnahme
und bis zur Fassung eines Beschlusses auf der Grundlage des
in Ziffer 8 angeforderten Berichts den Jahreswert aller gezahl-
ten Ruhegehälter rückwirkend ab dem 1. Januar 2005 um
6,3 Prozent zu erhöhen; 

6. beschließt ferner, dass zusätzlich zu den Bestim-
mungen der Ziffer 2 ihrer Resolution 40/257 C vom 18. De-
zember 1985 und rückwirkend ab dem 1. Januar 2005 diejeni-
gen Mitglieder des Gerichtshofs, die während ihrer Dienstzeit
bei dem Gerichtshof ihren tatsächlichen Hauptwohnsitz für
einen ununterbrochenen Zeitraum von weniger als fünf Jahren
in Den Haag genommen und beibehalten haben, bei Beendi-
gung ihres Dienstverhältnisses und Niederlassung außerhalb
der Niederlande Anspruch auf einen anteilig berechneten Pau-
schalbetrag haben, der höchstens achtzehn Wochen des jähr-
lichen Nettogrundgehalts beträgt, das Mitgliedern des Ge-
richtshofs zusteht, die ohne Unterbrechung für fünf Jahre dort
tätig waren, und beschließt außerdem, dass diejenigen Mit-
glieder des Gerichtshofs, die ihren tatsächlichen Hauptwohn-
sitz für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als fünf,
jedoch weniger als neun Jahren in Den Haag genommen und
beibehalten haben, bei Beendigung ihres Dienstverhältnisses
und Niederlassung außerhalb der Niederlande Anspruch auf
einen anteilig berechneten Pauschalbetrag haben, der höch-
stens vierundzwanzig Wochen des jährlichen Nettogrundge-
halts beträgt, das Mitgliedern des Gerichtshofs zusteht, die
ohne Unterbrechung neun Jahre oder länger dort tätig waren;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung im Rahmen des zweiten Berichts über den Vollzug des
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-
2005 und der zweiten Berichte über den Vollzug der Haus-
haltspläne des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehe-
malige Jugoslawien beziehungsweise des Internationalen
Strafgerichtshofs für Ruanda für den Zweijahreszeitraum
2004-2005 über die sich aus diesen Beschlüssen ergebenden
zusätzlichen Ausgaben Bericht zu erstatten; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen um-
fassenden Bericht über den Schutz der an ehemalige Richter
und ihre Hinterbliebenen gezahlten Ruhegehälter sowie über
die Unterschiede zwischen den Ruhegehältern der Richter des
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugosla-
wien und des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda ei-
nerseits und der Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs
andererseits vorzulegen, der auch Vorschläge für einen Ver-
gütungsmechanismus enthält, der die Marktwechselkurse und
die Schwankungen der lokalen Einzelhandelspreise berück-
sichtigt und der die Unterschiede zur Vergütung von Personen

43 A/C.5/59/2 und Corr.1.
44 A/59/557.
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mit vergleichbarem Rang im System der Vereinten Nationen
begrenzt;

9. beschließt, dass die Beschäftigungsbedingungen und
Bezüge der Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs sowie
der Richter und Ad-litem-Richter des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs für Ruanda zum nächsten Mal auf ih-
rer einundsechzigsten Tagung überprüft werden.

RESOLUTION 59/283
Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/773, Ziffer 11)45.

59/283. Rechtspflege bei den Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/307 vom 15. April

2003 und 59/266 vom 23. Dezember 2004,
betonend, dass das Rechtspflegesystem bei den gesamten

Vereinten Nationen unabhängig, transparent, wirksam, effi-
zient und fair sein sollte,

sowie betonend, wie wichtig eine transparentere Entschei-
dungsfindung und eine größere Rechenschaftspflicht der Füh-
rungskräfte für das System ist,

feststellend, dass das bestehende System den Grundsatz
des ordnungsgemäßen Verfahrens achten und eine angemes-
sene Fallbeurteilung durch Kollegen vorsehen sollte,

besorgt feststellend, dass die Bearbeitung von Beschwer-
den in verschiedenen Teilen des Systems weiterhin im Rück-
stand ist,

betonend, dass es notwendig ist, informelle Mechanismen
für die frühzeitige und rasche Beilegung von Streitigkeiten im
Sekretariat zu schaffen, insbesondere in Form eines direkten
Dialogs zwischen Führungskräften und Mitarbeitern,

sowie betonend, wie wichtig es ist, dass die Vereinten Na-
tionen über ein effizientes und wirksames System der internen
Rechtspflege verfügen, um zu gewährleisten, dass Einzelper-
sonen ebenso wie die Organisation im Einklang mit den ein-
schlägigen Resolutionen und Vorschriften für ihre Handlun-
gen rechenschaftspflichtig gemacht werden,

es begrüßend, dass der Schulung aller am System der
Rechtspflege Beteiligten ein höherer Stellenwert eingeräumt
wird,

in der Erkenntnis, dass ein transparentes, unparteiisches
und wirksames Rechtspflegesystem eine notwendige Voraus-
setzung für die Gewährleistung einer fairen und gerechten Be-
handlung der Bediensteten der Vereinten Nationen und wich-
tig für den Erfolg der Personalreform in der Organisation ist,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Rechtspflege im Sekretariat46, über die Rolle der Gruppen

für Diskriminierungsklagen und andere Beschwerden47, über
die Ergebnisse der Arbeit des Gemeinsamen Beirats für Be-
schwerden in den Jahren 2001 und 200248 sowie über die Er-
gebnisse der Arbeit des Gemeinsamen Beirats für Beschwer-
den in den Jahren 2002 und 200349, des umfassenden Berichts
des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen über seine
Tätigkeit50, der Berichte des Generalsekretärs über die Mög-
lichkeit der finanziellen Unabhängigkeit des Verwaltungsge-
richts der Vereinten Nationen vom Bereich Rechtsangelegen-
heiten51 und über Maßnahmen zur Verhütung von Diskrimi-
nierung auf Grund der Staatsangehörigkeit, der Rasse, des
Geschlechts, der Religion oder der Sprache bei den Vereinten
Nationen52, der Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermitt-
lung des Berichts des Amtes für interne Aufsichtsdienste über
die Managementüberprüfung des Beschwerdeverfahrens bei
den Vereinten Nationen53, des Berichts des Generalsekretärs
mit den Kostenauswirkungen der Empfehlungen des Amtes
für interne Aufsichtsdienste im Anschluss an seine Manage-
mentüberprüfung des Beschwerdeverfahrens54, der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung des Berichts der Ge-
meinsamen Inspektionsgruppe mit dem Titel "Rechtspflege:
Harmonisierung der Statuten des Verwaltungsgerichts der
Vereinten Nationen und des Verwaltungsgerichts der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation"55, der Mitteilung des Generalse-
kretärs mit seinen Anmerkungen zu dem Bericht der Gemein-
samen Inspektionsgruppe56, der Mitteilung des Generalsekre-
tärs über die Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsgerichts
der Vereinten Nationen57, des Schreibens des Präsidenten des
Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen vom
18. November 2003 an den Vorsitzenden des Fünften Aus-
schusses58 und des Zwischenberichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen59,

bedauernd, dass das derzeitige System der Rechtspflege
im Sekretariat nach wie vor langsam, umständlich und teuer
ist,

sowie bedauernd, dass die diesbezüglichen Berichte nicht,
wie in ihrer Resolution 57/307 angefordert, auf ihrer achtund-
fünfzigsten Tagung vorgelegt wurden und dass sie darüber
hinaus auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung verspätet vorge-
legt und herausgegeben wurden,

1. stellt fest, wie wichtig es ist, über einen leistungsfä-
higen Rechtspflegemechanismus zu verfügen, der im Rahmen

45 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
46 A/59/449.

47 A/59/414.
48 A/58/300.
49 A/59/70.
50 A/58/680.
51 A/59/78.
52 A/59/211.
53 A/59/408.
54 A/59/706.
55 A/59/280 und Corr.1.
56 A/59/280/Add.1.
57 A/C.5/59/12.
58 A/C.5/58/16.
59 A/59/715.
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der formalen Verfahren Doppelarbeit und Überschneidungen
vermeidet;

2. bedauert die anhaltenden gravierenden Verzögerun-
gen im Beschwerdeverfahren und betont die Notwendigkeit,
Maßnahmen zur Verbesserung des Beschwerdeverfahrens zu
treffen, um es effizienter zu machen;

I

Querschnittsfragen – allgemeine Leitlinien

3. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Rechtspflege im Sekretariat46, über die Rolle
der Gruppen für Diskriminierungsklagen und andere Be-
schwerden47, über die Ergebnisse der Arbeit des Gemeinsa-
men Beirats für Beschwerden in den Jahren 2001 und 200248,
über die Ergebnisse der Arbeit des Gemeinsamen Beirats für
Beschwerden in den Jahren 2002 und 200349, über die Mög-
lichkeit der finanziellen Unabhängigkeit des Verwaltungsge-
richts der Vereinten Nationen vom Bereich Rechtsangelegen-
heiten51 und über Maßnahmen zur Verhütung von Diskrimi-
nierung auf Grund der Staatsangehörigkeit, der Rasse, des
Geschlechts, der Religion oder der Sprache bei den Vereinten
Nationen52 sowie von seinem Bericht mit den Kostenauswir-
kungen der Empfehlungen des Amtes für interne Aufsichts-
dienste im Anschluss an seine Managementüberprüfung des
Beschwerdeverfahrens54;

4. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des
Amtes für interne Aufsichtsdienste über die Management-
überprüfung des Beschwerdeverfahrens bei den Vereinten
Nationen53;

5. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in
dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen59 an;

6. betont, dass der verwaltungsrechtliche Rahmen der
Organisation den Bediensteten der Vereinten Nationen aller
Rangstufen ungeachtet ihres Dienstorts, ihres Dienstgrads
oder der Art ihres Anstellungsvertrags den Zugang zu einem
ordnungsgemäßen Verfahren ermöglichen soll;

7. begrüßt die Anstrengungen der Bediensteten, die
freiwillig im Rechtspflegesystem der Vereinten Nationen tä-
tig sind, und betont die Notwendigkeit ihrer Weiterbildung;

8. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Option in Zif-
fer 30 des Berichts des Generalsekretärs46 und ersucht den Ge-
neralsekretär, die Auswirkungen dieser Option zu prüfen und
im Rahmen seines Jahresberichts über die Rechtspflege im
Sekretariat darüber Bericht zu erstatten;

9. bekräftigt, dass Bedienstete, die für eine Tätigkeit im
Rahmen des neuen Systems ausgewählt werden, dienstliche
Aufgaben wahrnehmen, und ersucht den Generalsekretär, si-
cherzustellen, dass diese Bediensteten eine ausreichende Zeit
von ihren fachlichen Aufgaben freigestellt werden, um diese
Tätigkeit wahrnehmen zu können;

10. erkennt an, dass das Rechtspflegesystem stark auf
Freiwillige angewiesen ist und daher häufige und umfassende
Mitarbeiterschulungen erforderlich sind, und fordert den Ge-

neralsekretär auf, an allen Amtssitzdienstorten regelmäßige
Schulungen für alle im Rechtspflegesystem tätigen Bedien-
steten zu veranstalten;

11. betont, wie wichtig die ordnungsgemäße Anwen-
dung eines soliden Leistungsbeurteilungssystems als poten-
zielles Mittel zur Vermeidung von Konflikten ist; 

12. betont außerdem, dass Führungskräfte in Führungs-
kompetenzen geschult werden müssen, um ihre Fähigkeit zur
Konfliktlösung zu verbessern;

13. betont ferner, dass es notwendig ist, den Umgang
von Führungskräften mit Beschwerden in einem Beschwerde-
verfahren bei ihrer eigenen Leistungsbeurteilung zu berück-
sichtigen;

14. stellt fest, dass die Bestimmung 112.3 der Personal-
ordnung, die sich auf die finanzielle Haftung von Führungs-
kräften bezieht, bisher nicht angewandt wurde, nimmt Kennt-
nis von der Herausgabe des Bulletins des Generalsekretärs
ST/SGB/2004/14 und ersucht den Generalsekretär, der Gene-
ralversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über
dessen Anwendung zu berichten;

15. ersucht den Generalsekretär, vorbehaltlich der Be-
stimmungen dieser Resolution die Empfehlungen des Amtes
für interne Aufsichtsdienste rasch umzusetzen; 

16. beschließt, dass die vom Amt für interne Aufsichts-
dienste empfohlenen Fristen für das Beschwerdeverfahren
verbindlich werden, sobald ausreichende Kapazitäten vorhan-
den sind, spätestens jedoch ab dem 1. Januar 2006;

17. beschließt außerdem, dass Maßnahmen ergriffen
werden sollen, um den Anschein von Interessenkonflikten zu
beseitigen, und ersucht zu diesem Zweck den Generalsekre-
tär, die Verantwortung für die Ausarbeitung von Entscheidun-
gen über Beschwerden von der Sekretariats-Hauptabteilung
Management auf das Büro des Generalsekretärs zu übertra-
gen;

II

Der informelle Rechtspflegemechanismus

Ombudsperson
18. unterstreicht die Bedeutung des Büros der Ombuds-

person als primäres Mittel zur informellen Streitbeilegung
und bekräftigt die Resolution 56/253 der Generalversamm-
lung vom 24. Dezember 2001 über die Schaffung des Büros;

19. ersucht das Büro der Ombudsperson, seine Bera-
tungs- und Informationstätigkeit fortzusetzen und auszubau-
en, insbesondere für lokales und nationales Personal sowie
Bedienstete des Allgemeinen Dienstes, um gleichen Zugang
zu erleichtern und das Büro besser bekannt zu machen, und
dabei die Struktur, die Tätigkeit und das operative Umfeld der
Organisation zu berücksichtigen;

20. ersucht den Generalsekretär, Vorschläge darüber
vorzulegen, wie das Büro der Ombudsperson durch die Ver-
besserung des Zugangs für Bedienstete an verschiedenen
Dienstorten gestärkt werden kann; 



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

71

21. bittet das Büro der Ombudsperson, Verzögerungen
bei der Beantwortung von Anfragen der Bediensteten abzu-
bauen, damit die Bediensteten ermutigt werden, eine infor-
melle Konfliktbeilegung anzustreben;

22. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen seines Jah-
resberichts über die Rechtspflege im Sekretariat Informatio-
nen über die Tätigkeit der Ombudsperson vorzulegen, na-
mentlich allgemeine statistische Daten und Trendangaben so-
wie Anmerkungen zu Politiken, Verfahren und Praktiken, auf
die die Ombudsperson aufmerksam wurde;

III

Die formalen Rechtspflegemechanismen

Liste der Rechtsbeistände
23. nimmt Kenntnis von der Rolle, die dem Koordinator

der Liste der Rechtsbeistände dabei zukommt, sich im Rah-
men von Konsultationen vor der Einleitung des formellen Be-
schwerdeverfahrens für eine frühzeitige informelle Beilegung
einzusetzen;

24. betont die Rolle der Personalvertreter bei der Bera-
tung und Unterstützung der Bediensteten, wenn es darum
geht, Probleme auf informellem und formellem Weg zu re-
geln;

25. erkennt an, dass es notwendig ist, die Kapazität der
Listen der Rechtsbeistände zu stärken, indem den eingetrage-
nen Rechtsbeiständen mehr Möglichkeiten geboten werden,
an Schulungen zum Personalstatut und zur Personalordnung
der Vereinten Nationen sowie zu Politiken, Verfahren oder
Präzedenzfällen teilzunehmen, in Anbetracht der dringenden
Notwendigkeit, die Rechtsberatung und die verwaltungstech-
nische Unterstützung für Bedienstete, die eine Beschwerde
einreichen, zu stärken;

26. bittet die Personalvertreter, die Möglichkeit zu prü-
fen, in der Organisation einen vom Personal finanzierten Me-
chanismus zur rechtlichen Beratung und Unterstützung der
Bediensteten zu schaffen, wobei sie sich mit dem Generalse-
kretär abstimmen können, soweit sie dies für angezeigt halten;

27. bittet den Generalsekretär zu erwägen, geeignete
Anreize in das System einzubauen, um Bedienstete zur Tätig-
keit als Rechtsbeistand zu ermuntern;

28. ermutigt die Liste der Rechtsbeistände, ihre Bera-
tungs- und Informationstätigkeit auszubauen, und ersucht den
Generalsekretär, zu diesem Zweck die Aufnahme von Reise-
kosten in Kapitel 28A (Büro des Untergeneralsekretärs für
Management) des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für
den Zweijahreszeitraum 2006-2007 zu erwägen;

Gruppe Verwaltungsrecht
29. stellt fest, dass die Gruppe Verwaltungsrecht mehr-

fache Aufgaben wahrnimmt, nämlich Überprüfung von Ver-
waltungsentscheidungen, Beschwerden, Disziplinarfragen
und Beratungsdienste;

30. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung vor Ende ihrer neunundfünfzigsten Tagung Vorschläge
vorzulegen, die darauf abzielen, die genannten Aufgaben

durch die Umschichtung von Ressourcen zu entflechten und
so Interessenkonflikte zu vermeiden, und dabei folgende Er-
fordernisse zu berücksichtigen:

a) die Gewährleistung der erforderlichen Mittel für die
Sammlung von Beweismaterial;

b) Beratung sowohl für den Beschwerdeführer als auch
den Beschwerdegegner;

c) die Gewährleistung der einheitlichen Anwendung
von Verwaltungsentscheidungen;

d) die Sicherstellung der entsprechenden Abstimmung
mit dem Bereich Personalmanagement der Hauptabteilung
Management und mit Rechtssachverständigen;

e) die Weitergabe aller notwendigen Informationen an
den Bereich Personalmanagement;

31. betont, dass eine stärkere Rechenschaftspflicht der
Führungskräfte dazu beitragen würde, den Rückstand bei der
Bearbeitung von Beschwerdefällen abzubauen, wie in dem
Bericht des Generalsekretärs festgestellt60, und beschließt,
dass zur Erleichterung der raschen Prüfung der Fälle die fol-
genden Verfahren Anwendung finden sollen:

a) Bedienstete, die eine Verwaltungsentscheidung an-
fechten wollen, übermitteln dem Leiter ihrer Hauptabteilung
eine Kopie ihres Antrags;

b) die Gruppe Verwaltungsrecht legt den Führungs-
kräften dar, welche Anforderungen die Antwort des Be-
schwerdegegners zu erfüllen hat und welche Beiträge von ih-
nen erwartet werden sowie welche Fristen einzuhalten sind;

32. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die Führungskräfte innerhalb eines nicht verlängerbaren Zeit-
raums von acht Wochen der Gruppe Verwaltungsrecht
schriftliche Erklärungen vorlegen, und beschließt, dass die
Erfüllung dieser Verpflichtung in der Leistungsbeurteilung
der Führungskräfte berücksichtigt wird;

33. beschließt, die Bestimmung 111.2 Buchstabe a der
Personalordnung dahingehend abzuändern, dass Bedienstete,
die eine Verwaltungsentscheidung anfechten wollen, dem
Leiter ihrer Hauptabteilung, ihres Büros, ihres Fonds oder ih-
res Programms eine Kopie des an den Generalsekretär gerich-
teten Schreibens übermitteln, in dem sie um Überprüfung der
Entscheidung bitten;

Gemeinsamer Beirat für Beschwerden
34. betont, dass es besonders wichtig ist, die Mitglieder

des Gemeinsamen Beirats für Beschwerden angemessen zu
schulen;

Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen
35. verweist auf Ziffer 5 ihrer Resolution 57/307 und be-

dauert, dass die erforderlichen Schritte für die Trennung des
Sekretariats des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen

60 A/59/449, Ziffer 27.
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vom Bereich Rechtsangelegenheiten nicht unternommen wur-
den;

36. schließt sich dem Vorschlag des Generalsekretärs
an, die Mittel des Gerichts mit Wirkung vom Beginn des
Zweijahreszeitraums 2006-2007 von Kapitel 8 (Rechtsange-
legenheiten) des Entwurfs des Programmhaushaltsplans nach
Kapitel 1 (Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinie-
rung) zu übertragen;

37. bekräftigt Ziffer 5 ihrer Resolution 57/307 und er-
sucht den Generalsekretär, die sofortige Unabhängigkeit des
Gerichts zu gewährleisten, namentlich indem er dafür sorgt,
dass dem Sekretariat des Gerichts Verwaltungs- und logisti-
sche Dienste zu seiner ausschließlichen Nutzung bereitge-
stellt werden; 

38. verweist auf die vor kurzem vorgenommene Ände-
rung des Statuts des Gerichts, wonach die Mitglieder über
richterliche oder sonstige einschlägige juristische Erfahrung
auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts oder einem vergleich-
baren Gebiet des Rechts ihres Landes verfügen müssen;

39. erkennt an, dass es notwendig ist, die Professionali-
tät des Gerichts durch die Erhöhung des Anteils von Berufs-
richtern weiter zu stärken;

40. beschließt, Artikel 3 Absatz 1 des Statuts des Ge-
richts mit Wirkung vom 1. Januar 2006 wie folgt zu ändern:

"Das Gericht besteht aus sieben Mitgliedern, von de-
nen nicht mehr als eines Angehöriger desselben Staates
sein darf. Die Mitglieder verfügen über richterliche Erfah-
rung auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts oder einem
vergleichbaren Gebiet des Rechts ihres Landes. An der
Verhandlung einer bestimmten Sache nehmen nur drei
Mitglieder teil.";

41. beschließt außerdem, dass die Änderung des Arti-
kels 3 mit Wirkung vom 1. Januar 2006 für die Wahl neuer
Mitglieder des Gerichts gilt; 

42. ersucht den Generalsekretär, Vorschläge für die Be-
züge der Mitglieder des Gerichts vorzulegen, sobald alle seine
Mitglieder den Kriterien in Artikel 3 des Statuts in der mit
dieser Resolution geänderten Fassung genügen;

43. stellt fest, dass die überwiegende Mehrheit der Be-
schwerden gegen Verwaltungsentscheidungen die Kündigung
des Beschäftigungsverhältnisses oder die Nichtverlängerung
von Arbeitsverträgen betrifft, und beschließt, unter Bezug-
nahme auf die Empfehlung 5 des Amtes für interne Aufsichts-
dienste61, nach Eingang des in Abschnitt IV dieser Resolution
beschriebenen Berichts der Sachverständigengruppe auf die
Frage der Änderung des Artikels 7 des Statuts des Gerichts
zurückzukommen;

44. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Gemeinsamen
Inspektionsgruppe über die Rechtspflege62;

45. betont, wie wichtig es ist, die Statuten des Verwal-
tungsgerichts der Vereinten Nationen und des Verwaltungs-
gerichts der Internationalen Arbeitsorganisation letztendlich
zu harmonisieren;

46. ersucht das Verwaltungsgericht der Vereinten Natio-
nen, die Regeln, Praktiken und Verfahren ähnlicher Gerichte
zu prüfen, mit dem Ziel, das Fallmanagement wirksamer zu
gestalten;

IV

Überprüfung des Systems der internen Rechtspflege

47. beschließt, dass der Generalsekretär eine Gruppe
von externen, unabhängigen Sachverständigen bilden wird,
die die Neugestaltung des Systems der Rechtspflege prüfen
soll;

48. beschließt außerdem, dass sich die Sachverständi-
gengruppe aus einem namhaften Richter oder ehemaligen
Richter mit Erfahrung auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts,
einem Sachverständigen für alternative Methoden der Streit-
beilegung, einem führenden Völkerrechtler, einer Person mit
Erfahrung in hochrangigen Leitungs- und Verwaltungsposi-
tionen in einer internationalen Organisation sowie einer Per-
son mit Erfahrung in der Feldtätigkeit der Vereinten Nationen
zusammensetzen soll;

49. beschließt ferner, dass die Sachverständigengruppe
die folgende Aufgabenstellung haben wird:

a) Die Sachverständigengruppe wird ein Modell für ein
neues System zur Beilegung der Beschwerden von Bedienste-
ten bei den Vereinten Nationen vorschlagen, das unabhängig,
transparent, wirksam, effizient und mit angemessenen Mitteln
ausgestattet ist und die Rechenschaftspflicht der Führungs-
kräfte gewährleistet; das Modell soll Leitgrundsätze und Ver-
fahren beinhalten, in denen die Beteiligung der Bediensteten
und der Führungskräfte innerhalb eines angemessenen Zeit-
rahmens und angemessener Fristen eindeutig geregelt wird;

b) die Sachverständigengruppe

i) wird die einschlägigen Resolutionen der Generalver-
sammlung prüfen;

ii) wird Informationen von allen maßgeblichen Interes-
senträgern über die bestehenden Mechanismen für die
Rechtspflege in der Organisation entgegennehmen und
prüfen;

iii) wird das Personal der Vereinten Nationen konsultie-
ren, einschließlich der einzelnen Bediensteten, der Perso-
nalgewerkschaft und der Führungskräfte, um sich eine
Meinung darüber zu bilden, wie und warum einige Aspek-
te des Systems wirksam funktionieren, andere hingegen
nicht;

c) die Sachverständigengruppe wird insbesondere

i) alternative Systeme zur Beilegung der Beschwerden
von Bediensteten prüfen, indem sie andere Modelle der
Streitbeilegung in Organisationen untersucht, eingedenk
der Einzigartigkeit des Systems der Vereinten Nationen,
insbesondere der Immunität der Bediensteten der Verein-

61 Siehe A/59/408, Ziffer 65.
62 Siehe A/59/280 und Corr.1.
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ten Nationen in Bezug auf innerstaatliches Recht und
demzufolge der Unmöglichkeit der Anrufung nationaler
Gerichte;

ii) bei ihrem Vorschlag für ein Modell die Vorteile der
Schaffung eines wirksamen Systems zur Behandlung der
Beschwerden von Bediensteten berücksichtigen, das auch
alternative Formen der Streitbeilegung mit der Möglich-
keit vorsieht, Streitfälle im gegenseitigen Einvernehmen
beizulegen, wie Mediation, Schlichtung, Schiedsverfah-
ren und/oder Befassung einer Ombudsperson;

iii) die Möglichkeit einer Fallbeurteilung durch Kolle-
gen prüfen;

iv) proaktive Maßnahmen bestimmen, wie Schulungs-
und Fortbildungsmaßnahmen, mit denen die Vereinten
Nationen die Zahl der auftretenden Streitigkeiten auf ein
Mindestmaß beschränken können;

v) die Funktionsweise des Büros der Ombudsperson
untersuchen und erforderlichenfalls Modelle zur Bereit-
stellung von Diensten vorschlagen, die auf die Bedürfnis-
se der Organisation zugeschnitten sind;

vi) Kriterien für die Kategorisierung der Fälle prüfen
und erarbeiten;

vii) die Funktionsweise des Verwaltungsgerichts der
Vereinten Nationen überprüfen und die weitere Harmoni-
sierung seines Statuts sowie des Statuts des Verwaltungs-
gerichts der Internationalen Arbeitsorganisation prüfen,
mit dem Ziel, die Professionalität des Verwaltungsge-
richts der Vereinten Nationen weiter zu erhöhen;

viii) die Möglichkeit der Schaffung eines integrierten,
zweistufigen Rechtsprechungssystems mit einer ersten
und einer zweiten Instanz prüfen, unter Berücksichtigung
der bestehenden Strukturen;

ix) die Frage der rechtlichen Vertretung des Generalse-
kretärs im System der Rechtspflege prüfen; 

50. beschließt, dass die Sachverständigengruppe ihre
Tätigkeit spätestens am 1. Februar 2006 aufnimmt und ihre
Erkenntnisse und Empfehlungen bis Ende Juli 2006 vorlegt;

51. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung den Bericht und die Empfehlungen der Sachverständi-
gengruppe mit Vorrang zu übermitteln;

52. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung während des ersten Teils ihrer wiederaufge-
nommenen einundsechzigsten Tagung seine Anmerkungen zu
den in dem Bericht der Sachverständigengruppe enthaltenen
Empfehlungen sowie eine Abschätzung der für ihre Umset-
zung erforderlichen Fristen und Mittel vorzulegen;

53. beschließt, die hier vorgesehenen Tätigkeiten, durch
die während des Zweijahreszeitraums 2004-2005 ein zusätz-
licher Mittelbedarf entstehen würde, in den Entwurf des Pro-
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 2006-2007
aufzunehmen.

RESOLUTIONEN 59/284 A und B

59/284. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten
Nationen in Zypern

Resolution A
Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/770, Ziffer 7)63.

A

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs

über die Finanzierungsregelungen für die Friedenstruppe der
Vereinten Nationen in Zypern64 und des entsprechenden Be-
richts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen65,

unter Hinweis auf die Resolution 186 (1964) des Sicher-
heitsrats vom 4. März 1964 betreffend die Einrichtung der
Truppe sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat
das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 1568
(2004) vom 22. Oktober 2004,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/236 vom
14. September 1993 über die Finanzierung der Truppe für den
am 16. Juni 1993 beginnenden Zeitraum und ihre späteren
diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt Reso-
lution 58/301 vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass bestimmte Regierun-
gen freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet haben,

feststellend, dass die freiwilligen Beiträge nicht ausge-
reicht haben, um alle Kosten der Truppe zu decken, ein-
schließlich der Kosten, die den truppenstellenden Staaten vor
dem 16. Juni 1993 entstanden sind, und mit Bedauern dar-
über, dass Aufrufe zur Entrichtung freiwilliger Beiträge, so
auch der Aufruf in dem Schreiben des Generalsekretärs vom
17. Mai 1994 an alle Mitgliedstaaten66, kein angemessenes
Echo gefunden haben,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs über die Finanzierungsregelungen für die Friedens-
truppe der Vereinten Nationen in Zypern64 und dem entspre-

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
64 A/59/718.
65 A/59/734.
66 S/1994/647.
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chenden Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen65;

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Stand der Bei-
träge zu der Truppe per 28. Februar 2005, namentlich von den
noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 24,1 Millionen US-
Dollar, was etwa 10 Prozent der gesamten veranlagten Beiträ-
ge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur einundvierzig
Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben,
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere dieje-
nigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Ent-
richtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen65 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige
Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, die Verhandlungen mit
der Gastregierung über Fragen im Zusammenhang mit der
Verlegung von Personal des Militärkontingents sowie von
sonstigem Personal der Truppe im Einklang mit dem Abkom-
men vom März 1964 zwischen den Vereinten Nationen und
der Regierung Zyperns zu beschleunigen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen

Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Truppe;

13. beschließt, das für den Zeitraum vor dem 16. Juni
1993 für die Truppe eingerichtete Konto auch künftig geson-
dert zu führen, bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge
auf dieses Konto zu entrichten, und ersucht den Generalsekre-
tär, weiter zu freiwilligen Beiträgen für dieses Konto aufzuru-
fen;

14. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

15. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Truppe beteiligt ist;

16. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

17. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Friedens-
truppe der Vereinten Nationen in Zypern" auf ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung weiter zu behandeln.

Resolution B

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/770/Add.1, Ziffer 6)67.

B

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen
in Zypern68 und der entsprechenden Berichte des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen69,

unter Hinweis auf die Resolution 186 (1964) des Sicher-
heitsrats vom 4. März 1964 betreffend die Einrichtung der
Truppe sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat
das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 1568
(2004) vom 22. Oktober 2004,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/236 vom
14. September 1993 über die Finanzierung der Truppe für den
am 16. Juni 1993 beginnenden Zeitraum und ihre späteren
diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt die Re-
solutionen 58/301 vom 18. Juni 2004 und 59/284 A vom
13. April 2005,

67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
68 A/59/620 sowie A/59/656 und Add.1.
69 A/59/736 und Add.6.
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in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass bestimmte Regierun-
gen freiwillige Beiträge für die Truppe entrichtet haben,

feststellend, dass die freiwilligen Beiträge nicht ausge-
reicht haben, um alle Kosten der Truppe zu decken, ein-
schließlich der Kosten, die den truppenstellenden Staaten vor
dem 16. Juni 1993 entstanden sind, und mit Bedauern dar-
über, dass Aufrufe zur Entrichtung freiwilliger Beiträge, so
auch der Aufruf in dem Schreiben des Generalsekretärs vom
17. Mai 1994 an alle Mitgliedstaaten70, kein angemessenes
Echo gefunden haben,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Frie-
denstruppe der Vereinten Nationen in Zypern per 15. April
2005, namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in
Höhe von 14,1 Millionen US-Dollar, was etwa 6 Prozent der
gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Be-
sorgnis, dass nur fünfundfünfzig Mitgliedstaaten ihre Beiträ-
ge vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückstän-
den, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehen-
den Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-

ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen
im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen71 an und ersucht den Generalsekretär, ihre
vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Truppe;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Truppe im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 200472;

14. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Friedens-
truppe der Vereinten Nationen in Zypern den Betrag von
1.665.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe wäh-
rend des Zeitraums vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 zu ver-
anschlagen, zusätzlich zu dem gemäß ihrer Resolution 57/332
vom 18. Juni 2003 bereits für denselben Zeitraum für die
Truppe veranschlagten Betrag von 45.772.600 Dollar;

Finanzierung der zusätzlich bewilligten Mittel für den 
Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 

15. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass die Regierung
Zyperns ein Drittel der zusätzlichen Nettomittelbewilligung,
entsprechend 500.800 Dollar, durch freiwillige Beiträge fi-
nanzieren wird;

16. beschließt, unter Berücksichtigung des gemäß ihrer
Resolution 57/332 bereits veranlagten Betrags von
24.705.100 Dollar den zusätzlichen Betrag von
1.164.600 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe wäh-

70 S/1994/647.

71 A/59/736/Add.6.
72 A/59/620.
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rend des Zeitraums vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004 ent-
sprechend den in der Resolution 58/256 der Generalversamm-
lung vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und
unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das
Jahr 2004 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil
der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichs-
fonds in Höhe von 163.000 Dollar, entsprechend den zusätz-
lichen Einnahmen aus der Personalabgabe für die Truppe für
den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004, auf ihre Ver-
anlagung nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

18. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt ha-
ben, ihr jeweiliger Anteil an den weiteren Einnahmen in Höhe
von 701.231 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Fi-
nanzperiode nach dem in Ziffer 16 festgelegten Schema auf
ihre Veranlagung anzurechnen ist;

19. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe nicht erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den weiteren Einnahmen in
Höhe von 701.231 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufe-
ne Finanzperiode nach dem in Ziffer 16 festgelegten Schema
auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

20. beschließt außerdem, dass der Regierung Zyperns
unter Berücksichtigung ihres freiwilligen Beitrags für die am
30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode ein Drittel der wei-
teren Einnahmen in Höhe von 451.300 Dollar in Bezug auf
die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode erstattet
wird;

21. beschließt ferner, dass der Regierung Griechenlands
unter Berücksichtigung ihres freiwilligen Beitrags für die am
30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode der entsprechende
Anteil an den weiteren Einnahmen in Höhe von
201.369 Dollar in Bezug auf die am 30. Juni 2004 abgelaufe-
ne Finanzperiode erstattet wird;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

22. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005
bis 30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Friedenstrup-
pe der Vereinten Nationen in Zypern den Betrag von
46.512.600 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
44.184.300 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe, der
Betrag von 1.903.800 Dollar für den Friedenssicherungs-Son-
derhaushalt und der Betrag von 424.500 Dollar für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel für den Zeitraum 
vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006

23. nimmt mit Dank davon Kenntnis, dass ein Drittel
der Nettomittelbewilligung, entsprechend 14.699.000 Dollar,
durch freiwillige Beiträge der Regierung Zyperns und der Be-
trag von 6,5 Millionen Dollar durch die Regierung Griechen-
lands finanziert wird;

24. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Si-
cherheitsrats, das Mandat der Truppe zu verlängern, den Be-

trag von 25.313.600 Dollar entsprechend den in der Resolu-
tion 58/256 der Generalversammlung aktualisierten Katego-
rien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution
58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und
2006 zu einem monatlichen Satz von 2.109.466 Dollar unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

25. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an
den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
2.415.600 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.112.100 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 269.100 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 34.400 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

26. beschließt ferner, das für den Zeitraum vor dem
16. Juni 1993 für die Truppe eingerichtete Konto auch künftig
gesondert zu führen, bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige
Beiträge auf dieses Konto zu entrichten, und ersucht den Ge-
neralsekretär, weiter zu freiwilligen Beiträgen für dieses Kon-
to aufzurufen;

27. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

28. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Truppe beteiligt ist, eingedenk der Ziffern
5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom
26. August 2003;

29. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

30. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Friedens-
truppe der Vereinten Nationen in Zypern" in die vorläufige
Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTIONEN 59/285 A und B

59/285. Finanzierung der Mission der Organisation der
Vereinten Nationen in der Demokratischen Repu-
blik Kongo

Resolution A

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/771, Ziffer 8)73.

73 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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A

Die Generalversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo74 und des
entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen75,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1258 (1999) vom 6. August 1999 und 1279 (1999) vom
30. November 1999 betreffend die Entsendung militärischen
Verbindungspersonals in die Kongo-Region beziehungsweise
die Einrichtung der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo sowie die
späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mis-
sion verlängerte, zuletzt Resolution 1565 (2004) vom 1. Ok-
tober 2004, mit der der Rat eine Erhöhung der Personalstärke
der Mission um 5.900 Missionsmitglieder, einschließlich bis
zu 341 Zivilpolizisten, genehmigte,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/260 A vom
7. April 2000 über die Finanzierung der Mission und ihre spä-
teren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution
58/259 B vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo per 15. März 2005, namentlich
von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 309,4 Mil-
lionen US-Dollar, was etwa 13 Prozent der gesamten veran-
lagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur
fünfundvierzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbe-
sondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich
auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicher-
zustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-

erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

8. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen75 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

9. ersucht den Generalsekretär, in den Haushaltsvoran-
schlag für die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 die erforderlichen Mittel für die Integration der
Geschlechterperspektive in den gesamten Wahlprozess aufzu-
nehmen;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird, insbe-
sondere in Bezug auf den Lufttransport;

11. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Revidierte Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 
1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

12. beschließt, unter Berücksichtigung des gemäß ihrer
Resolution 58/259 B für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis
30. Juni 2005 bereits bewilligten und veranlagten Gesamtbe-
trags von 746.072.500 Dollar auf dem Sonderkonto für die
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo den zusätzlichen Betrag von
245.642.900 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission
während des Zeitraums vom 1. Oktober 2004 bis 30. Juni
2005 zu veranschlagen, worin der vom Beratenden Ausschuss
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen gemäß Abschnitt IV
der Resolution 49/233 A der Generalversammlung vom
23. Dezember 1994 bereits genehmigte Betrag von
49.950.000 Dollar eingeschlossen ist;

74 A/59/707.
75 A/59/735.
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Finanzierung der bewilligten Mittel
13. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom

1. Oktober 2004 bis 31. März 2005 den zusätzlichen Betrag
von 163.761.932 Dollar entsprechend den in Resolution
55/235 der Generalversammlung festgelegten und von der
Versammlung in ihrer Resolution 55/236 vom 23. Dezember
2000 geänderten und in ihrer Resolution 58/256 vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien sowie unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. De-
zember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre
2004 und 2005 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

14. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses
des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern,
den zusätzlichen Betrag von 81.880.968 Dollar für den Zeit-
raum vom 1. April bis 30. Juni 2005 nach dem in Ziffer 13
festgelegten Schema und unter Berücksichtigung des in der
Resolution 58/1 B der Generalversammlung festgelegten Bei-
tragsschlüssels für das Jahr 2005 zu einem monatlichen Satz
von 27.293.656 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranla-
gen;

15. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

16. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist;

17. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

18. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen
Republik Kongo" auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung wei-
ter zu behandeln.

Resolution B

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/771/Add.1, Ziffer 6)76.

B

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo77 und der
entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen78,

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats
1258 (1999) vom 6. August 1999 und 1279 (1999) vom
30. November 1999 betreffend die Entsendung militärischen
Verbindungspersonals in die Kongo-Region beziehungsweise
die Einrichtung der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo sowie die
späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mis-
sion verlängerte, zuletzt Resolution 1592 (2005) vom
30. März 2005,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 54/260 A vom
7. April 2000 über die Finanzierung der Mission und ihre spä-
teren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution
59/285 A vom 13. April 2005,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Mission der Organisation der Vereinten Nationen in der De-
mokratischen Republik Kongo per 15. April 2005, namentlich
von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 52,7 Mil-
lionen US-Dollar, was etwa 2 Prozent der gesamten veranlag-
ten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur
zweiundfünfzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig ent-
richtet haben, und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbe-
sondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich
auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicher-
zustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

76 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
77 A/59/779.
78 A/59/736 und Add.16.
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6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen79 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. betont, dass der Sonderbeauftragte des Generalse-
kretärs die Verantwortung für die Umsetzung der Politik der
Vereinten Nationen bezüglich des Personalverhaltens tragen
soll, und ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
der Sonderbeauftragte in allen derartigen Angelegenheiten
voll engagiert bleibt;

12. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Oktober 2005

14. ermächtigt den Generalsekretär, für die Aufrechter-
haltung der Mission während des Zeitraums vom 1. Juli bis
31. Oktober 2005 Verpflichtungen bis zu einem Betrag von
383.187.800 Dollar einzugehen;

Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung
15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli bis 1. Okto-

ber 2005 den Betrag von 265.322.580 Dollar entsprechend
den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das
Jahr 2005 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

16. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil
der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichs-
fonds aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 4.235.325 Dollar, die für die Mission für den
Zeitraum vom 1. Juli bis 1. Oktober 2005 bewilligt wurden,
auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist;

17. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses
des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern,
den Betrag von 84.677.420 Dollar für den Zeitraum vom
2. bis 31. Oktober 2005 nach dem in Ziffer 15 festgelegten
Schema unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

18. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution
973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Gut-
haben im Steuerausgleichsfonds aus den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 1.351.700 Dollar,
die für die Mission für den Zeitraum vom 2. bis 31. Oktober
2005 gebilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17
anzurechnen ist;

Voranschläge für den Friedenssicherungs-Sonderhaus-
halt und die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen für 
den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006

19. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli
2005 bis 30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Mission
der Organisation der Vereinten Nationen in der Demokrati-
schen Republik Kongo den Betrag von 20.220.700 Dollar zu
veranschlagen, worin der Betrag von 16.534.400 Dollar für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von
3.686.300 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Na-
tionen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
20. beschließt ferner, den Betrag von 20.220.700 Dollar

entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalver-
sammlung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichti-
gung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten Beitrags-
schlüssels für die Jahre 2005 und 2006 unter den Mitglied-
staaten zu veranlagen; 

21. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution
973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an den Gut-
haben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von 2.635.300 Dol-
lar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 20 anzurechnen ist; die
Höhe des Guthabens errechnet sich aus dem jeweiligen Anteil
an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Hö-
he von 2.337.100 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Son-
derhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 298.200 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Verein-
ten Nationen bewilligt wurden;

22. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Zif-79 A/59/736/Add.16.
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fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Organisation der Vereinten Nationen in der Demokratischen
Republik Kongo" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTIONEN 59/286 A und B

59/286. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission
der Vereinten Nationen im Kosovo

Resolution A 

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/772, Ziffer 8)80.

A

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs
über die Finanzierungsregelungen für die Übergangsverwal-
tungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo während des
Zeitraums vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 200581 und des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen82,

unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicher-
heitsrats vom 10. Juni 1999 über die Einrichtung der Über-
gangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Koso-
vo,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom
28. Juli 1999 über die Finanzierung der Mission und ihre spä-
teren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution
58/305 vom 18. Juni 2004,

sich des komplexen Charakters der Mission bewusst,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im
Kosovo per 28. Februar 2005, namentlich von den noch aus-
stehenden Beiträgen in Höhe von 132,4 Millionen US-Dollar,
was etwa 7 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur achtundsechzig Mit-
gliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen
mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung
ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

4. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

8. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen82 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

9. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Revidierte Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 
1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005

11. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Übergangs-
verwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo den
zusätzlichen Betrag von 30 Millionen Dollar für die Aufrecht-

80 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
81 A/59/692.
82 A/59/728.
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erhaltung der Mission während des Zeitraums vom 1. Juli
2004 bis 30. Juni 2005 zu veranschlagen, unter Berücksichti-
gung des gemäß der Resolution 58/305 der Generalversamm-
lung bereits für denselben Zeitraum für die Mission veran-
schlagten Betrags von 278.413.700 Dollar;

Finanzierung der bewilligten Mittel
12. beschließt außerdem, unter Berücksichtigung des

von der Generalversammlung in ihrer Resolution 58/305 be-
reits für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 ver-
anlagten Betrags von 278.413.700 Dollar den Betrag von
30 Millionen Dollar entsprechend den von der Versammlung
in ihrer Resolution 55/235 festgelegten und in ihrer Resolu-
tion 55/236 vom 23. Dezember 2000 geänderten und in ihrer
Resolution 58/256 vom 23. Dezember 2003 aktualisierten
Kategorien unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen, wobei
der in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 fest-
gelegte Beitragsschlüssel für die Jahre 2004 und 2005 zu-
nächst auf den Teilbetrag von 15 Millionen Dollar, also den
Betrag für den am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Zeit-
raum, und dann auf den Restbetrag, das heißt 15 Millionen
Dollar für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2005, an-
gewandt wird;

13. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe des zusätzlichen Betrags von 3.850.800 Dollar, der für
die Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni
2005 bewilligt wurde, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 12 an-
zurechnen ist;

14. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

15. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist;

16. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

17. beschließt, den Tagesordnungspunkt "Finanzierung
der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im
Kosovo" auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung weiter zu ver-
folgen.

Resolution B

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/772/Add.1, Ziffer 7)83.

B

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Ver-
einten Nationen im Kosovo84 und der entsprechenden Berich-
te des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen85,

unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicher-
heitsrats vom 10. Juni 1999 über die Einrichtung der Über-
gangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Koso-
vo,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom
28. Juli 1999 über die Finanzierung der Mission und ihre spä-
teren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution
59/286 A vom 13. April 2005,

sich des komplexen Charakters der Mission bewusst,
in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-

sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im
Kosovo per 15. April 2005, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 82,7 Millionen US-Dollar, was
etwa 4 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,
vermerkt mit Besorgnis, dass nur vierundsiebzig Mitglied-
staaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert
alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer
noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen

83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

84 A/59/623 und Corr.1 und A/59/633.
85 A/59/736 und Add.1.
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durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen86 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. nimmt Kenntnis von dem Hinweis des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen in den
Ziffern 20 und 21 seines Berichts, wonach bei einer großen
Zahl von Stellen die damit verbundenen Aufgaben von Be-
diensteten wahrgenommen werden, deren Rangstufen unter
den im Haushalt vorgesehenen liegen, und ersucht den Gene-
ralsekretär, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen;

12. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 200487;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Übergangsverwal-
tungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo den Betrag
von 252.551.800 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag
von 239.889.800 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mis-
sion, der Betrag von 10.353.700 Dollar für den Friedenssiche-
rungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 2.308.300 Dollar
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel

16. beschließt außerdem, den Betrag von
252.551.800 Dollar entsprechend den in der Resolution
58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezember 2003 ak-
tualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ih-
rer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgelegten
Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006 zu einem mo-
natlichen Satz von 21.045.983 Dollar unter den Mitgliedstaa-
ten zu veranlagen;

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 21.704.300 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 16 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 20.054.100 Dollar, die für die Mission bewilligt
wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 1.463.500 Dollar,
die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wur-
den, sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 186.700 Dollar, die
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt
wurden;

18. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt haben,
ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt
4.470.000 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in der Resolution 58/256 der
Generalversammlung aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten
Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

19. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe
von insgesamt 4.470.000 Dollar für die am 30. Juni 2004 ab-
gelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 18 festgelegten
Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen
ist;

20. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 3.763.200 Dollar
für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode dem Gut-

86 A/59/736/Add.1.
87 A/59/623 und Corr.1.
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haben aus dem in den Ziffern 18 und 19 genannten Betrag von
4.470.000 Dollar hinzuzurechnen sind; 

21. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

22. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Zif-
fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

23. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

24. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Übergangs-
verwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo" in
die vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 59/287
Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/652/Add.1, Ziffer 16)88.

59/287. Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste
über die Stärkung der Disziplinaruntersuchungs-
funktion bei den Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/218 B vom 29. Ju-

li 1994, 54/244 vom 23. Dezember 1999 und 59/272 vom
23. Dezember 2004, mit denen das Amt für interne Aufsichts-
dienste eingerichtet und seine operative Unabhängigkeit be-
stätigt wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/282 vom
20. Dezember 2002 und 58/268 vom 23. Dezember 2003,

nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über die Stärkung der Disziplinaruntersuchungs-
funktion bei den Vereinten Nationen89,

feststellend, dass unabhängige Disziplinaruntersuchungen
im höchsten Interesse der Organisation sind,

sowie feststellend, dass Verstöße gegen die Finanzord-
nung und die Finanzvorschriften der Vereinten Nationen, ge-
gen das Personalstatut und die Personalordnung der Vereinten
Nationen sowie gegen die Verwaltungsanweisungen als
Dienstvergehen gelten und Disziplinarmaßnahmen erfordern,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste über die Stärkung der Disziplinarun-
tersuchungsfunktion bei den Vereinten Nationen89;

2. betont erneut den Grundsatz der Trennung von Ver-
antwortlichkeiten, der Unparteilichkeit und der Fairness auf
Seiten derjenigen, die Disziplinaruntersuchungsfunktionen
ausüben;

3. betont außerdem erneut, dass das Amt für interne
Aufsichtsdienste das für Disziplinaruntersuchungen bei den
Vereinten Nationen zuständige interne Organ ist;

4. stellt fest, dass die Fähigkeit des Amtes für interne
Aufsichtsdienste zur effizienten Wahrnehmung seiner man-
datsmäßigen Disziplinaruntersuchungsfunktion verbessert
werden muss;

5. erkennt an, dass das Amt für interne Aufsichtsdien-
ste einen effizienten Mechanismus eingerichtet hat, der es al-
len Bediensteten und sonstigen unter der Aufsicht der Verein-
ten Nationen tätigen Personen ermöglicht, ihre Vorwürfe dem
Amt für interne Aufsichtsdienste unmittelbar zuzuleiten;

6. betont, dass sexuelle Ausbeutung und sexueller
Missbrauch eine schwere Verfehlung darstellen und unter die
Kategorie I fallen90;

7. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten über das Problem
der sexuellen Belästigung ernsthaft besorgt sind, und verweist
eingedenk der Ziffer 12 dieser Resolution darauf, dass der Be-
reich Personalmanagement und die Programmleiter in diesem
Kontext mit der Durchführung von Disziplinaruntersuchun-
gen betraut werden können;

8. beschließt, dass das Amt für interne Aufsichtsdienste
entsprechend geschulte Programmleiter damit beauftragen
kann, in seinem Namen Disziplinaruntersuchungen durchzu-
führen;

9. beschließt außerdem, dass in Fällen von schwerer
Verfehlung und/oder kriminellem Verhalten die Disziplinar-
untersuchungen von professionellen Ermittlern durchgeführt
werden sollen;

10. ersucht den Generalsekretär um die Umsetzung der
Vorschläge des Amtes für interne Aufsichtsdienste, nach Be-
darf die Grundausbildung für die Durchführung von Diszipli-
naruntersuchungen bei weniger schweren Verfehlungen aus-
zuweiten, schriftliche Verfahren für die ordnungsgemäße
Durchführung von Disziplinaruntersuchungen auszuarbeiten
und das Konzept einer unabhängigen Disziplinaruntersu-
chungsfunktion innerhalb der Vereinten Nationen zu fördern;

11. beschließt, dass die Ergebnisse der von Programm-
leitern durchgeführten Disziplinaruntersuchungen dem Amt
für interne Aufsichtsdienste mitgeteilt werden sollen;

12. ersucht den Generalsekretär, einen Verwaltungsme-
chanismus zu schaffen, über den Programmleiter mutmaßli-
che Verfehlungen an das Amt für interne Aufsichtsdienste zu
melden haben, und der Generalversammlung auf dem wieder-
aufgenommenen Teil ihrer sechzigsten Tagung über die Ein-
richtung eines solchen Mechanismus Bericht zu erstatten; 

88 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von der Be-
richterstatterin des Ausschusses vorgelegt.
89 Siehe A/58/708. 90 Ebd., Ziffer 26.
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13. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass die Einführung eines solchen Mechanismus nicht
das Recht jedes einzelnen Bediensteten beeinträchtigt, mut-
maßliche Verfehlungen unmittelbar dem Amt für interne Auf-
sichtsdienste zu melden;

14. ersucht den Generalsekretär ferner, dafür zu sorgen,
dass der Bereich Personalmanagement in Fällen, in denen
Managementmängel zu Verfehlungen beigetragen haben, ent-
sprechende Abhilfemaßnahmen ergreift;

15. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
ein geeigneter Mechanismus vorhanden ist, der Bedienstete,
die Verfehlungen innerhalb des Sekretariats melden, vor Ver-
geltungsmaßnahmen schützt;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass im Falle einer erwiesenen Verfehlung und/oder kri-
minellen Verhaltens rasch Disziplinarmaßnahmen und gege-
benenfalls rechtliche Schritte im Einklang mit den geltenden
Verfahren und Vorschriften ergriffen werden, und ersucht den
Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Mitgliedstaaten
jährlich über alle getroffenen Maßnahmen unterrichtet wer-
den;

17. ersucht den Generalsekretär ferner, dafür zu sorgen,
dass alle Bediensteten der Organisation über die gängigsten
Beispiele von Verfehlungen und/oder kriminellem Verhalten
und ihre disziplinarischen Folgen, einschließlich rechtlicher
Schritte, informiert sind, unter gebührender Berücksichtigung
des Schutzes der Privatsphäre des/der betroffenen Bedienste-
ten;

18. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass in
Fällen, in denen ein Programmleiter die Schlussfolgerungen
des Amtes für interne Aufsichtsdienste bestreitet, angemesse-
ne Maßnahmen zur Beilegung der Streitigkeit ergriffen wer-
den, und dass diesbezügliche Informationen in den Jahresbe-
richt des Amtes für interne Aufsichtsdienste aufgenommen
werden. 

RESOLUTION 59/288

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/652/Add.1, Ziffer 16)91.

59/288. Reform des Beschaffungswesens

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/14 vom 29. Okto-

ber 1999, 55/247 vom 12. April 2001 und 57/279 vom 20. De-
zember 2002,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Reform des Beschaffungswesens92, des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen93 sowie der Berichte des Amtes für interne
Aufsichtsdienste über die Prüfung der Gewährleistung der

Flugsicherheitsnormen bei der Bereitstellung von Lufttrans-
portdiensten für die Friedenssicherungsmissionen der Verein-
ten Nationen94 und über die Prüfung der Arbeitsweise des
Ausschusses für Aufträge am Amtssitz95, 

A. Bericht des Generalsekretärs über die Reform des Be-
schaffungswesens
1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs92 und dem entsprechenden Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen93;

2. begrüßt die Fortschritte im Hinblick auf die in ihrer
Resolution 57/279 zum Ausdruck gebrachten Anliegen sowie
die bedeutsamen Verbesserungen, die der Generalsekretär in
jüngster Zeit im Rahmen der Reform des Beschaffungswe-
sens am Amtssitz und bei den Feldmissionen erzielt hat;

3. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Fort-
schritten bei der Harmonisierung und Straffung der Beschaf-
fungspraktiken;

4. fordert die Leiter der Fonds und Programme der Ver-
einten Nationen auf, in enger Zusammenarbeit mit dem Be-
schaffungsdienst des Sekretariats-Bereichs Zentrale Unter-
stützungsdienste weitere Anstrengungen zu unternehmen, um
die Effizienz des Beschaffungswesens durch die Reduzierung
von Doppelarbeit und die Harmonisierung der Beschaffungs-
verfahren im gesamten System der Vereinten Nationen zu
steigern;

5. ersucht den Generalsekretär, allen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen nahe zu legen, in Über-
einstimmung mit ihrem jeweiligen Mandat ihre Beschaf-
fungspraktiken weiter zu verbessern, indem sie sich unter an-
derem an dem Globalen Lieferantenportal der Vereinten Na-
tionen beteiligen, mit dem Ziel, eine gemeinsame Webseite
für das globale Beschaffungswesen der Vereinten Nationen
einzurichten;

6. nimmt Kenntnis von den Tätigkeiten der Interinstitu-
tionellen Arbeitsgruppe Beschaffungswesen und der Arbeits-
gruppe Beschaffungswesen der Gemeinsamen Dienste betref-
fend die Steigerung der Transparenz und die stärkere Harmo-
nisierung der Beschaffungspraktiken und ersucht den Gene-
ralsekretär, im Benehmen mit den Leitern der Fonds und
Programme der Vereinten Nationen die diesbezügliche Arbeit
fortzusetzen;

7. ersucht den Generalsekretär, das Verfahren zur Re-
gistrierung von Lieferanten weiter zu vereinfachen und zu
straffen und für eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten un-
ter den verschiedenen Organisationen der Vereinten Nationen
zu sorgen;

8. nimmt Kenntnis von den Bemühungen des General-
sekretärs, mehr Möglichkeiten für die Vergabe von Beschaf-
fungsaufträgen in Entwicklungs- und Transformationsländern
zu schaffen, und ersucht den Generalsekretär,

91 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
92 A/59/216.
93 Siehe A/59/540.

94 Siehe A/59/347.
95 Siehe A/58/294.
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a) das Verfahren zur Registrierung von Lieferanten
weiter zu vereinfachen, unter Berücksichtigung des Zugangs
zum Internet;

b) weitere Schritte zu ergreifen, um die Privatwirtschaft
für die innerhalb des Systems der Vereinten Nationen beste-
henden Möglichkeiten der Vergabe von Beschaffungsaufträ-
gen zu sensibilisieren, unter anderem durch

i) die Veranstaltung zusätzlicher Seminare für Unter-
nehmen;

ii) die Bitte an die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe
Beschaffungswesen, mehr Tagungen in Entwicklungslän-
dern abzuhalten;

iii) die Aufnahme des Punktes "Vielfalt der Beschaf-
fungsquellen" in die Tagesordnung der Jahrestagungen
der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe Beschaffungswe-
sen;

9. nimmt außerdem davon Kenntnis, dass vor kurzem
für das Beschaffungswesen der Grundsatz eines optimalen
Preis-Leistungs-Verhältnisses eingeführt wurde, und ersucht
den Generalsekretär, bei der Anwendung dieses Grundsatzes
auch weiterhin die finanziellen Interessen der Organisation zu
wahren, bewährte Praktiken in Betracht zu ziehen und sicher-
zustellen, dass angemessene Aufzeichnungen geführt werden;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung im Rahmen seiner regelmäßigen Berichte über die Re-
form des Beschaffungswesens einen Überblick und eine all-
gemeine Analyse der Anwendung des Grundsatzes eines op-
timalen Preis-Leistungs-Verhältnisses vorzulegen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, Maßnahmen
zur Verkürzung der Fristen für die Zahlung von Rechnungen
durchzuführen;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, unverzüglich
ethische Leitlinien für die an den Beschaffungsverfahren Be-
teiligten herauszugeben, ersucht darum, dass diese Leitlinien
über die Webseite für das Beschaffungswesen an die Mit-
gliedstaaten weitergegeben werden, und ersucht den General-
sekretär erneut um die rasche Verabschiedung eines Verhal-
tenskodexes für Lieferanten und einer Erklärung zur ethi-
schen Verantwortung aller an den Beschaffungsverfahren be-
teiligten Bediensteten;

13. ermutigt die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe Be-
schaffungswesen, sich weiter um die Erstellung umfassender
und allgemein anwendbarer Statistiken zu bemühen, die die
Beschaffungstätigkeiten aller Stellen der Vereinten Nationen
umfassen;

14. begrüßt die durch den Beschaffungsdienst eingelei-
teten Schulungsprogramme für das Beschaffungspersonal der
Vereinten Nationen, namentlich im Feld, und ersucht den Ge-
neralsekretär, diese Programme zu unterstützen und ihre Wir-
kung zu evaluieren und zu überwachen;

15. nimmt davon Kenntnis, dass der Beschaffungsdienst
die Anwendung der freiwilligen Grundsätze des Globalen
Paktes, der Initiative für die gesellschaftliche Verantwortung
der Unternehmen, im Rahmen des Beschaffungswesens der

Vereinten Nationen fördert, und ersucht den Generalsekretär,
der Generalversammlung gegebenenfalls einen Bericht zur
weiteren Behandlung vorzulegen;

16. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung
der Stellungnahmen und Bemerkungen des Rates der Rech-
nungsprüfer und des Amtes für interne Aufsichtsdienste dafür
zu sorgen, dass sein nächster Bericht über die Reform des Be-
schaffungswesens auch Auskünfte über den Aspekt der Re-
chenschaftspflicht im Rahmen der Reform des Beschaffungs-
wesens enthält;

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch künftig
dafür zu sorgen, dass eine systematische Nichterfüllung von
Verträgen und mangelhafte Leistungen seitens der Lieferan-
ten verzeichnet und angemessene Maßnahmen im Hinblick
auf ihre Aufnahme in die Lieferantenliste ergriffen werden;

18. nimmt Kenntnis von den Vereinbarungen mit großen
Unternehmen und fordert den Generalsekretär nachdrücklich
auf, auch weiterhin die Einhaltung der für den Beschaffungs-
prozess geltenden Regeln und Verfahren sicherzustellen und
eine aktivere Beteiligung aller Lieferanten zu ermöglichen;

19. stellt fest, dass die Anzahl der Fälle rückwirkender
Beschaffungen gestiegen ist, und ersucht den Generalsekre-
tär, auch künftig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die-
se Praxis möglichst auf diejenigen Fälle zu beschränken, die
die Kriterien der Dringlichkeit vollständig erfüllen;

20. ersucht den Generalsekretär, in seinem nächsten Be-
richt über die Reform des Beschaffungswesens Informationen
über die Ausübung der neu delegierten Befugnisse, ein-
schließlich über die zur Stärkung einer wirksamen Überwa-
chung, Aufsicht und Rechenschaftspflicht eingesetzten Me-
chanismen, zu unterbreiten;

21. nimmt Kenntnis von dem Plan des Generalsekretärs,
die Hauptabteilungen und Büros mit Einkaufskarten für ge-
ringwertige Beschaffungen auszustatten, und ersucht das Se-
kretariat, nach Konsultation des Amtes für interne Aufsichts-
dienste und externer Organisationen, die Erfahrungen mit der
Verwaltung von Einkaufskartenprogrammen haben, lei-
stungsfähige interne Kontrollmechanismen zum Schutz vor
Missbrauch zu entwickeln.

B. Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über
die Prüfung der Gewährleistung der Flugsicherheits-
normen bei der Bereitstellung von Lufttransportdien-
sten für die Friedenssicherungsmissionen der Verein-
ten Nationen 
1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für in-

terne Aufsichtsdienste über die Prüfung der Gewährleistung
der Flugsicherheitsnormen bei der Bereitstellung von Luft-
transportdiensten für die Friedenssicherungsmissionen der
Vereinten Nationen94;

2. ersucht den Generalsekretär, entsprechend der Emp-
fehlung im Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste,
die Gründe für die Nichtweiterverfolgung der Beitreibung ei-
nes pauschalierten Schadenersatzes für Verträge umfassend
zu dokumentieren und die Verfahren zur Einforderung eines
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pauschalierten Schadenersatzes von Lieferanten konsequent
anzuwenden;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch künftig
dafür zu sorgen, dass die Sekretariats-Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze im Rahmen ihrer Politik betreffend
die Charterung eingetragener Zivilluftfahrzeuge die Normen
und empfohlenen Verfahrensweisen der Internationalen Zivil-
luftfahrt-Organisation einhält, mit dem Ziel, bei der Bereit-
stellung von Lufttransportdiensten für die Vereinten Nationen
ein Höchstmaß an Flugsicherheit zu gewährleisten;

4. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Verzögerun-
gen und Schwierigkeiten, die in einigen Friedenssicherungs-
einsätzen bei der Rekrutierung und Ernennung von Flugsi-
cherheitsbeauftragten aufgetreten sind, und ersucht den Gene-
ralsekretär, alles Erforderliche zu tun, um die freien Stellen
rasch zu besetzen;

5. ersucht den Generalsekretär, angesichts der begrenz-
ten Zahl der Ortstermine, die Luftfahrtsachverständige in den
Operationsbasen der Fluggesellschaften durchführen können,
sicherzustellen, dass die Sachverständigen in der Lage sind,
die erforderliche technische Bewertung der Lieferanten vor-
zunehmen;

6. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis, dass bestimm-
ten Lieferanten zugeschriebene Vorkommnisse nicht in den
Berichten über die Leistungserfüllung der Lieferanten ge-
nannt wurden, und ersucht den Generalsekretär, alles Erfor-
derliche zu tun, um sicherzustellen, dass derartige Vorkomm-
nisse in diesen Berichten genannt werden;

7. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze die Informa-
tionen über die Leistungserfüllung der Lieferanten allen betei-
ligten Luftfahrtbüros und dem Beschaffungsdienst übermit-
telt.

C. Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste über
die Prüfung der Arbeitsweise des Ausschusses für Ver-
träge am Amtssitz
1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Amtes für in-

terne Aufsichtsdienste über die Prüfung der Arbeitsweise des
Ausschusses für Verträge am Amtssitz95;

2. ersucht den Generalsekretär um die unverzügliche
Prüfung der Optionen zur besseren Wahrung der Unabhängig-
keit des Ausschusses für Verträge am Amtssitz, einschließlich
der in der Empfehlung 1 des Berichts des Amtes für interne
Aufsichtsdienste genannten Option96;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu prüfen,
ob angesichts des Ziels, die Wirksamkeit und Effizienz der
Arbeitsweise des Ausschusses für Verträge am Amtssitz zu
verbessern, die gegenwärtige Schwelle für die Überprüfung
von Beschaffungsfällen durch den Ausschuss noch angemes-
sen ist, unter Berücksichtigung der in Ziffer 11 des Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-

fragen93 beschriebenen Delegation von Befugnissen an die
Feldbüros, und der Generalversammlung im Rahmen des
nächsten Berichts des Generalsekretärs über die Reform des
Beschaffungswesens über die ergriffenen Maßnahmen Be-
richt zu erstatten.

RESOLUTION 59/289

Verabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 13. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/652/Add.1, Ziffer 16)97.

59/289. Auslagerung von Leistungen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/256 vom 7. April
2000, 55/232 vom 23. Dezember 2000 sowie 58/276 und
58/277 vom 23. Dezember 2003,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Auslagerung von Leistungen98 und des entsprechenden
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen99,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs98 und schließt sich den entsprechenden Bemerkungen und
Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs-
und Haushaltsfragen99 an;

2. stellt fest, dass bei der Auslagerung von Leistungen
die vier von der Generalversammlung festgelegten Kriterien
vollständig zu beachten sind, und ersucht den Generalsekre-
tär, die Qualität der ausgelagerten Tätigkeiten zu überwachen;

3. ersucht den Generalsekretär, auch künftig im Ein-
klang mit den in den Ziffern 1 bis 3 der Resolution 55/232 ge-
nannten Richtlinien und Zielen die Auslagerung von Leistun-
gen aktiv zu prüfen und dafür zu sorgen, dass die Programm-
leiter alle folgenden Kriterien berücksichtigen, wenn sie dar-
über entscheiden, ob eine Tätigkeit der Organisation ganz
oder auch teilweise ausgelagert werden kann:

a) Kostenwirksamkeit und Effizienz: dies gilt als das
grundlegendste Kriterium; wenn nicht ausreichend nachge-
wiesen werden kann, dass eine Tätigkeit weitaus ökonomi-
scher und mindestens gleich effizient durch eine externe Stel-
le ausgeführt werden kann, kommt eine Auslagerung von Lei-
stungen nicht in Betracht;

b) Sicherheit: Tätigkeiten, die die Sicherheit der Dele-
gationen, Bediensteten und Besucher beeinträchtigen könn-
ten, kommen für eine Auslagerung nicht in Betracht;

c) Wahrung des internationalen Charakters der Organi-
sation: Tätigkeiten, die den internationalen Charakter der Or-
ganisation nicht beeinträchtigen, können für eine Auslage-
rung in Betracht gezogen werden;

96 Ebd., Ziffer 29.

97 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
98 A/59/227.
99 A/59/540, Ziffern 1, 12 und 13.
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d) Wahrung der Integrität der Verfahren und Prozesse:
die Auslagerung von Leistungen kommt nicht in Betracht,
wenn dadurch gegen etablierte Verfahren und Prozesse ver-
stoßen würde.

RESOLUTION 59/292
Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 21. April 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/780, Ziffer 8)100.

59/292. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
in Sudan

Die Generalversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Su-
dan101 und des entsprechenden Berichts des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen102,

unter Hinweis auf die Resolution 1590 (2005) des Sicher-
heitsrats vom 24. März 2005, mit der der Rat die Mission der
Vereinten Nationen in Sudan für einen Anfangszeitraum von
sechs Monaten ab dem 24. März 2005 einrichtete,

in Anbetracht dessen, dass es sich bei den Kosten der Mis-
sion um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß
Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von
den Mitgliedstaaten zu tragen sind,

in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1874 (S-IV)
vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973
und 55/235 vom 23. Dezember 2000 festgelegten allgemei-
nen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungs-
einsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

2. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

3. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

4. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

5. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

6. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen102 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

7. stellt fest, dass die Generalversammlung sich bisher
nicht zur Verwendung der für die Friedenssicherung geleiste-
ten Pflichtbeiträge für die in Ziffer 15 des Berichts des Bera-
tenden Ausschusses102 genannten Zwecke geäußert hat, und
beschließt, während des zweiten Teils ihrer wiederaufgenom-
menen neunundfünfzigsten Tagung im Zusammenhang mit
der Behandlung des Punktes 123 "Verwaltungs- und haus-
haltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedenssiche-
rungseinsätze der Vereinten Nationen" und unter Berücksich-
tigung der vom Generalsekretär diesbezüglich vorzulegenden
zusätzlichen Informationen auf diese Frage zurückzukom-
men;

8. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 
bis 31. Oktober 2005

10. ermächtigt den Generalsekretär, zum Zweck der
Verbuchung der die Mission der Vereinten Nationen in Sudan
betreffenden Einnahmen und Ausgaben ein Sonderkonto für
die Mission einzurichten;

11. ermächtigt den Generalsekretär außerdem, gemäß
Abschnitt IV der Resolution 49/233 A der Generalversamm-
lung vom 23. Dezember 1994 für den Zeitraum vom 1. Juli
2004 bis 31. Oktober 2005 für die Ersteinrichtung der Mis-
sion Verpflichtungen bis zu einem Gesamtbetrag von
595.498.500 US-Dollar einzugehen, der sich aus dem Betrag
von 279.501.300 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis
30. Juni 2005, einschließlich des vom Beratenden Ausschuss
bereits genehmigten Betrags von 99.999.400 Dollar, und dem
Betrag von 315.997.200 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli
bis 31. Oktober 2005 zusammensetzt;

100 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
101 A/59/756 und Corr.1 und 2.
102 A/59/768.



III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Fünften Ausschusses

88

Finanzierung der Verpflichtungsermächtigung
12. beschließt, den Gesamtbetrag von 497.873.300 Dol-

lar für den Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 23. September 2005,
der sich aus dem Betrag von 279.501.300 Dollar für den Zeit-
raum vom 1. Juli 2004 bis 30.  Juni 2005 und dem Betrag von
218.372.000 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli bis 23. Sep-
tember 2005 zusammensetzt, entsprechend den von der Gene-
ralversammlung in ihrer Resolution 55/235 festgelegten und
in ihrer Resolution 55/236 vom 23. Dezember 2000 geänder-
ten und in ihrer Resolution 58/256 vom 23. Dezember 2003
aktualisierten Kategorien sowie unter Berücksichtigung des
in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 festgeleg-
ten Beitragsschlüssels für die Jahre 2004 und 2005 unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

13. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil
der Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichs-
fonds aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe
in Höhe von 1.635.000 Dollar, die für die Mission für den
Zeitraum vom 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 bewilligt wur-
den, und in Höhe von 2.042.500 Dollar, die für die Mission
für den Zeitraum vom 1. Juli bis 23. September 2005 bewil-
ligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 12 anzurechnen
ist;

14. beschließt ferner, vorbehaltlich eines Beschlusses
des Sicherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern,
den Betrag von 97.625.200 Dollar für den Zeitraum vom
24. September bis 31. Oktober 2005 nach dem in Ziffer 12
festgelegten Schema und unter Berücksichtigung des in ihrer
Resolution 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2005 zu einem monatlichen Satz von 78.999.300 Dollar unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

15. beschließt, dass im Einklang mit ihrer Resolution
973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Gut-
haben im Steuerausgleichsfonds aus den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 913.100 Dollar, die
für die Mission für den Zeitraum vom 24. September bis
31. Oktober 2005 bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 14 anzurechnen ist;

16. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

17. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist;

18. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

19. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Sudan" in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/294
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/448/Add.4, Ziffer 8)103.

59/294. Besondere Themen und Fragen im Zusammen-
hang mit dem Programmhaushaltsplan für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005

Die Generalversammlung,
I

Verstärktes und einheitliches System für das Sicherheits-
management der Vereinten Nationen: standardisierte
Zugangskontrolle
unter Hinweis auf Abschnitt XI Ziffer 44 ihrer Resolution

59/276 vom 23. Dezember 2004,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs "Ver-

stärktes und einheitliches System für das Sicherheitsmanage-
ment der Vereinten Nationen: standardisierte Zugangskon-
trolle"104 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen105,

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs104

und schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen105 an;

II
Haushaltsvoranschläge für besondere politische Missio-

nen, Gute-Dienste-Missionen und andere von der Ge-
neralversammlung und/oder dem Sicherheitsrat ge-
nehmigte politische Initiativen
unter Hinweis auf ihre Resolution 58/284 vom 8. April

2004 und Abschnitt VII ihrer Resolution 59/276 vom 23. De-
zember 2004,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs106 und
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen107 betreffend die Anträge
des Generalsekretärs auf zusätzliche Mittel im Zusammen-
hang mit der Erweiterung des Politischen Büros der Vereinten
Nationen für Somalia und auf die Subvention für den Sonder-
gerichtshof für Sierra Leone,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs106 und dem entsprechenden Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen107 betreffend
die Anträge des Generalsekretärs auf zusätzliche Mittel im
Zusammenhang mit der Erweiterung des Politischen Büros
der Vereinten Nationen für Somalia und auf die Subvention
für den Sondergerichtshof für Sierra Leone;

103 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
104 A/59/776.
105 A/59/785.
106 A/59/534/Add.4.
107 A/59/569/Add.4.
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2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen im Bericht
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen107 an;

3. beschließt, gemäß dem Verfahren in Anlage I Zif-
fer 11 der Resolution 41/213 vom 19. Dezember 1986 einen
Betrag von 24.171.700 US-Dollar für das Politische Büro der
Vereinten Nationen für Somalia und für die Subvention für
den Sondergerichtshof für Sierra Leone in Kapitel 3 (Politi-
sche Angelegenheiten) des Programmhaushaltsplans für den
Zweijahreszeitraum 2004-2005 zu veranschlagen;

4. beschließt außerdem, einen Betrag von 377.200 Dol-
lar in Kapitel 34 (Personalabgabe) zu veranschlagen, der ge-
gen einen Betrag gleicher Höhe in Einnahmenkapitel 1 (Ein-
nahmen aus der Personalabgabe) des Programmhaushalts-
plans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 aufzurechnen
ist;

5. stellt fest, dass der Mittelbedarf im ordentlichen
Haushalt im Zusammenhang mit der Erweiterung des Politi-
schen Büros der Vereinten Nationen in Somalia nach Be-
rücksichtigung des nicht ausgeschöpften Restbetrags in Höhe
von 845.700 Dollar aus den vorhandenen Mitteln auf
4.548.900 Dollar brutto (4.171.700 Dollar netto) geschätzt
wird;

6. billigt den Haushaltsplan für das Politische Büro der
Vereinten Nationen für Somalia in Höhe von 5.394.600 Dol-
lar brutto (5.017.400 Dollar netto) für den Zeitraum vom
1. Juni bis 31. Dezember 2005;

7. nimmt Kenntnis von der im Bericht des Generalse-
kretärs106 beschriebenen Finanzlage des Sondergerichtshofs
für Sierra Leone;

8. nimmt außerdem Kenntnis von dem Antrag des Ge-
neralsekretärs auf eine zusätzliche Subvention in Höhe von
13 Millionen Dollar zur Ergänzung der Finanzmittel des Son-
dergerichtshofs für Sierra Leone für den Zeitraum vom 1. Juli
bis 31. Dezember 2005;

9. ermächtigt den Generalsekretär, ausnahmsweise
Verpflichtungen bis zu einem Betrag von 13 Millionen Dollar
einzugehen, um die Finanzmittel des Sondergerichtshofs für
Sierra Leone für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember
2005 unter dem Posten "Besondere politische Missionen" in
Kapitel 3 (Politische Angelegenheiten) des Programmhaus-
haltsplans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 zu ergän-
zen, mit der Maßgabe, dass alle für den Gerichtshof bewillig-
ten ordentlichen Haushaltsmittel zum Zeitpunkt der Liquida-
tion des Gerichtshofs den Vereinten Nationen zurückzuerstat-
ten sind, falls ausreichende freiwillige Beiträge eingegangen
sind;

10. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen seines
zweiten Berichts über den Vollzug des Programmhaushalts-
plans für den Zweijahreszeitraum 2004-2005 sachdienliche
Informationen über die Verwendung der aus dem ordentli-
chen Haushalt für den Sondergerichtshof für Sierra Leone be-
willigten Mittel vorzulegen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Mit-
gliedstaaten nach Bedarf über die Arbeitsabschlussstrategie
des Sondergerichtshofs für Sierra Leone unterrichtet zu hal-
ten;

12. appelliert an die Mitgliedstaaten, dringend freiwilli-
ge Beiträge zur Unterstützung des Sondergerichtshofs für Si-
erra Leone zu entrichten;

13. ersucht den Generalsekretär, sich im Benehmen mit
dem Verwaltungsausschuss des Sondergerichtshofs für Sierra
Leone verstärkt um die Einwerbung freiwilliger Beiträge zur
Unterstützung der Arbeit des Gerichtshofs zu bemühen und
der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über
die erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Beneh-
men mit dem Kanzler des Sondergerichtshofs für Sierra Leo-
ne den Absichten der Geber hinsichtlich ihrer freiwilligen
Beiträge voll Rechnung zu tragen, unbeschadet der Bestim-
mungen dieser Resolution.

RESOLUTION 59/295
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/448/Add.4, Ziffer 8)108.

59/295. Sanierungsgesamtplan

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/249 vom 23. De-

zember 1999, 55/238 vom 23. Dezember 2000, 56/234 und
56/236 vom 24. Dezember 2001 und 56/286 vom 27. Juni
2002, Abschnitt II ihrer Resolution 57/292 vom 20. Dezember
2002 sowie ihren Beschluss 58/566 vom 8. April 2004,

1. beschließt, aus der bestehenden Verpflichtungser-
mächtigung den Betrag von 17.802.000 US-Dollar in eine
Mittelbewilligung umzuwandeln und für das Jahr 2005 zu
veranlagen und die bestehende Verpflichtungsermächtigung
für den Restbetrag von 8.198.000 Dollar für das Jahr 2006 zu
verlängern, um die Fortsetzung der Planungsarbeiten und das
damit zusammenhängende Projektmanagement sowie das
Management der Bauvorbereitungen für das Grundprojekt
und die Sanierungsoptionen des Sanierungsgesamtplans zu fi-
nanzieren;

2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung während des Hauptteils ihrer sechzigsten Tagung über
alle Aspekte des Sanierungsgesamtplans Bericht zu erstatten,
namentlich über

a) die gegenwärtige Schätzung der Kosten und der Fri-
sten für die Durchführung des Sanierungsgesamtplans;

b) tragfähige Optionen für Ausweichräumlichkeiten
während der Bauphase, einschließlich der Kosten aller dieser
Optionen;

c) den Stand von UNDC-5;

108 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
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d) die Bewertung der Durchführbarkeit des Baus eines
permanenten Gebäudes im Nordgarten des Amtssitzgeländes
der Vereinen Nationen, das als Ausweichquartier und/oder für
Zusammenlegungszwecke genutzt werden könnte;

e) die verschiedenen Finanzierungsoptionen für den
Sanierungsgesamtplan sowie die Gesamtkosten und umfas-
sende Analyse dieser Optionen, wobei zu berücksichtigen ist,
dass eine unmittelbare Veranlagung die einfachste und billig-
ste Option zur Deckung der Kosten des Sanierungsgesamt-
plans wäre, wie aus dem Bericht des Generalsekretärs109 und
dem mündlichen Bericht des Vorsitzenden des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen110 hervor-
geht;

f) den Stand der Planungs- und Bauvorbereitungsarbei-
ten;

g) Vorschläge betreffend einen Betriebsreservefonds;

3. beschließt, sich vor Ende Juni 2005 erneut mit der
Frage des Sanierungsgesamtplans zu befassen, so auch mit
den in dieser Resolution nicht behandelten Vorschlägen in
Ziffer 39 des Berichts des Generalsekretärs, die das Angebot
des Gastlandes über ein verzinsliches Darlehen für den Sanie-
rungsgesamtplan betreffen.

RESOLUTION 59/296

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/532/Add.1, Ziffer 21)111.

59/296. Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte
der Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze
der Vereinten Nationen: Querschnittsthemen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/233 A vom
23. Dezember 1994, 49/233 B vom 31. März 1995, 51/218 E
vom 17. Juni 1997 und 57/290 B vom 18. Juni 2003,

nach Behandlung des allgemeinen Berichts des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über
den Bericht des Rates der Rechnungsprüfer betreffend die
Verwaltungs- und haushaltstechnischen Aspekte der Finan-
zierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Natio-
nen112,

I

1. würdigt alle Friedenssicherungskräfte für ihre An-
strengungen zur Bewältigung des derzeit beispiellosen An-
stiegs von Friedenssicherungseinsätzen;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in

dem allgemeinen Bericht des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen112 an;

3. ersucht den Generalsekretär, jährlich einen Über-
sichtsbericht über die Finanzierung der Friedenssicherungs-
missionen vorzulegen und darin unter anderem über Trends
hinsichtlich des Umfangs, der Zusammensetzung und der Fi-
nanzierung dieser Missionen, maßgebliche Entwicklungen
bei den Friedenssicherungseinsätzen, die Anstrengungen zur
Verbesserung des Managements und der Funktionsweise die-
ser Einsätze, die Managementprioritäten für das kommende
Jahr sowie die zur Durchführung der Bestimmungen dieser
Resolution ergriffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, in die einzel-
nen Haushaltsanträge für die Friedenssicherungseinsätze für
die Finanzperiode 2006/07 relevante Angaben über die aus
der Durchführung der anwendbaren Bestimmungen dieser
Resolution resultierenden Effizienzsteigerungen aufzuneh-
men;

II
Ergebnisorientiertes Haushaltsverfahren

1. bekräftigt ihre Resolution 55/231 vom 23. Dezember
2000;

2. erkennt an, dass bei der Erstellung der Friedenssi-
cherungshaushalte nach den Methoden des ergebnisorientier-
ten Haushaltsverfahrens weitere Fortschritte erzielt werden;

3. beschließt, dass die schrittweise Anwendung des er-
gebnisorientierten Haushaltsverfahrens unter voller Einhal-
tung ihrer Resolution 55/231 zu erfolgen hat;

4. erinnert daran, dass die Generalversammlung in Zif-
fer 9 ihrer Resolution 55/231 den Generalsekretär ersuchte, si-
cherzustellen, dass bei der Vorlage des Programmhaushalts-
plans die erwarteten Ergebnisse und, soweit möglich, Zieler-
reichungsindikatoren angegeben werden, um die Erfolge bei
der Umsetzung der Programme der Organisation und nicht
diejenigen einzelner Mitgliedstaaten zu bewerten;

5. stellt fest, dass einige in den Haushaltsplänen und
Haushaltsvollzugsberichten aufgeführte Zielerreichungsindi-
katoren die Leistungen von Mitgliedstaaten zu messen schei-
nen, und ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
die Zielerreichungsindikatoren nicht dazu dienen, die Lei-
stungen der Mitgliedstaaten zu bewerten, sondern, soweit
möglich, die von den Friedenssicherungsmissionen im Ein-
klang mit ihrem jeweiligen Mandat geleisteten Beiträge zu
den erwarteten Ergebnissen und Zielen widerzuspiegeln;

6. ersucht den Generalsekretär, seine künftigen Haus-
haltsvoranschläge unter voller Einhaltung ihrer Resolution
55/231 vorzulegen;

7. legt dem Generalsekretär nahe, den bestehenden
Rahmen für das ergebnisorientierte Haushaltsverfahren wei-
ter zu verfeinern und klarere Finanzdaten zu allen Bestandtei-
len der Missionen zu liefern;

8. ersucht den Generalsekretär, durch die Verknüpfung
des ergebnisorientierten Haushaltsverfahrens mit den Man-
datsumsetzungsplänen von Friedenssicherungseinsätzen den

109 A/59/441/Add.1.
110 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Fifth Committee, 54. Sitzung (A/C.5/59/SR.54) und Korrigendum.
111 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
112 A/59/736.
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operativen, logistischen und finanziellen Aspekten in der Pla-
nungsphase dieser Einsätze voll Rechnung zu tragen;

III
Formale Gestaltung des Haushaltsplans

1. wiederholt Ziffer 5 ihrer Resolution 57/290 B;
2. stellt mit Besorgnis fest, dass die formale Gestaltung

der ihr vorgelegten Dokumentation von ungleichmäßiger
Qualität ist, und ersucht den Generalsekretär erneut, in den
Haushaltsdokumenten die erforderlichen Informationen zu
unterbreiten, über die er verfügt, um seinen Mittelbedarf in
vollem Umfang zu begründen;

3. bekräftigt Regel 153 der Geschäftsordnung der Ge-
neralversammlung und ersucht den Generalsekretär, im Rah-
men seines Übersichtsberichts detaillierte Informationen über
wichtige grundsatzpolitische Veränderungen vorzulegen, die
Auswirkungen auf die Mittelausstattung, Personalmanage-
mentpolitiken oder operative Erfordernisse haben und der Zu-
stimmung der Versammlung bedürfen;

4. begrüßt es, dass in den Entwürfen des Haushalts-
plans für 2005/06 eine neue Methode für den Ansatz der Ko-
sten für internationale Bedienstete angewandt wurde;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze
und alle Missionen alles tun, um eine strikte Haushaltsdiszi-
plin einzuführen und die Ausführung des Haushaltsplans aus-
reichenden Kontrollen zu unterwerfen;

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Sekre-
tariats-Amt für interne Aufsichtsdienste mit der Prüfung des
Geschäftsprozesses zu beauftragen, der bei der Erstellung
der Friedenssicherungs-Haushaltsvoranschläge zum Einsatz
kommt, einschließlich der jeweiligen Rolle des Personals bei
den Missionen und am Amtssitz, und der Generalversamm-
lung im Rahmen des in Abschnitt IV dieser Resolution ange-
forderten Berichts die Feststellungen des Amtes samt den
Empfehlungen zur Straffung des Prozesses vorzulegen;

7. beschließt, dass angesichts der kritischen Bedeutung
der Haushaltspläne für das wirksame Funktionieren der Mis-
sionen die Vorlage der Haushaltsvoranschläge durch die Mis-
sionen an den Amtssitz Teil der Führungs- und Rechen-
schaftsfunktionen des Missionsleiters/Sonderbeauftragten
sein soll;

8. erklärt erneut, dass es gilt, die Friedenssicherungs-
einsätze insbesondere in der Anlauf- und Erweiterungsphase
mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihr
Mandat im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen
des Sicherheitsrats fristgerecht, vollständig und wirksam er-
füllen können;

9. erklärt, dass aus den Haushaltsvorlagen so weit wie
möglich hervorgehen soll, welche Managementverbesserun-
gen und Effizienzsteigerungen erzielt und welche künftigen
Strategien zu diesem Zweck verfolgt werden sollen;

10. ersucht den Generalsekretär, die den verschiedenen
Dienstposten zugeordneten Funktionen laufend zu überprüfen
und die jeweilige Rangstufe dieser Posten unter Berücksichti-

gung der sich wandelnden operativen Erfordernisse sowie der
effektiv ausgeübten Verantwortlichkeiten und Funktionen zu
bestimmen, mit dem Ziel, den kostenwirksamsten Einsatz der
Ressourcen zu gewährleisten;

IV

Überprüfung der Managementstruktur aller
Friedenssicherungseinsätze

unter Hinweis auf ihren Beschluss 59/507 vom 29. Okto-
ber 2004,

nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs
über die Überprüfung der Managementstruktur aller Friedens-
sicherungseinsätze113,

1. erinnert an ihre frühere Aufforderung an mehrere
komplexe Friedenssicherungseinsätze, ihre Strukturen einge-
denk ihrer jeweiligen Komplexität, ihres Mandats und ihrer
Besonderheiten zu überprüfen, stellt fest, dass einige Einsätze
die Überprüfung vorgenommen haben, und ersucht den Gene-
ralsekretär, dafür zu sorgen, dass die übrigen komplexen Ope-
rationen die verlangte Überprüfung durchführen und ihre
Strukturen straffen, und im Rahmen der entsprechenden
Haushaltsvorlagen darüber Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär, die Entwicklung der
Strukturen bei den einzelnen Friedenssicherungseinsätzen zu
überwachen, um funktionelle Überschneidungen und einen zu
hohen Anteil von Stellen der oberen Rangebenen zu vermei-
den, eingedenk des Mandats, der Komplexität und der Beson-
derheiten jeder Mission;

3. erinnert in diesem Zusammenhang an ihre Resolu-
tion 59/272 vom 23. Dezember 2004;

4. ersucht den Generalsekretär, das Amt für interne
Aufsichtsdienste vorrangig mit einer umfassenden Wirt-
schaftlichkeitsprüfung zu beauftragen, die den Zweck hat, die
Praktiken der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze zu
überprüfen und die Risiken und Gefahren der Doppelarbeit,
des Betrugs und des Amtsmissbrauchs in den operativen Be-
reichen Finanzen, einschließlich Haushaltserstellung, Be-
schaffung, Personal, einschließlich Rekrutierung und Fortbil-
dung, sowie Informationstechnologie aufzuzeigen, und der
Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung darüber
Bericht zu erstatten;

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Anbe-
tracht der wachsenden Anforderungen, denen sich die Haupt-
abteilung Friedenssicherungseinsätze gegenübersieht, und
der damit verbundenen Belastung ihrer Funktionsfähigkeit
das Amt für interne Aufsichtsdienste zu beauftragen, die Ma-
nagementstrukturen der Hauptabteilung zu überprüfen und
dabei die vom Sicherheitsrat erteilten Mandate und die bei
früheren Gelegenheiten von dem Amt für interne Aufsichts-
dienste selbst114 und dem Rat der Rechnungsprüfer abgegebe-

113 A/59/794.
114 Einschließlich der in seinem Bericht in Dokument A/58/746 enthalte-
nen Empfehlungen.
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nen Empfehlungen zu berücksichtigen und der Interaktion,
der Koordinierung und der Zusammenarbeit der Hauptabtei-
lung mit den anderen Sekretariats-Hauptabteilungen und -Be-
reichen, unter anderem der Hauptabteilung Politische Angele-
genheiten, der Hauptabteilung Presse und Information, dem
Bereich Programmplanung, Haushalt und Rechnungswesen
und der Hauptabteilung Management, sowie mit den relevan-
ten Fonds und Programmen besondere Beachtung zu schen-
ken, und der Generalversammlung auf ihrer einundsechzig-
sten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, die
Verfahren fortlaufend zu überprüfen, zu straffen und zu ver-
einfachen und gegebenenfalls Änderungen der Vorschriften
und Regeln zu empfehlen, um wirksamere und effizientere
administrative Prozesse zu fördern und so Einsparungen beim
Bedarf an Personal- und sonstigen Ressourcen zu erzielen;

7. nimmt Kenntnis von der Bemerkung des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen hinsicht-
lich der Notwendigkeit, die Empfehlungen aller Aufsichtsor-
gane vollständig und rasch umzusetzen, und fordert den Ge-
neralsekretär nachdrücklich auf, die Schaffung des Weiterver-
folgungsmechanismus auf hoher Ebene zu beschleunigen und
der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten;

8. betont die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit und
die Koordinierung zwischen den Friedenssicherungsmissio-
nen und dem Amtssitz im Hinblick auf die gewonnenen Er-
fahrungen und die Bereiche von gemeinsamem Interesse, die
von allen Missionen genutzt werden könnten, zu verbessern;

9. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass al-
le Missionen alle einschlägigen Finanz- und Personalvor-
schriften sowie Verwaltungserlasse uneingeschränkt befolgen
und dass jede Nichtbefolgung durch angemessene Diszipli-
narmaßnahmen geahndet wird;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Verfah-
ren zur Erstellung von Leitlinien für die Durchsetzung grund-
legender Verhaltensnormen beim gesamten Personal des Sy-
stems der Vereinten Nationen abzuschließen;

11. ermutigt den Generalsekretär, zusätzliche Maßnah-
men zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Personals
zu gewährleisten, das unter dem Dach der Vereinten Nationen
an Friedenssicherungsmissionen beteiligt ist, eingedenk der
Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheits-
rats vom 26. August 2003;

12. ersucht den Generalsekretär, eingedenk der ein-
schlägigen Bemerkungen des Beratenden Ausschusses die
Rangstufe und die Aufgaben der Protokollreferenten zu über-
prüfen und im Rahmen der entsprechenden Haushaltsvorla-
gen darüber Bericht zu erstatten;

V
Geteilte Stellenfinanzierung für Stellvertretende

Sonderbeauftragte des Generalsekretärs
1. nimmt Kenntnis von Ziffer 62 des Berichts des Bera-

tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen112

und beschließt in diesem Zusammenhang, dass die Stelle des

Stellvertretenden Sonderbeauftragten des Generalsekretärs,
der die humanitäre Komponente leitet und als residierender
Koordinator fungiert, über eine Kostenteilungsvereinbarung
mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen fi-
nanziert werden wird;

2. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des Über-
sichtsberichts über das Ergebnis des Briefwechsels Bericht zu
erstatten, mit genauen Angaben über die vereinbarten standar-
disierten Stellenprofile, die organisatorische Struktur und die
Kostenteilungsvereinbarungen mit dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen
der Haushaltsvollzugsberichte die notwendigen Erstattungs-
beträge für den Übergangszeitraum anzugeben und dabei das
Datum des Inkrafttretens der Kostenteilungsvereinbarungen
zu berücksichtigen;

VI

Entwaffnung, Demobilisierung (einschließlich Über-
brückungshilfe) und Wiedereingliederung

1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse-
kretärs115;

2. stellt fest, dass die Überbrückungshilfe Teil des Ent-
waffnungs- und Demobilisierungsprozesses ist, wie in der
Mitteilung des Generalsekretärs beschrieben;

3. hebt hervor, dass Entwaffnungs-, Demobilisierungs-
und Wiedereingliederungsprogramme ein wesentlicher Teil
von Friedensprozessen und auf Mandaten des Sicherheitsrats
beruhenden integrierten Friedenssicherungseinsätzen sind,
und unterstützt die verstärkte Koordinierung dieser Program-
me im Rahmen eines integrierten Ansatzes;

4. betont, wie wichtig es ist, die jeweilige Rolle der
Friedenssicherungsmissionen und aller anderen maßgebli-
chen Akteure klar zu definieren;

5. betont außerdem, dass die verschiedenen Akteure in-
nerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten Nationen
ihre Zusammenarbeit und Koordinierung verstärken müssen,
um einen wirksamen Einsatz von Ressourcen sowie Kohärenz
bei der Durchführung der Entwaffnungs-, Demobilisierungs-
und Wiedereingliederungsprogramme vor Ort zu gewährlei-
sten;

6. ersucht den Generalsekretär, bei der Vorlage künfti-
ger Haushaltsvoranschläge, die den mandatsmäßigen Mittel-
bedarf für Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Überbrük-
kungsmaßnahmen enthalten, klare Angaben zu diesen Kom-
ponenten und den damit zusammenhängenden stellenbezoge-
nen und nicht stellenbezogenen Kosten zu unterbreiten;

7. stellt fest, dass die vom Generalsekretär für die Bud-
getierung von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Über-
brückungsmaßnahmen verwendeten Komponenten in seiner

115 A/C.5/59/31.
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Mitteilung definiert sind, und erkennt an, dass diese Begriffe
derzeit erörtert werden;

8. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekre-
tärs, der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung
integrierte Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wieder-
eingliederungsnormen vorzulegen;

VII

Rasch wirkende Projekte

ersucht den Generalsekretär, den Prozess der Durchfüh-
rung rasch wirkender Projekte zu straffen und sicherzustellen,
dass diese Projekte innerhalb der vorgesehenen Fristen voll-
ständig durchgeführt werden;

VIII

Ausbildung, Rekrutierung und Personal im Feld

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/293 vom 27. Juni
2002 und 57/318 vom 18. Juni 2003,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Ausbildungspolitik und das Evaluierungssystem der
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze116 und der ent-
sprechenden Ziffern im Bericht des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen117,

sowie nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs
über die für die Rekrutierung auf Stellen im Rahmen des Son-
derhaushalts angewandten Kriterien118, den verstärkten Ein-
satz nationaler Bediensteter in Feldmissionen119, Maßnahmen
zur beschleunigten Rekrutierung für Feldmissionen, unter Be-
rücksichtigung der Möglichkeit, die Rekrutierungsbefugnis
an die Feldmissionen zu delegieren, einschließlich des Einsat-
zes fairer und transparenter Rekrutierungsverfahren und
Überwachungsmechanismen120, Maßnahmen zur stärkeren
Straffung der Leitlinien für die befristete Abordnung von Be-
diensteten bei Friedenssicherungsmissionen121, den Stand der
Liste rasch verlegbaren Zivilpersonals122 und die Personalaus-
stattung der Feldmissionen, einschließlich im Rahmen der Se-
rien 300 und 100 der Personalordnung123, sowie des entspre-
chenden Abschnitts im Bericht des Beratenden Ausschus-
ses124,

ferner nach Behandlung der Mitteilungen des Generalse-
kretärs zur Übermittlung der Berichte des Amtes für interne
Aufsichtsdienste über die Prüfung der Politiken und Verfah-
ren für die Rekrutierung von Bediensteten für die Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze125 und die Kontrollprüfung

der Politik und Verfahren der Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze für die Rekrutierung internationaler Zivilbe-
diensteter für Feldmissionen126,

1. betont, wie wichtig es ist, die umfassende Ausbil-
dungsstrategie fertigzustellen, und beschließt, die außerhalb
des Missionshauptquartiers stattfindende Ausbildung von Zi-
vilbediensteten auf Angebote zu beschränken, die konkret mit
der Durchführung des Mandats der Mission, ihrem wirksa-
men Betrieb oder den einer bestimmten Stelle zugewiesenen
Aufgaben zusammenhängen, beziehungsweise, wenn dies ko-
stenwirksam ist, sie bis zur Fertigstellung der Strategie einzu-
schränken;

2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung im Rahmen seines Über-
sichtsberichts über die Fertigstellung und Umsetzung der um-
fassenden Ausbildungsstrategie und den Evaluierungsrahmen
für die Ausbildung Bericht zu erstatten;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass im Rahmen der umfassenden Ausbildungsstrategie
dem Ausbildungsbedarf nationaler Bediensteter zum Zweck
des Kapazitätsaufbaus im Missionsgebiet Rechnung getragen
wird;

4. ersucht den Generalsekretär ferner, den Zugang der
Bediensteten aller Friedenssicherungseinsätze der Vereinten
Nationen zu angemessenen Ausbildungsmöglichkeiten zu ge-
währleisten;

5. ersucht den Generalsekretär, verstärkt nationale Be-
dienstete einzusetzen;

6. erinnert an Abschnitt X Ziffer 7 ihrer Resolution
59/266 vom 23. Dezember 2004, beschließt, dass bei der Ge-
samtheit aller Missionen, mit Ausnahme der in der Anlauf-
phase befindlichen Missionen und vorbehaltlich sonstiger au-
ßergewöhnlicher Umstände, höchstens 5 Prozent der geneh-
migten Stellen des Allgemeinen Dienstes/Felddienstes mit
vom Amtssitz abgeordneten Bediensteten besetzt werden, und
ersucht den Generalsekretär, über die Fortschritte im Hinblick
auf die Erreichung dieses Ziels Bericht zu erstatten;

7. erklärt, dass Ortskräfte einer Mission nur als interna-
tionale Bedienstete rekrutiert werden können, wenn sie sich
im Rahmen des normalen Rekrutierungsverfahrens neben an-
deren externen Bewerbern um eine internationale Stelle in ei-
ner anderen Mission bewerben;

8. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
bei der Einstellung von Bediensteten ein Höchstmaß an Lei-
stungsfähigkeit, fachlicher Eignung und Integrität der aus-
schlaggebende Gesichtspunkt ist und der Grundsatz der aus-
gewogenen geografischen Verteilung gebührend berücksich-
tigt wird, im Einklang mit Artikel 101 Absatz 3 der Charta der
Vereinten Nationen;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, alles zu tun, da-
mit freie Stellen bei den Friedenssicherungseinsätzen zügig
besetzt werden;

116 A/58/753.
117 A/59/736, Ziffern 73-79 und 117.
118 A/58/767.
119 A/58/765.
120 A/58/764.
121 A/57/787.
122 A/59/763.
123 A/59/762.
124 A/59/736, Ziffern 123-144.
125 A/58/704. 126 A/59/152.
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10. beschließt, dass im Galaxy-System veröffentlichte
standardisierte Stellenausschreibungen auch Angaben über
den Standort der konkret vorhandenen freien Stellen enthalten
sollen und dass dies für alle freien internationalen Stellen bei
Friedenssicherungsmissionen gelten soll;

11. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Bemerkun-
gen in den Ziffern 55 und 56 des Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen112 betref-
fend die Praxis, Einzelauftragnehmer oder Einzelpersonen im
Rahmen von Beschaffungsverträgen für die Durchführung
von Aufgaben kontinuierlicher Art anzustellen, und ersucht
den Generalsekretär, der Generalversammlung die Frage der
Schaffung einer Stelle zur Prüfung zu unterbreiten, falls die
wahrgenommene Funktion tatsächlich kontinuierlicher Art ist
und eine solche Maßnahme rechtfertigt;

12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die für die Rekrutierung auf Stellen im Rahmen des
Sonderhaushalts angewandten Kriterien118 und ersucht den
Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einund-
sechzigsten Tagung einen diesbezüglichen Bericht mit aktua-
lisierten Informationen zur Prüfung im Zusammenhang mit
der Frage des Personalmanagements vorzulegen;

13. erinnert an Abschnitt X ihrer Resolution 59/266;
14. bedauert, dass der Bericht des Generalsekretärs über

die Personalausstattung der Feldmissionen, einschließlich im
Rahmen der Serien 300 und 100 der Personalordnung123, nicht
alle in Abschnitt X Ziffern 2 und 3 der Resolution 59/266 er-
betenen Informationen enthielt, und wiederholt in diesem Zu-
sammenhang ihr in Abschnitt X Ziffer 3 der Resolution
59/266 an den Generalsekretär gerichtetes Ersuchen;

15. beschließt, die Anwendung der Höchstgrenze von
vier Jahren für zeitlich begrenzte Anstellungen in Friedenssi-
cherungseinsätzen im Rahmen der Serie 300 der Personalord-
nung bis zum 30. Juni 2006 weiter auszusetzen;

16. ermächtigt den Generalsekretär eingedenk Ziffer 15,
die Missionsbediensteten, die im Rahmen von Verträgen nach
der Serie 300 die Höchstgrenze von vier Jahren bis zum
30. Juni 2006 erreicht haben, im Rahmen der Serie 100 der
Personalordnung wieder einzustellen, mit der Maßgabe, dass
die von ihnen ausgeübten Funktionen überprüft und für not-
wendig befunden wurden und ihre Leistung als vollauf zufrie-
denstellend bestätigt wurde, und ersucht ihn, der Generalver-
sammlung auf dem zweiten Teil ihrer wiederaufgenommenen
sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

17. stellt fest, dass die Leistung von 278 der 346 in Be-
tracht kommenden Bediensteten als "vollauf zufriedenstel-
lend" bewertet wurde, und ersucht den Generalsekretär, die in
ihrer Resolution 59/266 festgelegten Kriterien rigoros anzu-
wenden;

18. ersucht den Generalsekretär, neue Missionsbedien-
stete auch weiterhin hauptsächlich im Rahmen von Verträgen
nach der Serie 300 einzustellen;

IX

Beschäftigungsbedingungen

1. erinnert daran, dass sie in Abschnitt X Ziffern 5
und 6 ihrer Resolution 59/266 die Kommission für den inter-
nationalen öffentlichen Dienst und den Generalsekretär er-
suchte, die Beschäftigungsbedingungen im Feld zu überprü-
fen und der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten
Tagung darüber Bericht zu erstatten;

2. beschließt, bis zum Erhalt des Überprüfungsberichts
die Umwandlung von Stellen des Allgemeinen Dienstes in
Stellen des Felddienstes einzuschränken;

3. beschließt außerdem, dass die Überprüfung des
Felddienstes der geeignete Mechanismus für die mögliche
Anerkennung erschwerter Bedingungen ist, falls es die Situa-
tion rechtfertigt;

X

Unterhaltszulage für Feldmissionen

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/258 vom 23. Dezem-
ber 2003,

nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über die Prüfung der Richtlinien und Verfahren
für die Unterhaltszulage für Feldmissionen127 und der Mittei-
lung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner diesbezüg-
lichen Anmerkungen128,

1. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
das Amt für interne Aufsichtsdienste auch weiterhin die Un-
terhaltszulagesätze für Feldmissionen prüft, um zu gewährlei-
sten, dass sie in einem angemessenen Verhältnis zu den tat-
sächlichen Unterhaltskosten in den verschiedenen Missions-
gebieten und dem von der Kommission für den internationa-
len öffentlichen Dienst festgesetzten Tagegeld für dieselben
Gebiete stehen;

2. beschließt, die Frage der Unterhaltszulagesätze für
Feldmissionen und die Empfehlungen des Amtes für interne
Aufsichtsdienste im Rahmen der von der Generalversamm-
lung in Abschnitt X Ziffern 5 und 6 ihrer Resolution 59/266
geforderten Überprüfung der Beschäftigungsbedingungen im
Feld wieder aufzunehmen;

3. beschließt außerdem, dass konkrete Leitlinien und
Kriterien für die Festlegung des Anteils der sonstigen Kosten
oder Nebenkosten an der Unterhaltszulage für Feldmissionen
erarbeitet werden sollen, wobei zu berücksichtigen ist, dass
die Unterhaltszulagesätze für Feldmissionen grundsätzlich
nicht über den am gleichen Standort geltenden Tagegeldsät-
zen liegen sollen;

127 A/59/698.
128 A/59/698/Add.1.
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XI

Beteiligung der Freiwilligen der Vereinten Nationen

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/245 A vom 23. De-
zember 1999,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Beteiligung von Freiwilligen der Vereinten Nationen an
Friedenssicherungseinsätzen129, des Berichts der Gemeinsa-
men Inspektionsgruppe über die Evaluierung des Freiwilli-
genprogramms der Vereinten Nationen130 und der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner diesbezüglichen
Anmerkungen131 sowie der entsprechenden Berichte des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen132,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Beteiligung von Freiwilligen der Vereinten Na-
tionen an Friedenssicherungseinsätzen129, dem Bericht der
Gemeinsamen Inspektionsgruppe über die Evaluierung des
Freiwilligenprogramms der Vereinten Nationen130 und der
Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung seiner dies-
bezüglichen Anmerkungen131 und schließt sich den Bemer-
kungen und Empfehlungen in den Ziffern 70 bis 72 des Be-
richts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen112 an;

2. anerkennt den wertvollen Beitrag, den die Freiwilli-
gen der Vereinten Nationen im System der Vereinten Natio-
nen leisten;

3. stellt fest, dass die Freiwilligen nicht als Ersatz für
Personal verwendet werden sollen, das zur Besetzung von ge-
nehmigten Stellen eingestellt werden soll, um mandatsgemä-
ße Programme und Tätigkeiten durchzuführen, und dass sie
nicht aus finanziellen Gründen angefordert werden sollen;

4. nimmt Kenntnis von Ziffer 25 des Berichts des Gene-
ralsekretärs und von der Absicht der Hauptabteilung Frie-
denssicherungseinsätze, weitere Anstrengungen zu unterneh-
men, um die Möglichkeit des verstärkten Einsatzes von Frei-
willigen der Vereinten Nationen bei Friedenssicherungsein-
sätzen in denjenigen Aufgaben- oder Fähigkeitsbereichen zu
nutzen, die im Sekretariat normalerweise nicht oder nur be-
grenzt vorhanden sind;

5. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicher-
zustellen, dass die Freiwilligen denselben Pflichten und Ver-
antwortlichkeiten, einschließlich Verhaltensnormen, unterlie-
gen wie die Bediensteten der Vereinten Nationen;

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, den ver-
mehrten Einsatz nationaler Bediensteter in Friedenssiche-
rungseinsätzen in Betracht zu ziehen, wenn dies möglich ist;

XII
Militärischer Anteil

1. ersucht den Generalsekretär, sich mit aller Kraft da-
für einzusetzen, dass Mitgliedstaaten, die Truppen und Aus-
rüstung für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Natio-
nen gestellt haben, die Kosten rasch erstattet werden;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass die Dislozierung von Truppen und kontingenteige-
ner Ausrüstung gut koordiniert wird, damit die Truppen nicht
ohne ihre Ausrüstung disloziert werden;

XIII
Regionale Ermittler

nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs zur
Übermittlung des Berichts des Amtes für interne Aufsichts-
dienste über die Erfahrungen der regionalen Ermittler in zwei
Regionalzentren, Wien und Nairobi, im ersten Jahr ihrer Tä-
tigkeit133,

nimmt Kenntnis von den Feststellungen und Empfehlun-
gen in dem Bericht des Amtes für interne Aufsichtsdienste
über die Erfahrungen der regionalen Ermittler in zwei Regio-
nalzentren, Wien und Nairobi, im ersten Jahr ihrer Tätigkeit
und unterstreicht insbesondere den Einsatz örtlicher Ermittler
für Untersuchungen in den großen Friedenssicherungsmissio-
nen und regionaler Ermittler für Untersuchungen in den ande-
ren Missionen und die Bereitstellung von Unterstützung in
komplexen Fällen bei den großen Missionen;

XIV
Sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/300 vom 22. Juni
2005,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 48/218 B vom 29. Juli
1994, 54/244 vom 23. Dezember 1999, 59/272 vom 23. De-
zember 2004 und 59/287 vom 13. April 2005,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
besondere Maßnahmen für den Schutz vor sexueller Ausbeu-
tung und sexuellem Missbrauch134 und des Berichts des Amtes
für interne Aufsichtsdienste über seine Untersuchung der
Vorwürfe sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs
bei der Mission der Organisation der Vereinten Nationen in
der Demokratischen Republik Kongo135,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über besondere Maßnahmen für den Schutz vor sexueller
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch134 und dem Bericht
des Amtes für interne Aufsichtsdienste über seine Untersu-
chung der Vorwürfe sexueller Ausbeutung und sexuellen

129 A/55/697.
130  Siehe A/59/68.
131 A/59/68/Add.1.
132 A/55/874, Ziffern 41-45 und A/59/736, Ziffern 70-72.

133 A/59/546.
134 A/59/782.
135 A/59/661.
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Missbrauchs bei der Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo135;

2. hebt die Notwendigkeit hervor, eine umfassende,
klar abgesteckte und kohärente Politik auszuarbeiten, die un-
ter anderem auf die verschiedenen managementbezogenen
Aspekte der Verhütung sexueller Ausbeutung und sexuellen
Missbrauchs bei allen Tätigkeiten der Vereinten Nationen und
der Auseinandersetzung mit entsprechenden Vorwürfen ein-
geht, und dabei auch die einschlägigen Bestimmungen der
Resolution 59/300 zu berücksichtigen;

3. erklärt, dass die Anwendung einer Null-Toleranz-
Politik und entsprechender Verfahren zur Bekämpfung von
Akten sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs ein-
deutig als eine Kernaufgabe des Managements definiert wer-
den soll, insbesondere auch im Hinblick auf die Festlegung
klarer Zuständigkeiten und Rechenschaftspflichten im Zu-
sammenhang mit der Nichtanwendung und Nichteinhaltung
von Verhaltenskodexen, Richtlinien und Präventivmaßnah-
men, und dass sicherzustellen ist, dass diesbezüglich ausrei-
chende Mechanismen vorhanden sind;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen umfassenden Bericht
vorzulegen, der auf einer gründlichen Analyse der in den Zif-
fern 2 und 3 dieses Abschnitts genannten Aspekte beruht und
die folgenden Punkte behandelt:

a) eine systematische Prüfung des gesamten Spektrums
der Fragen im Zusammenhang mit dem Personalverhalten,
einschließlich Politikentwicklung, Ausbildung, lokaler Bezie-
hungen, Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln,
Rechenschaftspflicht, Disziplin und Untersuchungen;

b) eine klare Demonstration dessen, dass die Organisa-
tion den Sachverstand und die Ressourcen, über die sie am
Amtssitz und im Feld verfügt, in vollem Umfang nutzt, na-
mentlich auf den Gebieten Kinderschutz, Gleichstellung, Öf-
fentlichkeitsarbeit und in Bezug auf andere Komponenten im
Rahmen ihrer jeweiligen Rollen und Mandate sowie im Be-
reich des Personalmanagements und der Personalschulung,
und dass Ressourcen nicht doppelt beantragt werden und die
entsprechenden Anträge nicht zu Doppelarbeit, sondern zu ei-
ner verbesserten Koordinierung zwischen den zuständigen
Hauptabteilungen und Bereichen führen, und gleichzeitig ge-
währleistet ist, dass die Missionen ihr Mandat wirksam erfül-
len;

c) klare Berichterstattungswege und Vorschläge zur
hierarchischen Einordnung der vorgeschlagenen Kapazität für
Fragen im Zusammenhang mit dem Personalverhalten, einge-
denk dessen, dass die Verantwortung letztendlich beim Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs liegt;

d) eine umfassende Begründung des Ressourcenbe-
darfs, sowohl am Amtssitz als auch im Feld, unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten jeder Mission und unter Zu-
grundelegung empirischer Daten über die tatsächliche Anzahl
der Vorwürfe und Fälle sexueller Ausbeutung und sexuellen
Missbrauchs;

XV

Globale Prüfung des Sicherheitsmanagements im Feld

nach Behandlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über die globale Prüfung des Sicherheitsma-
nagements im Feld136,

beschließt, die Behandlung des Berichts des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste im Rahmen ihrer Behandlung der Fra-
ge eines verstärkten und einheitlichen Systems für das Sicher-
heitsmanagement der Vereinten Nationen bis zu ihrer sech-
zigsten Tagung zurückzustellen;

XVI

Beschaffung

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/290 B vom 18. Ju-
ni 2003, 58/297 vom 18. Juni 2004 und Abschnitt A ihrer Re-
solution 59/288 vom 13. April 2005,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
das Beschaffungs- und Vertragsmanagement bei den Frie-
denssicherungseinsätzen137 und des entsprechenden Berichts
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen138,

sowie nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs
über die Analyse der Einrichtung eines globalen Beschaf-
fungszentrums für alle Friedenssicherungsmissionen in Brin-
disi (Italien)139 und über die Einrichtung der strategischen Ma-
terialreserve, einschließlich der Funktionsweise der bestehen-
den Mechanismen und der Vergabe von Beschaffungsaufträ-
gen140, sowie der entsprechenden Berichte des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen141,

ferner nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekre-
tärs zur Übermittlung des Berichts des Amtes für interne Auf-
sichtsdienste über die Beschaffung von Gütern und Dienstlei-
stungen mittels Unterstützungsverträgen142,

1. ersucht den Generalsekretär, zur Steigerung der
Transparenz und Effizienz des Beschaffungswesens bei den
Friedenssicherungseinsätzen dafür zu sorgen, dass die Me-
chanismen umgesetzt und eingehalten werden, durch die es
allen Missionen erleichtert werden soll, Zwischen- und
Schlussbewertungen der Leistungserfüllung von Lieferanten
zu erstellen und sofort an den Beschaffungsdienst der Verein-
ten Nationen am Amtssitz weiterzuleiten;

2. nimmt Kenntnis von den Fortschritten bei der Har-
monisierung der Beschaffungs-Datenbanken am Amtssitz
und bei den Missionen und begrüßt in diesem Zusammenhang

136 A/59/702.
137 A/58/761 und A/59/688.
138 A/59/722.
139 A/59/703.
140 A/59/701.
141 A/59/736/Add.2 und A/59/736, Ziffern 114-116.
142 A/57/718.
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die fortlaufenden Anstrengungen zur Verbesserung der
Transparenz und Rechenschaftspflicht eines umfassenden Be-
schaffungssystems, namentlich die Verfügbarkeit von Be-
schaffungsdaten im Bereich der Friedenssicherung, welche
die Mitgliedstaaten derzeit auf der Internetseite des Beschaf-
fungsdienstes der Vereinten Nationen abrufen können;

3. ersucht den Generalsekretär, die Übermittlung von
Beschaffungsdaten an die Mitgliedstaaten weiter zu verbes-
sern und den Einsatz von Beschaffungsverfahren zu erwägen,
die im öffentlichen und im privaten Sektor angewandt wer-
den;

4. nimmt Kenntnis von den Bemühungen des General-
sekretärs, mehr Möglichkeiten für die Vergabe von Beschaf-
fungsaufträgen in Entwicklungs- und Transformationsländern
zu schaffen, und ersucht den Generalsekretär,

a) das Verfahren zur Registrierung von Lieferanten
weiter zu vereinfachen, unter Berücksichtigung des Zugangs
zum Internet;

b) weitere Schritte zu ergreifen, um die Privatwirtschaft
für die innerhalb des Systems der Vereinten Nationen beste-
henden Möglichkeiten der Vergabe von Beschaffungsaufträ-
gen zu sensibilisieren, namentlich durch

i) die Veranstaltung zusätzlicher Seminare für Unter-
nehmen;

ii) die Bitte an die Interinstitutionelle Arbeitsgruppe
Beschaffungswesen, mehr Tagungen in Entwicklungslän-
dern abzuhalten;

iii) die Aufnahme des Punktes "Vielfalt der Beschaf-
fungsquellen" in die Tagesordnung der Jahrestagungen
der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe Beschaffungswe-
sen;

5. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
sich alle Friedenssicherungsmissionen an ihre Beschaffungs-
pläne halten, um die Vorteile zu nutzen, die eine ordnungsge-
mäße Beschaffungsplanung bietet;

6. legt dem Generalsekretär nahe, die Ursachen für die
übermäßig langen Beschaffungsfristen bei den Friedenssiche-
rungsmissionen auch weiterhin zu untersuchen und anzuge-
hen;

7. legt dem Generalsekretär außerdem nahe, auch
künftig dafür zu sorgen, dass alle Friedenssicherungsmissio-
nen den Ausbildungsbedarf aller Beschaffungsreferenten for-
mal definieren und dem Amtssitz mitteilen, um sicherzustel-
len, dass die Ausbildung sachgerecht geplant und ihre Wirk-
samkeit evaluiert wird;

XVII
Materialverwaltung

1. erklärt erneut, dass die Hauptabteilung Friedenssi-
cherungseinsätze sicherstellen soll, dass alle Missionen auf
kostenwirksame Weise und unter strikter Einhaltung der Leit-

linien über die Nutzungserwartung von Material ein Mate-
rialersatzprogramm durchführen;

2. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen,
dass die Leiter der Friedenssicherungseinsätze wirksame
Maßnahmen ergreifen, um die Kontrolle und Auffüllung der
Bestände sowie angemessene Abschreibungsverfahren für die
Aussonderung von nicht länger benötigtem oder nützlichem
Material zu gewährleisten;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass mit anderen Organen der Vereinten Nationen förm-
liche schriftliche Vereinbarungen getroffen werden, in denen
unter anderem die Modalitäten der Kostenerstattung und der
Haftung festgelegt sind, bevor Ressourcen, die einem Frie-
denssicherungseinsatz gehören, an sie ausgeliehen werden;

4. würdigt die laufenden Bemühungen zur Verstärkung
der Zusammenarbeit zwischen den Missionen, insbesondere
denen, die sich in derselben Region befinden, und betont, dass
jede Vereinbarung über die Ausleihe oder gemeinsame Nut-
zung von Material von den beteiligten Missionen klar zu ver-
stehen und zu dokumentieren ist, eingedenk dessen, dass die
einzelnen Einsätze auch weiterhin für die Erstellung und
Überwachung ihrer eigenen Haushaltspläne sowie für die
Steuerung ihres Materials und ihrer logistischen Operationen
verantwortlich sind;

XVIII

Informationstechnologie

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
den funktionsgerechten Bedarf der Feldmissionen an Kom-
munikations- und Informationstechnologien143 und die Strate-
gie für Informations- und Kommunikationstechnologien: Re-
gelungen für das Galaxy-System144 sowie des entsprechenden
Abschnitts im Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen145,

1. ersucht den Generalsekretär, der Rentabilität der In-
vestitionen in die Informations- und Kommunikationstechno-
logien voll Rechnung zu tragen und über ihre Auswirkungen
auf den Mittelbedarf für den Friedenssicherungs-Sonderhaus-
halt Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass die von der Generalversammlung verabschiedete
Strategie für Informations- und Kommunikationstechnologi-
en in vollem Umfang umgesetzt wird, um unnötige Über-
schneidungen zu vermeiden;

3. ersucht den Generalsekretär ferner, bei allen Frie-
denssicherungseinsätzen das Galileo-System einzuführen, um
das Inventar dieser Einsätze zu vereinheitlichen;

143 A/58/740.
144 A/59/265/Add.1.
145 Siehe A/59/736, Abschnitt III.E.
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XIX

Luftoperationen

unter Hinweis auf Abschnitt B ihrer Resolution 59/288,

1. ersucht den Generalsekretär, alle notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die an Luftope-
rationen beteiligten Bediensteten entsprechend ausgebildet
sind, wie im Handbuch für Luftoperationen im Einzelnen aus-
geführt;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, auch weiter-
hin Qualitätsinspektionen der Lufttransportdienste und Be-
wertungen dieser Dienste bei den Missionen durchführen zu
lassen, um sicherzustellen, dass die festgelegten Normen in
vollem Umfang eingehalten werden;

3. ersucht den Generalsekretär ferner, in Anbetracht
dessen, dass der Mittelbedarf für den Lufttransport bei einigen
Friedenssicherungseinsätzen zu hoch veranschlagt wurde, die
Formulierung des Mittelbedarfs für Luftoperationen im Rah-
men der Haushaltsanträge so zu verbessern, dass dem tatsäch-
lichen Betrieb besser Rechnung getragen wird;

4. ersucht den Generalsekretär, eine Analyse der Aus-
wirkungen der neuen Struktur des Kostenansatzes im Zusam-
menhang mit Luftoperationen vorzunehmen, eingedenk der
einschlägigen Bemerkungen und Empfehlungen des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen und
des Rates der Rechnungsprüfer, und im Rahmen seines näch-
sten Übersichtsberichts darüber Bericht zu erstatten;

XX

Bodentransport

1. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung eine Kosten-Nutzen-Analyse zur Frage des Transfers
von Fahrzeugen mit hohem Kilometerstand an die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien), an an-
dere Missionen und an künftige Missionen vorzulegen, unter
Berücksichtigung der Frachtkosten, und der Versammlung
auf ihrer sechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen
seines Übersichtsberichts detaillierte Angaben über die Um-
setzung der Fahrzeugpolitik vorzulegen, die in Ziffer 86 des
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen112 erbeten wurde;

3. ersucht den Generalsekretär ferner, die Politik für
den Kauf und die Zuteilung regulärer Zivilfahrzeuge und spe-
ziell ausgerüsteter gepanzerter Fahrzeuge sowie von Reprä-
sentationsfahrzeugen zu standardisieren;

XXI

Verhältnis von Fahrzeugen und informations-
technologischer Ausrüstung zu Bediensteten

1. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Mangel an
Informationen über die Anwendung der Verhältnisse von
Fahrzeugen zu Bediensteten und den Diskrepanzen bei der
Anwendung der Standardverhältnisse;

2. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass
sich die Friedenssicherungseinsätze an die Standardverhält-
nisse halten, unter Berücksichtigung des Mandats, der Kom-
plexität und der Größe des jeweiligen Friedenssicherungsein-
satzes;

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu sor-
gen, dass bei allen Missionen das tatsächliche Verhältnis von
schweren zu mittelschweren Fahrzeugen nicht über dem fest-
gelegten Standardverhältnis von 1:1 liegt, und jede Abwei-
chung von diesem Standardverhältnis zu begründen;

4. ersucht den Generalsekretär ferner, die Leitlinien
betreffend die Standardverhältnisse von Fahrzeugen zu Be-
diensteten zu überprüfen und der Generalversammlung im
Rahmen des Übersichtsberichts Informationen über das Er-
gebnis dieser Überprüfung und über die zur Einhaltung der
Standardverhältnisse durch die einzelnen Friedenssicherungs-
einsätze ergriffenen Maßnahmen vorzulegen, unter Berück-
sichtigung des Mandats, der Komplexität und der Größe des
jeweiligen Einsatzes;

5. ersucht den Generalsekretär, bei der Bereitstellung
von Allradfahrzeugen für Zivilbedienstete bei den Missionen
sparsamer vorzugehen, insbesondere, aber nicht ausschließ-
lich, für leitende Bedienstete der Rangstufe D-1 und höherer
Ebenen, eingedenk dessen, dass das für diese Fahrzeuge be-
stehende Verhältnis nicht überschritten werden darf, und der
Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung im Rah-
men des Übersichtsberichts darüber Bericht zu erstatten;

6. legt dem Generalsekretär nahe, die Zuweisung von
einem Drucker pro Computerarbeitsplatz schrittweise zu re-
duzieren und mit sofortiger Wirkung, soweit kostenwirksam
und durchführbar, ein Verhältnis von einem Drucker je vier
Tischcomputer für alle diese Arbeitsplätze bei Friedenssiche-
rungsmissionen, am Amtssitz und im Feld, zu erreichen;

7. beschließt, bis zur Vorlage des in Abschnitt IV Zif-
fer 4 dieser Resolution genannten Berichts des Amtes für in-
terne Aufsichtsdienste über die umfassende Wirtschaftlich-
keitsprüfung der Praktiken der Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze die Prüfung neuer Mittelveranschlagungen für
Tischcomputer, Drucker und Laptops am Amtssitz und im
Feld zurückzustellen, es sei denn, solche Mittel sind für neue
Missionen und Missionen, die auf Grund eines Mandats des
Sicherheitsrats ausgeweitet werden, sowie für Ersatzzwecke
unter strikter Einhaltung der entsprechenden Resolution der
Generalversammlung gedacht;

XXII

Verpflegungsverträge

1. ersucht den Generalsekretär, eine Kosten-Nutzen-
Analyse der Lieferung von Verpflegungsrationen auf dem
Luftweg vorzunehmen, unbeschadet der Lieferung von Nah-
rungsmitteln an die Truppen, und für jeden Friedenssiche-
rungseinsatz die wirksamste und kostengünstigste Alternative
anzuwenden;

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu gewähr-
leisten, dass alle Missionen das Qualitätsmanagementsystem
für Verpflegungsauftragnehmer überwachen und evaluieren,
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um sicherzustellen, dass die Qualität der Nahrungsmittel und
die hygienischen Bedingungen den festgelegten Normen ent-
sprechen;

3. ersucht den Generalsekretär ferner, eine Kosten-
Nutzen-Analyse der Verwendung eines unabhängigen In-
spektionsmechanismus vorzunehmen, der nachprüfen soll, ob
die Auftragnehmer und Lieferanten alle Leistungsbeschrei-
bungen hinsichtlich Qualität, Hygiene und Lieferplänen erfül-
len.

RESOLUTION 59/297

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/532/Add.1, Ziffer 21)146.

59/297. Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
den Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen147 und
der entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen148,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/217 vom 23. Dezem-
ber 1992 über die Einrichtung des Reservefonds für Friedens-
sicherungsmaßnahmen sowie ihre Resolutionen 49/233 A
vom 23. Dezember 1994 und 51/218 E vom 17. Juni 1997,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu dem
Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen per 31. De-
zember 2004149;

2. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen148;

3. beschließt, dass der Überschusssaldo in Höhe von
13.790.000 US-Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode zur Finanzierung des Friedenssicherungs-Son-
derhaushalts im Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006
herangezogen wird.

RESOLUTION 59/298

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/532/Add.1, Ziffer 21)150.

59/298. Reform der Verfahren zur Festsetzung der Ko-
stenerstattung für kontingenteigene Ausrüstung
an die Mitgliedstaaten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/274 vom 14. Juni
2001,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Reform der Verfahren zur Festsetzung der Kostenerstat-
tung für kontingenteigene Ausrüstung an die Mitgliedstaa-
ten151, des Schreibens des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe
2004 für kontingenteigene Ausrüstung vom 12. März 2004 an
den Vorsitzenden des Fünften Ausschusses152 sowie der ent-
sprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen153,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Reform der Verfahren zur Festsetzung der Ko-
stenerstattung für kontingenteigene Ausrüstung an die
Mitgliedstaaten151, dem Schreiben des Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppe 2004 für kontingenteigene Ausrüstung vom
12. März 2004 an den Vorsitzenden des Fünften Ausschus-
ses152 sowie den entsprechenden Berichten des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen153;

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in den
Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen an;

3. bedauert, dass die Arbeitsgruppe 2004 für kontin-
genteigene Ausrüstung unter anderem im Hinblick auf eine
Überprüfung der Kostenerstattungssätze für kontingenteigene
Ausrüstung und logistische Selbstversorgung keinen Konsens
erzielen konnte;

4. beschließt, den Vorschlag des Generalsekretärs zu
billigen, wonach die nächste Arbeitsgruppe für kontingentei-
gene Ausrüstung, die 2008 zusammentreten wird, während ei-
nes Zeitraums von mindestens vierzehn Arbeitstagen eine
umfassende Überprüfung des Systems der kontingenteigenen
Ausrüstung entsprechend den formalen Vorgaben der Phase-
V-Arbeitsgruppe durchführen soll;

5. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, zu son-
dieren, ob die Tagung der Arbeitsgruppe vor 2008 abgehalten
werden kann;

6. beschließt, dass die nächste Arbeitsgruppe für kon-
tingenteigene Ausrüstung unbeschadet der umfassenden
Überprüfung des Systems der kontingenteigenen Ausrüstung
bei einer allfälligen Empfehlung zur Änderung der Kostener-
stattungssätze für kontingenteigene Ausrüstung und logisti-
sche Selbstversorgung der Tatsache Rechnung tragen wird,
dass für den Zeitraum 2004 bis 2008 keine Änderung dieser
Sätze vorgenommen wurde, weil die Arbeitsgruppe 2004 kei-

146 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
147 A/58/724 und A/59/787.
148 A/58/732 und A/59/791.
149 Siehe ST/ADM/SER.B/642, Anhang XLII.
150 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

151 A/59/292.
152 A/C.5/58/37 und Corr.1.
153 A/59/708 und A/59/736.
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nen Konsens über eine Erhöhung der Sätze und die dabei an-
zuwendende Methode erzielen konnte;

7. stellt fest, dass der Generalsekretär vorgeschlagen
hatte, nicht nur alle Komponenten der gegenwärtig ange-
wandten Methode beizubehalten, sondern zusätzlich die mit
der Friedenssicherung zusammenhängenden Ausbildungsko-
sten und die nach einem Einsatz entstehenden medizinischen
Kosten in die Methodik der Kostenerstattung für Truppen ein-
zubeziehen;

8. bedauert, dass die Arbeitsgruppe 2004 für kontin-
genteigene Ausrüstung nicht in der Lage war, einen Konsens
über die Komponenten zu erzielen, die in die Methodik der
Kostenerstattung für Truppen einzubeziehen sind;

9. stellt fest, dass der Bericht des Generalsekretärs über
die Sätze für die Kostenerstattung an die Regierungen der
truppenstellenden Länder154 nicht auf alle Teile des Ersuchens
in Ziffer 8 der Resolution 55/274 der Generalversammlung
einging;

10. wiederholt ihr Ersuchen in Ziffer 8 ihrer Resolution
55/274 und ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechzigsten Tagung diesbezüglich einen
umfassenden Bericht vorzulegen, in dem auf alle Teile einge-
gangen wird;

11. verweist darauf, dass der Generalsekretär bei der Er-
stellung des umfassenden Berichts nach Bedarf externe Sach-
verständige heranziehen kann;

12. beschließt, auf ihrer wiederaufgenommenen sech-
zigsten Tagung das Tagegeld für die Truppen auf der Grund-
lage der Informationen, die im Rahmen des in Ziffer 10 ge-
nannten umfassenden Berichts zu unterbreiten sind, zu über-
prüfen;

13. beschließt außerdem, zwischen dem Sekretariat und
den Mitgliedstaaten einen Kommunikationsweg für das Sy-
stem der kontingenteigenen Ausrüstung einzurichten, der aus-
schließlich dem Informationsaustausch und der Abklärung
dienen soll und nicht zur Herbeiführung von Entscheidungen,
die in das Mandat der Arbeitsgruppe für kontingenteigene
Ausrüstung und der zuständigen zwischenstaatlichen Organe
fallen. 

RESOLUTION 59/299

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/532/Add.1, Ziffer 21)155.

59/299. Finanzierung der Versorgungsbasis der Verein-
ten Nationen in Brindisi (Italien)

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf Abschnitt XIV ihrer Resolution
49/233 A vom 23. Dezember 1994,

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 50/500 vom
17. September 1996 über die Finanzierung der Versorgungs-
basis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien) und ihre
späteren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zu-
letzt Resolution 58/297 vom 18. Juni 2004,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 56/292 vom
27. Juni 2002 betreffend die Schaffung der strategischen Ma-
terialreserve und ihre späteren Resolutionen 57/315 vom
18. Juni 2003 und 58/297 vom 18. Juni 2004 über den Stand
der Einrichtung der strategischen Materialreserve,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Versorgungsbasis der Vereinten Natio-
nen156 und über die Einrichtung der strategischen Materialre-
serve, einschließlich der Funktionsweise der bestehenden Me-
chanismen und der Vergabe von Beschaffungsaufträgen157,
sowie der entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen158, 

erneut erklärend, wie wichtig die Aufstellung eines ge-
nauen Inventars des vorhandenen Geräts ist,

1. dankt der Regierung Italiens für die Einrichtungen,
die sie der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi bereitgestellt hat;

2. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen159 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

3. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalse-
kretärs, die Versorgungsbasis zu vergrößern, und ersucht den
Generalsekretär, in den Haushaltsantrag für 2006/07 ausführ-
liche Informationen über die finanziellen und rechtlichen
Konsequenzen sowie den aus der Vergrößerung zu erwarten-
den Nutzen aufzunehmen; 

4. legt dem Generalsekretär nahe, dafür zu sorgen, dass
sich die Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicherungsein-
sätze an den Verhandlungen zwischen dem Welternährungs-
programm und der Regierung Italiens betreffend die Bereit-
stellung des Stützpunkts San Vito aktiv beteiligt; 

5. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen der Resolu-
tion 59/296 der Generalversammlung vom 22. Juni 2005 zu
sorgen;

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, weiter zu
analysieren, wie die Versorgungsbasis optimal dafür genutzt
werden könnte, kommunikations- und informationstechni-
sche Dienste sowie sonstige Dienste für die Friedenssiche-
rungsmissionen der Vereinten Nationen und den Amtssitz ef-
fizient und wirtschaftlich bereitzustellen; 

154 A/57/774.
155 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

156 A/59/681 und A/59/691.
157 A/59/701.
158 A/59/736 und Add.2.
159 A/59/736/Add.2.
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7. erklärt erneut, dass vorrangig ein wirksames Inven-
tarführungssystem angewandt werden muss, insbesondere bei
Friedenssicherungseinsätzen mit hohem Inventarwert;

Strategische Materialreserve
8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

tärs über die Einrichtung der strategischen Materialreserve,
einschließlich der Funktionsweise der bestehenden Mechanis-
men und der Vergabe von Beschaffungsaufträgen157;

9. nimmt außerdem Kenntnis von den Mängeln bei der
kontingenteigenen Ausrüstung von Truppen, die einem neuen
Kommando unterstellt wurden, und ersucht den Generalse-
kretär, die Optionen für einen wirksamen Wechsel im Unter-
stellungsverhältnis zu überprüfen und diesbezügliche Emp-
fehlungen abzugeben;

10. genehmigt die Verwendung der eingesparten Mittel
aus der Abwicklung früherer Verpflichtungen sowie des Aus-
gabenrests der strategischen Materialreserve für die Deckung
von Währungsverlusten und die Wiederauffüllung der Reser-
ve; 

11. genehmigt außerdem, dass die Wiederauffüllung der
strategischen Materialreserve in die in Abschnitt IV Ziffer 1
der Resolution 49/233 A der Generalversammlung beschrie-
bene Verpflichtungsermächtigung aufgenommen wird; 

12. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die bestehenden Richtlinien und Verfahren für die Bestands-
kontrolle, Inventarführung und Wiederauffüllung auch für die
strategische Materialreserve angewandt werden; 

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Versorgungsbasis der Ver-
einten Nationen im Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni
2004160;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

14. billigt die Kostenvoranschläge für die Versorgungs-
basis der Vereinten Nationen in Höhe von 31.513.100 US-
Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006;

Finanzierung der Haushaltsvoranschläge
15. beschließt, dass der Mittelbedarf für die Versor-

gungsbasis der Vereinten Nationen für den Zeitraum vom
1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 wie folgt zu finanzieren ist: 

a) Die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel und weite-
ren Einnahmen in Höhe von insgesamt 2.441.000 Dollar für
die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode sind auf den
Mittelbedarf für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni
2006 anzurechnen;

b) der Restbetrag von 29.072.100 Dollar ist anteilmä-
ßig auf die Haushalte der aktiven Friedenssicherungseinsätze

für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 aufzutei-
len;

c) die geschätzten Nettoeinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 2.351.700 Dollar, worin der Betrag von
2.233.100 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 sowie die Mehreinnahmen in Höhe von
118.600 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanz-
periode eingeschlossen sind, sind auf den in Buchstabe b) ge-
nannten Restbetrag anzurechnen und anteilmäßig auf die
Haushalte der einzelnen aktiven Friedenssicherungseinsätze
aufzuteilen;

16. beschließt außerdem, die Frage der Finanzierung der
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Italien)
auf ihrer sechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 59/301

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/532/Add.1, Ziffer 21)161.

59/301. Friedenssicherungs-Sonderhaushalt

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/258 vom 3. Mai
1991, 47/218 A vom 23. Dezember 1992, 48/226 A vom
23. Dezember 1993, 56/241 vom 24. Dezember 2001, 56/293
vom 27. Juni 2002, 57/318 vom 18. Juni 2003, 58/298 vom
18. Juni 2004 und 59/287 vom 13. April 2005, ihre Beschlüs-
se 48/489 vom 8. Juli 1994, 49/469 vom 23. Dezember 1994
und 50/473 vom 23. Dezember 1995 sowie andere einschlägi-
ge Resolutionen der Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung des Friedenssicherungs-Sonderhaushalts162

und der entsprechenden Berichte des Beratenden Ausschusses
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen163,

in Anbetracht dessen, wie wichtig es ist, dass die Verein-
ten Nationen nach Verabschiedung einer entsprechenden Re-
solution durch den Sicherheitsrat reagieren und rasch einen
Friedenssicherungseinsatz in die Wege leiten können, und
zwar innerhalb von dreißig Tagen bei traditionellen Friedens-
sicherungseinsätzen und von neunzig Tagen bei komplexen
Friedenssicherungseinsätzen,

sowie in Anbetracht dessen, dass es notwendig ist, Frie-
denssicherungseinsätzen in allen Phasen, einschließlich der
Phase ihrer Liquidation und Beendigung, angemessene Unter-
stützung zu gewähren,

eingedenk dessen, dass der Umfang des Sonderhaushalts
im Großen und Ganzen den Mandaten, der Anzahl, der Größe
und der Komplexität der Friedenssicherungsmissionen ange-
messen sein sollte,

160 A/59/681.

161 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
162 A/59/714 und Add.1 und A/59/730.
163 A/59/736 und A/59/784.
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1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs über die Finanzierung des Friedenssicherungs-
Sonderhaushalts162;

2. erklärt erneut, dass die Verwaltung und das Finanz-
management von Friedenssicherungseinsätzen wirksam und
effizient sein müssen, und fordert den Generalsekretär nach-
drücklich auf, auch weiterhin Maßnahmen zur Steigerung der
Produktivität und Effizienz des Sonderhaushalts aufzuzeigen;

3. bekräftigt, dass die zentrale Unterstützung der Frie-
denssicherungseinsätze ausreichende Finanzmittel erfordert
und dass dieser Mittelbedarf im Rahmen der Haushaltsanträge
für den Sonderhaushalt umfassend begründet werden muss;

4. ersucht den Generalsekretär, die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen der Resolu-
tion 59/296 der Generalversammlung vom 22. Juni 2005 si-
cherzustellen;

5. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser
Resolution den Schlussfolgerungen und Empfehlungen in
dem entsprechenden Bericht des Beratenden Ausschusses für
Verwaltungs- und Haushaltsfragen164 an;

6. ersucht den Generalsekretär, auf der sechzigsten Ta-
gung die Notwendigkeit der P-5-Stelle im Exekutivbüro des
Generalsekretärs erneut zu begründen;

7. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 den in dem laufenden Zeitraum vom 1. Juli
2004 bis 30. Juni 2005 verwendeten, in Ziffer 3 ihrer Resolu-
tion 50/221 B vom 7. Juni 1996 bewilligten Finanzierungsme-
chanismus für den Sonderhaushalt beizubehalten;

8. erklärt erneut, dass der Generalsekretär sicherstellen
muss, dass die Delegation von Befugnissen an die Sekretari-
ats-Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und die Feld-
missionen unter strikter Einhaltung der einschlägigen Resolu-
tionen und Beschlüsse sowie der einschlägigen Regeln und
Verfahren der Generalversammlung zu dieser Angelegenheit
erfolgt;

9. beschließt, Mittel für Zeitpersonal zur Durchführung
und Überwachung der Umweltschutzprogramme im Feld be-
reitzustellen, und ersucht den Generalsekretär, diese Position
erneut zu rechtfertigen, indem er zusätzliche Informationen
über die Notwendigkeit einer zentralen Unterstützung am
Amtssitz und über die laufenden Kooperationsvereinbarun-
gen mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen auf
dem Gebiet des Umweltschutzes vorlegt; 

10. genehmigt die Schaffung der Stelle eines Referenten
für die Zusammenstellung von Polizeikräften (P-4) in der Ab-
teilung Zivilpolizei;

11. beschließt, Mittel für Zeitpersonal für die P-3-Stelle
im Sekretariat des Fünften Ausschusses bereitzustellen; 

12. ersucht den Generalsekretär, das Amt für interne
Aufsichtsdienste zu beauftragen, eine Prüfung der Standard-

kosten vorzunehmen, die auf die Gemeinkosten des Amtssit-
zes, wie beispielsweise für Möbelkäufe und die Anmietung
von Büroräumen, angewandt werden, unter Angabe der ge-
genwärtigen marktüblichen Vergleichskosten, und der Gene-
ralversammlung während des zweiten Teils ihrer wiederauf-
genommenen sechzigsten Tagung die Feststellungen des Am-
tes vorzulegen;

13. beschließt, dass alle künftigen Ersuchen um zusätz-
liche Kapazitäten am Amtssitz im Zusammenhang mit neuen
oder erweiterten Friedenssicherungs- oder Friedensunterstüt-
zungsmissionen von einer Analyse der auf Grund des Abbaus
oder der Liquidation anderer Missionen frei gewordenen Ka-
pazitäten begleitet werden müssen;

14. beschließt außerdem, dass nach Beendigung des
Mandats von Missionen die missionsspezifischen Stellen im
Bereich Einsätze der Hauptabteilung Friedenssicherungsein-
sätze aufgehoben oder verlegt werden sollen und dass dies im
nächsten Voranschlag für den Sonderhaushalt zu berücksich-
tigen ist; 

15. beschließt ferner, die in Ziffer 63 des Berichts des
Generalsekretärs165 beantragten Mittel in Höhe von
350.000 US-Dollar für die unabhängige Überprüfung der
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze nicht bereitzu-
stellen;

16. beschließt, keine Mittel für Pilotprojekte in den Be-
reichen organisationsweites Inhaltsmanagement (Enterprise
Content Management, ECM) und Kundenbeziehungsmana-
gement bereitzustellen, mit Ausnahme der in Ziffer 366 des
Berichts des Generalsekretärs165 beantragten Mittel in Höhe
von 149.000 Dollar für die Sektion Archiv- und Aktenverwal-
tung;

17. stellt fest, dass infolge des erweiterten Tätigkeits-
spektrums in der Lagezentrale das dortige Personal über ein
breiteres und ausgewogenes Spektrum von Kompetenzen und
Qualifikationen verfügen muss, wozu auch, aber nicht aus-
schließlich Kenntnisse in operativen militärischen und zivil-
polizeilichen Fragen gehören, und ersucht in dieser Hinsicht
den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die 11 P-3-Stellen
für Einsatzreferenten für alle qualifizierten Bewerber offen
stehen, so auch für die von Mitgliedstaaten abgestellten Offi-
ziere, unter Berücksichtigung dessen, wie wichtig es ist, dass
die führenden truppenstellenden Länder vertreten sind;

18. beschließt, zur Stärkung der Beratungsgruppe für
Strafrecht und Justiz die Stelle eines Gruppenleiters (P-5) zu
bewilligen;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

19. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug des Friedenssicherungs-Son-
derhaushalts im Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni
2004166;

164 A/59/784.

165 A/59/730.
166 A/59/714 und Add.1.
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

20. billigt den Mittelbedarf für den Sonderhaushalt in
Höhe von 146.935.200 Dollar167 für den Zeitraum vom 1. Juli
2005 bis 30. Juni 2006, namentlich 761 weiter bestehende und
70 neue befristete Stellen und den damit verbundenen stellen-
bezogenen und nicht stellenbezogenen Mittelbedarf;

Finanzierung der Haushaltsvoranschläge
21. beschließt, dass der Mittelbedarf für den Friedenssi-

cherungs-Sonderhaushalt für den Zeitraum vom 1. Juli 2005
bis 30. Juni 2006 wie folgt zu finanzieren ist:

a) Die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel in Höhe
von 874.800 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis
30. Juni 2004 und die weiteren Einnahmen in Höhe von
1.873.000 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Fi-
nanzperiode sind auf den Mittelbedarf für den Zeitraum vom
1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 anzurechnen;

b) der über die genehmigte Höhe des Reservefonds für
Friedenssicherungsmaßnahmen für die am 30. Juni 2004
abgelaufene Finanzperiode hinausgehende Betrag von
13.790.000 Dollar ist auf den Mittelbedarf für den Zeitraum
vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 anzurechnen;

c) der Restbetrag von 130.397.400 Dollar ist anteilmä-
ßig auf die Haushalte der aktiven Friedenssicherungseinsätze
für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni 2006 aufzutei-
len;

d) die geschätzten Nettoeinnahmen aus der Personalab-
gabe in Höhe von 18.431.600 Dollar, die sich aus dem Betrag
von 18.444.600 Dollar für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 und den Beträgen von 26.400 Dollar und
400.300 Dollar für den in den Erklärungen des Generalsekre-
tärs167 dargelegten Mittelbedarf abzüglich des Betrags von
439.700 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanz-
periode ergeben, sind auf den in Buchstabe c) genannten Rest-
betrag anzurechnen und anteilmäßig auf die Haushalte der
einzelnen aktiven Friedenssicherungeinsätze aufzuteilen.

RESOLUTION 59/302
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/832, Ziffer 6)168.

59/302. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
in Bosnien und Herzegowina

Die Generalversammlung,
nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Bos-
nien und Herzegowina169 und des entsprechenden Berichts des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen170,

1. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalse-
kretärs in Ziffer 13 seines Berichts169 und von seiner Absicht,
der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über
die Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Stand der noch
ausstehenden Beiträge zu der Mission der Vereinten Nationen
in Bosnien und Herzegowina per 15. April 2005 in Höhe von
27,9 Millionen US-Dollar, was etwa 3 Prozent der gesamten
veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass
nur einhundertfünfzehn Mitgliedstaaten ihre Beiträge voll-
ständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitglied-
staaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen,
nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden
Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. schließt sich den Schlussfolgerungen und der Emp-
fehlung im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen170 an;

5. beschließt, die Erstattung der per 30. Juni 2004 auf
dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in
Bosnien und Herzegowina verfügbaren restlichen Nettobar-
mittel in Höhe von 7.182.000 Dollar zurückzustellen; 

6. beschließt außerdem, dass in den von der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung unter dem Tages-
ordnungspunkt "Verwaltungs- und haushaltstechnische
Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze der
Vereinten Nationen" zu behandelnden Bericht über die aktu-
elle Situation abgeschlossener Friedenssicherungsmissionen
auch aktualisierte Informationen über die Finanzlage der Mis-
sion aufzunehmen sind; 

7. beschließt ferner, den Punkt "Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina"
von ihrer Tagesordnung abzusetzen. 

RESOLUTION 59/303

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/833, Ziffer 6)171.

59/303. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
in Äthiopien und Eritrea

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in
Äthiopien und Eritrea172 und der entsprechenden Berichte des
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen173,

167 Siehe A/C.5/59/28 und Add.1 und Add.1/Corr.1 und A/C.5/59/32.
168 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
169 A/59/751.
170 A/59/736/Add.8.

171 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
172 A/59/616 und A/59/636 und Corr.1.
173 A/59/736 und Add.10.
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eingedenk der Resolution 1312 (2000) des Sicherheitsrats
vom 31. Juli 2000, mit der der Rat die Mission der Vereinten
Nationen in Äthiopien und Eritrea einrichtete, sowie der spä-
teren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der Mission
verlängerte, zuletzt Resolution 1586 (2005) vom 14. März
2005,

unter Hinweis auf ihre Resolution 55/237 vom
23. Dezember 2000 über die Finanzierung der Mission und
ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolu-
tion 58/302 vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Mission der Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea per
15. April 2005, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 18,9 Millionen US-Dollar, was etwa
2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, ver-
merkt mit Besorgnis, dass nur einunddreißig Mitgliedstaaten
ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitrags-
rückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen174 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004175;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

14. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Mission der Ver-
einten Nationen in Äthiopien und Eritrea den Betrag von
185.993.300 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
176.664.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission,
der Betrag von 7.628.200 Dollar für den Friedenssicherungs-
Sonderhaushalt und der Betrag von 1.700.700 Dollar für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen
sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
15. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli

bis 15. September 2005 den Betrag von 38.748.604 Dollar
entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalver-
sammlung vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B
vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2005 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

174 A/59/736/Add.10.
175 A/59/616.
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16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 1.186.104 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 15 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 932.812 Dollar, die für die Mission bewilligt wur-
den, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 224.625 Dollar, die für
den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, so-
wie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus
der Personalabgabe in Höhe von 28.667 Dollar, die für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

17. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Si-
cherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern, den Be-
trag von 147.244.696 Dollar für den Zeitraum vom 16. Sep-
tember 2005 bis 30. Juni 2006 entsprechend den in der Reso-
lution 58/256 der Generalversammlung aktualisierten Kate-
gorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution
58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und
2006 zu einem monatlichen Satz von 15.499.441 Dollar unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

18. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an
den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
4.507.196 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 17 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
3.544.688 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 853.575 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 108.933 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

19. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 20.184.500 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 58/256 der
Generalversammlung aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten
Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 15 anzurechnen ist;

20. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 20.184.500 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode nach dem in Ziffer 19 festgelegten Schema auf
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

21. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehrein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 744.800 Dollar
für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode den Gut-
haben aus dem in den Ziffern 19 und 20 genannten Betrag hin-
zuzurechnen sind;

22. betont, dass kein Friedenssicherungseinsatz durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungseinsätzen fi-
nanziert werden darf;

23. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an Friedenssicherungseinsätzen beteiligt ist, ein-
gedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Si-
cherheitsrats vom 26. August 2003;

24. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

25. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Äthiopien und Eritrea" in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 59/304
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/834, Ziffer 6)176.

59/304. Finanzierung der Beobachtermission der Verein-
ten Nationen in Georgien

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen in Georgien177 und der entsprechenden Berichte des Bera-
tenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen178,

unter Hinweis auf die Resolution 854 (1993) des Sicher-
heitsrats vom 6. August 1993, mit der der Rat die Entsendung
eines Vorauskommandos von bis zu zehn Militärbeobachtern
der Vereinten Nationen für einen Zeitraum von drei Monaten
und die Eingliederung des Vorauskommandos in eine Beob-
achtermission der Vereinten Nationen billigte, für den Fall,
dass der Rat eine solche Mission offiziell einrichtet,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 858 (1993) des Si-
cherheitsrats vom 24. August 1993, mit der der Rat die Beob-
achtermission der Vereinten Nationen in Georgien einrichte-
te, sowie auf die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das
Mandat der Beobachtermission verlängerte, zuletzt Resolu-
tion 1582 (2005) vom 28. Januar 2005,

ferner unter Hinweis auf ihren Beschluss 48/475 A vom
23. Dezember 1993 über die Finanzierung der Beobachter-
mission sowie ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen
und Beschlüsse, zuletzt Resolution 58/303 vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000

176 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
177 A/59/622 und A/59/634.
178 A/59/736 und Add.7.
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festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Beobachter-
mission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten,
damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutio-
nen des Sicherheitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, die Missionsleiterin zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien per
15. April 2005, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 11 Millionen US-Dollar, was etwa
4 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, ver-
merkt mit Besorgnis, dass nur vierunddreißig Mitgliedstaaten
ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle an-
deren Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitrags-
rückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch
ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Beobachtermission vollständig
entrichtet werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Verzögerungen,
mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung einiger
Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbesondere
derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausrei-
chenden Ressourcen konfrontiert war;

5. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

6. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

7. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Beobachtermission auf ein Mindestmaß zu be-
schränken;

8. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen179 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

9. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Beob-
achtermission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet
wird;

11. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Beobachtermission Ortskräfte auf
Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entspre-
chend den Erfordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

12. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Beobachtermission im
Zeitraum vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004180;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

13. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Georgien den Betrag von
36.380.000 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
34.562.100 Dollar für die Aufrechterhaltung der Beobachter-
mission, der Betrag von 1.486.500 Dollar für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 331.400 Dollar
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
14. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis

31. Juli 2005 den Betrag von 3.031.667 Dollar entsprechend
den in der Resolution 58/256 der Generalversammlung vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. De-
zember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2005 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

15. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 207.575 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 14
anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 187.833 Dollar, die für die Beobachtermission bewilligt
wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 17.508 Dollar, die
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden,
sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 2.234 Dollar, die für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

179 A/59/736/Add.7. 180 A/59/622.
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16. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Si-
cherheitsrats, das Mandat der Beobachtermission zu verlän-
gern, den Betrag von 33.348.333 Dollar für den Zeitraum
vom 1. August 2005 bis 30. Juni 2006 entsprechend den in der
Resolution 58/256 der Generalversammlung aktualisierten
Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolu-
tion 58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005
und 2006 zu einem monatlichen Satz von 3.031.666 Dollar
unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an
den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
2.283.325 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.066.167 Dollar, die für die Beobachtermission bewilligt
wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 192.592 Dollar, die
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden,
sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 24.566 Dollar, die für die
Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

18. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Beobachtermis-
sion erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe
von insgesamt 1.104.100 Dollar für die am 30. Juni 2004 ab-
gelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution
58/256 der Generalversammlung aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B
festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf ihre
Veranlagung nach den Ziffern 14 und 16 anzurechnen ist;

19. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Beobachtermission
nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausge-
schöpften Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe
von insgesamt 1.104.100 Dollar für die am 30. Juni 2004 ab-
gelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 18 festgelegten
Schema auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen
ist;

20. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehrein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 179.600 Dollar
für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode den Gut-
haben aus dem in den Ziffern 18 und 19 genannten Betrag von
1.104.100 Dollar hinzuzurechnen sind;

21. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

22. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Beobachtermission beteiligt ist, einge-
denk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Si-
cherheitsrats vom 26. August 2003;

23. bittet um freiwillige Beiträge für die Beobachtermis-
sion in Form von Barzahlungen sowie in Form von für den

Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen,
die je nach Bedarf entsprechend den von der Generalver-
sammlung festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu
verwalten sind;

24. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien" in die vorläufi-
ge Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 59/305

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/836, Ziffer 6)181.

59/305. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
in Liberia

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Libe-
ria182 und der entsprechenden Berichte des Beratenden Aus-
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen183,

unter Hinweis auf die Resolution 1497 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 1. August 2003, mit der der Rat seine Bereit-
schaft erklärte, eine Stabilisierungstruppe der Vereinten Na-
tionen einzurichten, die die Übergangsregierung unterstützen
und bei der Durchführung eines umfassenden Friedensab-
kommens in Liberia behilflich sein soll,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1509 (2003) des
Sicherheitsrats vom 19. September 2003, mit der der Rat be-
schloss, die Mission der Vereinten Nationen in Liberia für ei-
nen Zeitraum von zwölf Monaten einzurichten, und auf seine
spätere Resolution 1561 (2004) vom 17. September 2004, mit
der der Rat das Mandat der Mission bis zum 19. September
2005 verlängerte,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 58/261 A vom
23. Dezember 2003 über die Finanzierung der Mission und
ihre spätere Resolution 58/261 B vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-

181 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
182 A/59/624 und A/59/630.
183 A/59/736 und Add.11.
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klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten; 

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Mission der Vereinten Nationen in Liberia per 15. April 2005,
namentlich von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe
von 96 Millionen US-Dollar, was etwa 7 Prozent der gesam-
ten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis,
dass nur dreiundsechzig Mitgliedstaaten ihre Beiträge voll-
ständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mitglied-
staaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen,
nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden
Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen184 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, seinen Son-
derbeauftragten dazu zu veranlassen, seine Bemühungen um
die Koordinierung und Zusammenarbeit mit den Organisatio-

nen, Fonds und Programmen in Liberia zu verstärken und ei-
nen Arbeitsplan auszuarbeiten, der eine integrierte Prioritä-
tenliste enthält, und ersucht den Generalsekretär ferner, der
Generalversammlung im Rahmen des Haushaltsplans für die
Mission für den Zeitraum vom 1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007
über die getroffenen Maßnahmen sowie über die erzielten
Fortschritte Bericht zu erstatten;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, alles Erforderli-
che zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär, zur Senkung der mit
der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen Dien-
stes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen zu
unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. August 
2003 bis 30. Juni 2004

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom
1. August 2003 bis 30. Juni 2004185;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Mission der Ver-
einten Nationen in Liberia den Betrag von 760.567.400 Dollar
zu veranschlagen, worin der Betrag von 722.422.100 Dollar
für die Aufrechterhaltung der Mission, der Betrag von
31.191.200 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaus-
halt und der Betrag von 6.954.100 Dollar für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
16. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli

bis 19. September 2005 den Betrag von 166.902.291 Dollar
entsprechend den in der Resolution 58/256 der Generalver-
sammlung vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B
vom 23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für
das Jahr 2005 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 3.552.213 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 16 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 2.461.223 Dollar, die für die Mission bewilligt
wurden, dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 967.552 Dollar, die
für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden,
sowie dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen
aus der Personalabgabe in Höhe von 123.438 Dollar, die für

184 A/59/736/Add.11. 185 A/59/624.
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die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wur-
den;

18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Si-
cherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern, den Be-
trag von 593.665.109 Dollar für den Zeitraum vom 20. Sep-
tember 2005 bis 30. Juni 2006 entsprechend den in der Reso-
lution 58/256 der Generalversammlung aktualisierten Kate-
gorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution
58/1 B festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und
2006 zu einem monatlichen Satz von 63.380.616 Dollar unter
den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an
den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
12.635.087 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
8.754.477 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 3.441.548 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 439.062 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 17.034.600 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 58/256 der
Generalversammlung aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten
Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 17.034.600 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode nach dem in Ziffer 20 festgelegten Schema auf
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

22. beschließt außerdem, dass die geschätzten Minder-
einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
2.096.900 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Fi-
nanzperiode auf die Guthaben aus dem in den Ziffern 20 und
21 genannten Betrag von 17.034.600 Dollar anzurechnen
sind;

23. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft
der Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk
der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicher-
heitsrats vom 26. August 2003;

25. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

26. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen in Liberia" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/306
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/837, Ziffer 6)186.

59/306. Finanzierung der Beobachtertruppe der Verein-
ten Nationen für die Truppenentflechtung

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten Natio-
nen für die Truppenentflechtung187 und der entsprechenden
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und
Haushaltsfragen188,

unter Hinweis auf die Resolution 350 (1974) des Sicher-
heitsrats vom 31. Mai 1974 betreffend die Einrichtung der
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung sowie auf die späteren Resolutionen, mit denen der
Rat das Mandat der Truppe verlängerte, zuletzt Resolution
1578 (2004) vom 15. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3211 B (XXIX)
vom 29. November 1974 über die Finanzierung der Notein-
satztruppe der Vereinten Nationen und der Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung und ihre
späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution
58/306 vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Be-
obachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-

186 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
187 A/59/625 und A/59/653 und Corr.1 und 2.
188 A/59/736 und Add.4.
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flechtung per 15. April 2005, namentlich von den noch aus-
stehenden Beiträgen in Höhe von 16,2 Millionen US-Dollar,
was etwa 1 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge ent-
spricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur neunundvierzig
Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben,
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere dieje-
nigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Ent-
richtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen189 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erfor-
derliche zu veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Senkung der
mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des

Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Truppe;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

13. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Truppe im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004190;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

14. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Beobachtertruppe
der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung den Be-
trag von 43.706.100 Dollar zu veranschlagen, worin der Be-
trag von 41.521.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der
Truppe, der Betrag von 1.786.400 Dollar für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 398.300 Dollar
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
15. beschließt außerdem, vorbehaltlich eines Beschlus-

ses des Sicherheitsrats, das Mandat der Truppe zu verlängern,
den Betrag von 43.706.100 Dollar entsprechend den in Reso-
lution 58/256 der Generalversammlung vom 23. Dezember
2003 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung
des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. Dezember 2003 fest-
gelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006 zu ei-
nem monatlichen Satz von 3.642.175 Dollar unter den Mit-
gliedstaaten zu veranlagen;

16. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 1.427.100 Dollar auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 15 anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich
aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in
Höhe von 1.142.400 Dollar, die für den Zeitraum vom 1. Juli
2005 bis 30. Juni 2006 für die Truppe bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 252.500 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 32.200 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

17. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt haben,
ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushalts-
mitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt
1.593.400 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in Resolution 58/256 der Ge-
neralversammlung aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten
Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 15 anzurechnen ist;

189 A/59/736/Add.4. 190 A/59/625.
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18. beschließt außerdem, dass bei Mitgliedstaaten, die
ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe nicht
erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpf-
ten Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von
insgesamt 1.593.400 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelau-
fene Finanzperiode nach dem in Ziffer 17 festgelegten Sche-
ma auf ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

19. beschließt ferner, dass die geschätzten Mehreinnah-
men aus der Personalabgabe in Höhe von 105.100 Dollar für
die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode den Gutha-
ben aus dem in den Ziffern 17 und 18 genannten Betrag von
1.593.400 Dollar hinzuzurechnen sind;

20. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

21. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Truppe beteiligt ist, eingedenk der Ziffern
5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats vom
26. August 2003;

22. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

23. beschließt, unter dem Punkt "Finanzierung der Frie-
denssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen
Osten" den Unterpunkt "Beobachtertruppe der Vereinten Na-
tionen für die Truppenentflechtung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/307

Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, in einer aufgezeich-
neten Abstimmung mit 126 Stimmen bei 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung, auf
Empfehlung des Ausschusses (A/59/838, Ziffer 12)191:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Belize, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulga-
rien, Burkina Faso, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun,
Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Indien, Indonesien, Irland,
Island, Italien, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Lesotho, Lettland,
Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mo-
naco, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation,
Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia,
Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Sudan, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-

stan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tu-
nesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische
Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 

Dagegen: Israel, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Tonga.

59/307. Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten
Nationen in Libanon

Die Generalversammlung,

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über
die Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten Nationen
in Libanon192 und der entsprechenden Berichte des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen193,

unter Hinweis auf Resolution 425 (1978) des Sicherheits-
rats vom 19. März 1978 betreffend die Einrichtung der In-
terimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon sowie die
späteren Resolutionen, mit denen der Rat das Mandat der
Truppe verlängerte, zuletzt Resolution 1583 (2005) vom
28. Januar 2005,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution S-8/2 vom
21. April 1978 über die Finanzierung der Truppe und ihre spä-
teren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution
58/307 vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 51/233 vom 13. Juni
1997, 52/237 vom 26. Juni 1998, 53/227 vom 8. Juni 1999,
54/267 vom 15. Juni 2000, 55/180 A vom 19. Dezember
2000, 55/180 B vom 14. Juni 2001, 56/214 A vom 21. De-
zember 2001, 56/214 B vom 27. Juni 2002, 57/325 vom
18. Juni 2003 und 58/307 vom 18. Juni 2004,

sowie in Bekräftigung der in den Resolutionen der Gene-
ralversammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101
(XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. De-
zember 2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Fi-
nanzierung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Na-
tionen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Truppe entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Truppe mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon per
15. April 2005, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 60,9 Millionen US-Dollar, was etwa
2 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, ver-
merkt mit Besorgnis, dass nur dreiundsiebzig Mitgliedstaaten
ihre veranlagten Beiträge vollständig entrichtet haben, und
fordert alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen

191 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Jamaika (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chinas).

192 A/59/626 und A/59/654.
193 A/59/736 und Add.3.
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mit Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung
ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Truppe vollständig entrichtet
werden;

3. verleiht ihrer tiefen Besorgnis darüber Ausdruck,
dass Israel die Resolutionen der Generalversammlung 51/233,
52/237, 53/227, 54/267, 55/180 A, 55/180 B, 56/214 A,
56/214 B, 57/325 und 58/307 nicht befolgt hat;

4. betont abermals, dass Israel die Resolutionen der
Generalversammlung 51/233, 52/237, 53/227, 54/267,
55/180 A, 55/180 B, 56/214 A, 56/214 B, 57/325 und 58/307
genauestens befolgen soll;

5. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

6. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

7. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

8. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Truppe auf ein Mindestmaß zu beschränken;

10. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen194 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

11. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Truppe so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird;

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Truppe Ortskräfte auf Stellen des

Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Truppe;

13. ersucht den Generalsekretär erneut, das Erforderli-
che zu veranlassen, um sicherzustellen, dass Ziffer 8 ihrer Re-
solution 51/233, Ziffer 5 ihrer Resolution 52/237, Ziffer 11 ih-
rer Resolution 53/227, Ziffer 14 ihrer Resolution 54/267, Zif-
fer 14 ihrer Resolution 55/180 A, Ziffer 15 ihrer Resolution
55/180 B, Ziffer 13 ihrer Resolution 56/214 A, Ziffer 13 ihrer
Resolution 56/214 B, Ziffer 14 ihrer Resolution 57/325 und
Ziffer 13 ihrer Resolution 58/307 voll durchgeführt werden,
betont abermals, dass Israel den auf den Vorfall vom 18. April
1996 in Kana zurückzuführenden Betrag von 1.117.005 Dol-
lar zu zahlen hat, und ersucht den Generalsekretär, der Gene-
ralversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung über diese An-
gelegenheit Bericht zu erstatten;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Truppe im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004195;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Interimstruppe der
Vereinten Nationen in Libanon den Betrag von
99.228.300 Dollar zu veranschlagen, worin der Betrag von
94.252.900 Dollar für die Aufrechterhaltung der Truppe, der
Betrag von 4.068.400 Dollar für den Friedenssicherungs-Son-
derhaushalt und der Betrag von 907.000 Dollar für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen eingeschlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
16. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. bis

31. Juli 2005 den Betrag von 8.269.025 Dollar entsprechend
den in Resolution 58/256 der Generalversammlung vom
23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom 23. De-
zember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr
2005 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 447.008 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16
anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 392.975 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 47.925 Dollar, die für den Friedens-
sicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem je-
weiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 6.108 Dollar, die für die Versorgungs-
basis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

194 A/59/736/Add.3. 195 A/59/626.
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18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Si-
cherheitsrats, das Mandat der Truppe zu verlängern, für den
Zeitraum vom 1. August 2005 bis 30. Juni 2006 den Betrag
von 90.959.275 Dollar entsprechend den in Resolution
58/256 der Generalversammlung aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B
festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006
zu einem monatlichen Satz von 8.269.025 Dollar unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;

19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an
den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
4.917.092 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
4.322.725 Dollar, die für die Truppe bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 527.175 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 67.192 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe erfüllt ha-
ben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt
8.463.000 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Fi-
nanzperiode entsprechend den in Resolution 58/256 der Ge-
neralversammlung aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten
Beitragsschlüssels für 2004 auf ihre Veranlagung nach den
Ziffern 16 und 18 anzurechnen ist;

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Truppe nicht erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 8.463.000 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode nach dem in Ziffer 20 festgelegten Schema auf
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

22. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mehrein-
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 541.200 Dollar
für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode den Gut-
haben aus dem in den Ziffern 20 und 21 genannten Betrag in
Höhe von 8.463.000 Dollar hinzuzurechnen sind;

23. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Truppe beteiligt ist;

25. bittet um freiwillige Beiträge für die Truppe in Form
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

26. beschließt, unter dem Punkt "Finanzierung der Frie-
denssicherungstruppen der Vereinten Nationen im Nahen
Osten" den Unterpunkt "Interimstruppe der Vereinten Natio-
nen in Libanon" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 59/308
Verabschiedet auf der 104. Plenarsitzung am 22. Juni 2005, ohne Abstimmung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/839, Ziffer 6)196.

59/308. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen
für das Referendum in Westsahara

Die Generalversammlung,
nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über

die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das
Referendum in Westsahara197 und der entsprechenden Berich-
te des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus-
haltsfragen198,

unter Hinweis auf Resolution 690 (1991) des Sicherheits-
rats vom 29. April 1991, mit der der Rat die Mission der Ver-
einten Nationen für das Referendum in Westsahara einrichte-
te, sowie die späteren Resolutionen, mit denen der Rat das
Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1598
(2005) vom 28. April 2005,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/266 vom
17. Mai 1991 über die Finanzierung der Mission und ihre spä-
teren diesbezüglichen Resolutionen und Beschlüsse, zuletzt
Resolution 58/309 vom 18. Juni 2004,

in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII)
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,

mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für
die Mission entrichtet worden sind,

eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren
Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des Sicher-
heitsrats nachkommen kann,

1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu
beauftragen, künftige Haushaltsvoranschläge in vollem Ein-
klang mit den Bestimmungen der Resolution 59/296 der Ge-
neralversammlung vom 22. Juni 2005 sowie anderer einschlä-
giger Resolutionen auszuarbeiten;

2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der
Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in West-
sahara per 15. April 2005, namentlich von den noch ausste-
henden Beiträgen in Höhe von 43,1 Millionen US-Dollar, was
etwa 7 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht,

196 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
197 A/59/619 und A/59/629.
198 A/59/736 und Add.5.
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vermerkt mit Besorgnis, dass nur sechzig Mitgliedstaaten ihre
veranlagten Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert
alle anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit
Beitragsrückständen, nachdrücklich auf, die Entrichtung ihrer
noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;

3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge
vollständig entrichtet haben, und fordert alle anderen Mit-
gliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustel-
len, dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet
werden;

4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen
durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zu-
sätzliche Belastungen erwachsen;

5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzö-
gerungen, mit denen der Generalsekretär bei der Entsendung
einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war;

6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Frie-
denssicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und ad-
ministrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu
behandeln sind;

7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen
können;

8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie
möglich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstän-
den in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brin-
disi (Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungsko-
sten für die Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;

9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen199 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

10. ersucht den Generalsekretär, für die vollinhaltliche
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Resolu-
tion 59/296 zu sorgen;

11. beschließt, dass die Stellen eines Stabschefs, eines
Juristen, eines Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, eines As-
sistenten für Gebäudemanagement und eines Assistenten für
Informationstechnik, die in den Besoldungsgruppen D-1, P-4,
P-3, G-7 beziehungsweise FS-5 besetzt werden, bis zur Ma-
nagementüberprüfung in diesen Besoldungsgruppen zu ver-
anschlagen sind;

12. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient
und sparsam wie möglich verwaltet wird;

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Senkung
der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allgemeinen
Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin Anstrengungen
zu unternehmen, um in der Mission Ortskräfte auf Stellen des
Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Er-
fordernissen der Mission;

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 
2003 bis 30. Juni 2004

14. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über den Haushaltsvollzug der Mission im Zeitraum vom
1. Juli 2003 bis 30. Juni 2004200;

Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 
bis 30. Juni 2006

15. beschließt, für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis
30. Juni 2006 auf dem Sonderkonto für die Mission der Ver-
einten Nationen für das Referendum in Westsahara den Be-
trag von 47.948.400 Dollar zu veranschlagen, worin der Be-
trag von 45.540.400 Dollar für die Aufrechterhaltung der
Mission, der Betrag von 1.969.000 Dollar für den Friedenssi-
cherungs-Sonderhaushalt und der Betrag von 439.000 Dollar
für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen einge-
schlossen sind;

Finanzierung der bewilligten Mittel
16. beschließt außerdem, für den Zeitraum vom 1. Juli

bis 31. Oktober 2005 den Betrag von 15.982.800 Dollar ent-
sprechend den in Resolution 58/256 der Generalversammlung
vom 23. Dezember 2003 aktualisierten Kategorien und unter
Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B vom
23. Dezember 2003 festgelegten Beitragsschlüssels für das
Jahr 2005 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;

17. beschließt ferner, dass im Einklang mit ihrer Resolu-
tion 973 (X) vom 15. Dezember 1955 der jeweilige Anteil der
Mitgliedstaaten an den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in
Höhe von 940.600 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 16
anzurechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus
den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe
von 836.000 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden,
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der
Personalabgabe in Höhe von 92.767 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 11.833 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

18. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Si-
cherheitsrats, das Mandat der Mission zu verlängern, den Be-
trag von 31.965.600 Dollar für den Zeitraum vom 1. Novem-
ber 2005 bis 30. Juni 2006 entsprechend den in Resolution
58/256 der Generalversammlung aktualisierten Kategorien
und unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B
festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2005 und 2006
zu einem monatlichen Satz von 3.995.700 Dollar unter den
Mitgliedstaaten zu veranlagen;
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19. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an
den Guthaben im Steuerausgleichsfonds in Höhe von
1.881.200 Dollar auf ihre Veranlagung nach Ziffer 18 anzu-
rechnen ist; die Höhe des Guthabens errechnet sich aus den
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
1.672.000 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 185.533 Dollar, die für den Frie-
denssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, sowie dem
jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Per-
sonalabgabe in Höhe von 23.667 Dollar, die für die Versor-
gungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden;

20. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre
finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 3.872.700 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene
Finanzperiode entsprechend den in Resolution 58/256 der Ge-
neralversammlung aktualisierten Kategorien und unter Be-
rücksichtigung des in ihrer Resolution 58/1 B festgelegten
Beitragsschlüssels für das Jahr 2004 auf ihre Veranlagung
nach Ziffer 16 anzurechnen ist;

21. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht erfüllt
haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insge-
samt 3.872.700 Dollar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene

Finanzperiode nach dem in Ziffer 20 festgelegten Schema auf
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;

22. beschließt außerdem, dass die geschätzten Minder-
einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 598.200 Dol-
lar für die am 30. Juni 2004 abgelaufene Finanzperiode auf
die Guthaben aus dem in den Ziffern 20 und 21 genannten Be-
trag in Höhe von 3.872.700 Dollar anzurechnen sind;

23. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen
finanziert werden darf;

24. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzli-
che Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten
Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Zif-
fern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheitsrats
vom 26. August 2003;

25. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung fest-
gelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind;

26. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Mission der
Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.




